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Im Rahmen der nun vorliegenden Neuauflage wurden umfassende "berarbeitungen vorgenom-
men. Die aktuelle Auflage basiert auf folgendem Rechtsstand:

" HGB i. d. F.vom 18. 7. 2017,

" WPO i. d. F.vom 17. 7. 2017,

" Berufssatzung der WirtschaftsprÅferkammer i. d. F.vom 23. 9. 2016,

" Satzung fÅr Qualit!tskontrolle nach § 57c WPO i. d. F.vom 8. 9. 2016.

Die Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG), des AbschlussprÅfungs-
reformgesetzes (Gesetz zur Umsetzung der prÅfungsbezogenen Regelungen der Richtlinie
2014/56/EU sowie zur AusfÅhrung der entsprechenden Vorgaben der Verordnung (EU)
Nr. 537/2014 im Hinblick auf die AbschlussprÅfung bei Unternehmen von Çffentlichem Interes-
se – AReG) und des AbschlussprÅferaufsichtsreformgesetzes (Gesetz zur Umsetzung der auf-
sichts- und berufsrechtlichen Regelungen der Richtlinie 2014/56/EU sowie zur AusfÅhrung der
entsprechenden Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 im Hinblick auf die AbschlussprÅ-
fung bei Unternehmen von Çffentlichem Interesse – APAReG) wurden eingearbeitet. Dies be-
trifft auch umfangreiche Neuregelungen der WPO und der Berufssatzung der WirtschaftsprÅfer-
kammer.

FÅr das HGB wurde zudem das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz eingearbeitet.

Im Vergleich zur Vorauflage sind hervorzuheben die neugefasste Berufssatzung (Satzung der
WirtschaftsprÅferkammer Åber die Rechte und Pflichten bei der AusÅbung der Berufe des Wirt-
schaftsprÅfers und des vereidigten BuchprÅfers) und die neu formulierten Regelungen zur Qua-
lit!tssicherung und Qualit!tskontrolle (IDW QS 1 und IDW PS 140 n. F.).

Weiterhin wurden Aktualisierungen aller IDW PrÅfungsstandards (IDW PS), IDW PrÅfungshin-
weise (IDW PH), IDW Rechnungslegungsstandards (IDW RS) und IDW Rechnungslegungshinwei-
se (IDW RH) bis zum Zeitpunkt der Schlussredaktion berÅcksichtigt. In einigen F!llen, in denen
EntwÅrfe von Stellungnahmen mit zu erwartenden gravierenden #nderungen gegenÅber den in
Kraft befindlichen Verlautbarungen vorlagen, wurden die EntwÅrfe eingearbeitet.

Das Lehrbuch richtet sich weiterhin an Lehrende und fortgeschrittene Studierende an Hochschu-
len mit dem Vertiefungsfach „WirtschaftsprÅfung“ sowie an PrÅfungsassistenten in der Vor-
bereitung auf das Berufsexamen. Auch prÅfungsnahe Praktiker, so „preparer“ wie z. B. Rech-
nungsleger oder Steuerberater sowie „user“ wie z. B. Mitarbeiter im Kreditwesen werden das
Werk mit Gewinn lesen.

Die Abhandlung will eine geschlossene Gesamtdarstellung sowohl der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen des PrÅferberufs und der AbschlussprÅfung als auch des Ablaufs des PrÅfungspro-
zesses liefern. Hierbei werden Vorkenntnisse im Rechnungswesen vorausgesetzt, insbesondere
der Vorschriften des Dritten Buchs des HGB (§§ 238 ff. HGB).

Eingangs werden der Berufsweg zum WirtschaftsprÅfer sowie GrundzÅge des Berufsrechts des
WirtschaftsprÅfers dargestellt. Daran anschließend erfolgt eine Kurzkommentierung der we-



sentlichen Rechtsvorschriften des HGB zur gesetzlichen AbschlussprÅfung von der Beauftragung
des PrÅfers bis hin zur Erteilung des Best!tigungsvermerks, mithin der §§ 316 – 324 HGB.

Ein weiterer Hauptabschnitt widmet sich der praxisnahen Darstellung des PrÅfungsrisikomo-
dells als Grundlage des PrÅfungsprozesses. In diesem Zusammenhang werden die Komponen-
ten des PrÅfungsrisikos entwickelt, das interne Kontrollsystem als PrÅfungsobjekt identifiziert
sowie dessen Elemente und Komponenten herausgearbeitet.

Sodann folgt eine Erl!uterung der wesentlichen PrÅfungsschritte bei bedeutenden Jahres-
abschlusspositionen als Kern der AbschlussprÅfung. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch
auf Vollst!ndigkeit, sie kann die LektÅre vertiefender BilanzierungshandbÅcher und -kommenta-
re zum HGB nicht ersetzen. Zur besseren Einpr!gsamkeit sind die Inhalte jeweils stereotyp in
der Abfolge „Risikoanalyse – Nachweis – Ansatz – Ausweis – Bewertung – Ausbuchung – An-
hangangaben“ untergliedert.

Das Werk runden Kapitel zu weitergehenden PrÅfungsobjekten (Lagebericht, RisikofrÅherken-
nungssystem, wirtschaftliche Verh!ltnisse, Ordnungsm!ßigkeit der Gesch!ftsfÅhrung), zur Be-
richterstattung Åber die PrÅfung und zur Erteilung von Best!tigungsvermerken ab.

Der Autor konzentriert sich auf wesentliche Tatbest!nde, Rand- oder Spezialgebiete werden
zum besseren Verst!ndnis außer Acht gelassen. Hierzu z!hlen z. B. aus prÅfungsrechtlicher Sicht
die SonderprÅfungen, KonzernabschlussprÅfungen oder PrÅfungen der Rechnungslegung nach
IAS/IFRS, aus prÅfungstechnischer Sicht die Gebiete der Stichproben-, Test- bzw. Informations-
theorie, aus handelsrechtlicher Sicht Sonderfragen wie z. B. die versicherungsmathematische
Dotierung von PensionsrÅckstellungen oder die Bilanzierung derivativer Finanzinstrumente.
Ebenfalls bleiben wirtschaftszweigspezifische Besonderheiten wie die AbschlussprÅfung der
Kreditinstitute oder Versicherungen unberÅcksichtigt. Schließlich werden rein steuerliche Fra-
gen, etwa die steuerliche BetriebsprÅfung, nicht behandelt.

Eine nachhaltige Befassung mit Fragen der WirtschaftsprÅfung ist ohne intensive LektÅre des
von den Berufsvereinigungen herausgegebenen Schrifttums nicht mÇglich, kein Lehrbuch kann
diese ersetzen. Daher sollten parallel – auch zum besseren Verst!ndnis der Inhalte – das vom
Institut der WirtschaftsprÅfer (IDW) herausgegebene WP-Handbuch in aktueller Fassung sowie
die gÅltigen PrÅfungsstandards und PrÅfungshinweise eingehend studiert werden.

Aufgrund des Umfangs der Verlautbarungen des IDW besteht das hier verfolgte Anliegen in de-
ren didaktischer Aufbereitung durch inhaltliche Verdichtung, Konkretisierung der h!ufig unbe-
stimmten Fachbegriffe sowie deren Veranschaulichung, nicht zuletzt mittels zahlreicher Abbil-
dungen. Der Abbildungsapparat wurde gegenÅber der Vorauflage nochmals erheblich erweitert.
Vielfach ge!ußerten LeserwÅnschen entsprechend werden nun erstmals LÇsungsvorschl!ge zu
den "bungsaufgaben am Schluss des Werkes dargeboten.

Die inhaltliche N!he zu den IDW-Standards wird durch die Betitelung „Wirtschaftliches PrÅ-
fungswesen“ in Anlehnung an die Bezeichnung des PrÅfungsgebiets im WP-Examen gem!ß § 4
lit. A WiPrPrÅfV verdeutlicht.

Der Verfasser ist bemÅht, die jeweils anerkannte, gesetzte Fachauffassung zu vermitteln. Der
Leser soll aus didaktischen GrÅnden keinen Meinungsstreitigkeiten ausgesetzt werden. Zur bes-
seren Lesbarkeit wird deshalb auch auf Fußnotenangaben verzichtet. Stattdessen wird ein ge-
schlossenes Verzeichnis der verwendeten Literatur angegeben.
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Ein besonderer Dank gebÅhrt Herrn Dirk Kersting und Frau Natalie Larenta vom NWB-Verlag fÅr
zahlreiche hilfreiche Hinweise und ihre konstruktive Begleitung dieser Neuauflage.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie das aktuelle Fachschrifttum sind auf dem Stand
der Schlussredaktion vom September 2017 berÅcksichtigt.

Bonn, im September 2017 Mathias Graumann
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I. Beruf und Berufsrecht des WirtschaftsprÅfers

1. Berufsbild und Aufgaben des WirtschaftsprÅfers

1.1 Historische Entwicklung des Berufsstands

Die geschichtliche Entwicklung der WirtschaftsprÅfer l!sst sich bis in das 14. Jahrhundert rÅck-
verfolgen. Seinerzeit ÅberprÅften sog. Visitatoren die BÅcher der Kaufleute. Obwohl deren T!tig-
keit noch wenig mit der Aufgabenstellung heutiger WirtschaftsprÅfer zu tun hatte, so kÇnnen
sie doch als erste Revisoren bezeichnet werden.

Ab dem 16. Jahrhundert entwickelte sich die interne Revision. Der Hauptbuchhalter der Fugger
begann die BÅcher der einzelnen Filialen zu kontrollieren. Eine Prozessakte aus dem Jahre 1578
belegt erstmals die Existenz unabh!ngiger, gerichtlich vereidigter BÅcherrevisoren im deut-
schen Sprachraum. 1581 wurde in Venedig die erste berufsst!ndische Organisation der Reviso-
ren, n!mlich das „Collegio di Ragionati“ gegrÅndet. Damals war die BegrÅndung dieses Berufes
bereits an eine fachliche PrÅfung geknÅpft. Die BÅcherrevisoren wurden bis zum 19. Jahrhun-
dert durch die Gerichte eingesetzt, um die BÅcher von Gemeinschuldnern, sog. Fallit!ten im
Rahmen von Konkursverfahren zu prÅfen. Der Beruf des Fallit!ten-Buchhalters entstand.

1884 fÅhrte die Aktienrechtsnovelle durch EinfÅhrung der GrÅndungsprÅfung von AG zur Be-
stellung sog. „beeideter BÅcherrevisoren“ durch die Gerichte. 1890 wurde die „Deutsche Treu-
handgesellschaft“ als !lteste PrÅfungsgesellschaft von einer Bankengruppe gegrÅndet. FÅnf-
zehn BÅcherrevisoren schlossen sich 1896 zum „Verband Berliner BÅcherrevisoren“ zusammen.
1919 erweiterte sich diese Vereinigung zum „Verband deutscher BÅcherrevisoren, e.V. beeidig-
ter oder behÇrdlich geprÅfter kaufm!nnischer Sachverst!ndiger“.

Mitte des 19. Jahrhunderts begann die &ra zahlreicher GenossenschaftsgrÅndungen im Zuge
von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch. Zahlreiche Schieflagen und ZusammenbrÅche aufgrund
mangelnder Erfahrung und Kompetenz der Gesch!ftsfÅhrer stellten die Marktf!higkeit der Ge-
nossenschaften und die Akzeptanz der Genossenschaftsorganisation insgesamt in Frage. Vor
diesem Hintergrund wurde am 1. 5. 1889 die genossenschaftliche PflichtprÅfung als !lteste PrÅ-
fungsform in Deutschland gesetzlich eingefÅhrt. Diese wurde ab dem Jahr 1934 als Verbands-
prÅfung i.V. mit einer Pflichtmitgliedschaft der Genossenschaften in PrÅfungsverb!nden aus-
gestaltet, um zu verhindern, dass insb. wirtschaftlich schwache Unternehmen PrÅferwechsel
nach eigenem Belieben vornehmen, um Negativfeststellungen zu entgehen.

Das Geburtsjahr des WirtschaftsprÅfers im heutigen Sinne ist das Jahr 1931. Die Berufsbezeich-
nung „Çffentlich bestellter WirtschaftsprÅfer“ wurde erstmals in der „L!ndervereinbarung Åber
die Grunds!tze fÅr das PrÅfungs- und Bestellungsverfahren der Çffentlich bestellten Wirt-
schaftsprÅfer“ aus dem Dezember 1931 verwendet.

Motiviert wurde diese Entwicklung wiederum durch UnternehmenszusammenbrÅche, Wirt-
schaftskriminalit!t und Marktinstabilit!t im Zuge der Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 –
1931. Die GlaubwÅrdigkeit in die Rechnungslegung der Unternehmen war nachhaltig in Frage
gestellt, Bank- und BÇrsenwesen sahen sich einer existenzbedrohenden Krise ausgesetzt.
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Unter diesem Druck wurde das Aktienrecht 1931 novelliert; Aktiengesellschaften wurden ver-
pflichtet, sich prÅfen zu lassen. Dies stellte allerdings noch keine PrÅfungspflicht im heutigen
Sinne dar, da sich die Unternehmen der PrÅfung durch Einverst!ndniserkl!rung von Aufsichts-
rat, Vorstand und s!mtlicher Aktion!re entziehen konnten. Seit der „7. Verordnung zur Durch-
fÅhrung der aktienrechtlichen Vorschriften“ vom 8. 6. 1934 war dies nicht mehr zul!ssig. An die-
ser Regelung hielt auch das AktG vom 30. 1. 1937 fest; sie gilt bis heute.

Somit geht der „Durchbruch“ des PrÅfungswesens und des PrÅferberufs auf die dreißiger Jahre
des 20. Jahrhunderts zurÅck. Dies hat allerdings nichts mit dem Bestreben nach „Gleichschal-
tung“ oder „$berwachung“ des Dritten Reichs zu tun. Der AuslÇser liegt vielmehr begrÅndet in
den wirtschaftlich problematischen Rahmenbedingungen und dem BedÅrfnis der Marktteilneh-
mer wie auch der %ffentlichkeit nach verl!sslichen Unternehmensinformationen. Im Ergebnis
tr!gt das wirtschaftliche PrÅfungswesen damals wie heute dazu bei, die Funktionsf!higkeit der
Unternehmen zu sichern, deren Gl!ubiger und Gesch!ftspartner vor Schaden zu bewahren und
insoweit die Stabilit!t der M!rkte insgesamt zu gew!hrleisten. Hieraus resultiert die hohe Ver-
antwortung bei der AusÅbung des PrÅferberufs.

Die Rahmenbedingungen der WirtschaftsprÅfung !ndern sich unvermindert rasant. Relevante
Entwicklungen in jÅngster Zeit ergeben sich durch

" die zunehmende rechtliche Verflechtung bedingt durch Institutionen der EU (Richtlinien und
Verordnungen sowie deren Umsetzung in nationale Rechtsvorschriften),

" die Komplexit!t der Unternehmensorganisation, Unternehmensverbindungen und zuneh-
mende UnternehmensgrÇßen und die damit verbundenen Anforderungen an moderne PrÅ-
fungsmethoden,

" die steigende Bedeutung einer Inanspruchnahme der Kapitalm!rkte und damit von Formen
der Unternehmenspublizit!t,

" die wachsende Internationalisierung der Wirtschaft und damit die Verbreitung internationa-
ler Rechnungslegungsvorschriften.

Die WirtschaftsprÅfung ist nicht nur verantwortungsvoll, sondern auch spannend. Das folgende
Schaubild gibt einen $berblick Åber aktuelle Tendenzen der WirtschaftsprÅfung, deren Auswir-
kungen und Interdependenzen:

Die nachstehende Abbildung zeigt relevante Entwicklungen allein der letzten Jahre auf. Dies
sind z. B. (gegen den Uhrzeigersinn):



3

Berufsbild und Aufgaben des WirtschaftsprÅfers KK AA PP II TT EE LL II

A A
B B

B B. .
1 1

: :
A A

k kt t
u u

e el l
l le e

E En n
t tw w

i ic c
k kl l

u u
n n

g ge e
n n

d de e
r r

W W
i ir r

t ts s
c ch h

a af f
t ts s

p p
r rÅ Å

f fu u
n n

g g

A
u

fg
ab

e
u

n
d

In
h

al
t

de
r

Pr
ü

fu
n

g

Pr
ü

fu
n

g
i.e

.S
.

Pr
ü

fu
n

gs
-

du
rc

h
fü

h
ru

n
g

Pr
ü

fu
n

gs
be

ri
ch

t-
er

st
at

tu
n

g
Er

te
ilu

n
g

vo
n

B
es

tä
ti

gu
n

gs
ve

rm
er

ke
n

N
ic

ht
pr

ü
fe

ri
sc

h
e

B
et

ät
ig

u
n

ge
n

(z
.B

.U
nt

er
n

eh
m

en
s-

be
w

er
tu

n
g

,g
u

ta
ch

te
rl

ic
h

e
u

n
d

be
ra

te
n

de
Tä

ti
gk

ei
te

n
)

Ko
n

Tr
aG

,
Tr

an
sP

u
G

IS
A

(I
FA

C
);

U
m

se
tz

u
n

g
in

ID
W

PS
u

n
d

PH

IK
S

G
F-

Pr
ü

fu
n

g
Ri

si
k o

or
ie

nt
ie

rt
er

Pr
ü

fu
n

gs
an

sa
tz

Co
rp

or
G

ov
.-K

od
ex

!
U

n
ab

h
än

gi
gk

ei
t

!
O

ff
en

le
gu

n
g

!
H

af
tu

n
g

IA
SB

(I
FR

S)
EU

-K
om

m
is

si
on

D
RS

C
z.

B.

!
EU

-V
er

or
dn

u
n

g
zu

r
A

n
w

en
du

n
g

de
r

IF
RS

!
N

at
io

n
al

B
ilK

oG
,

B
ilM

oG

ID
W

S
1

B
G

H
-

U
rt

ei
le

RM
S

G
es

et
zl

ic
h

e
A

bs
ch

lu
ss

pr
ü

fu
n

g
(H

G
B

§§
31

6–
32

4)

A
n

de
re

Pr
ü

fu
n

ge
n

(z
.B

.H
G

rG
,G

en
G

,
Lä

n
de

r-
K

H
G

)

B
et

ät
ig

u
n

ge
n

de
s

Pr
ü

fe
rs

Pr
ü

fe
rb

er
u

f
Zu

ga
n

g
zu

m
B

er
u

f
/

B
er

u
f s

-
st

an
d

/
B

er
u

fs
gr

u
n

ds
ät

ze

In
te

rn
e

Q
C

:
V

O
1/

20
06

ID
W

PS
14

0

N
at

io
n

al
:

W
PO

-N
ov

el
le

,
Sa

tz
u

n
g

W
PK

Ex
te

rn
e

Q
C

:
W

PO
,A

PA
G

,S
at

zu
n

g
fü

r
Q

u
al

it
ät

sk
on

tr
ol

le Sc
h

lie
ß

u
n

g
de

r
Er

w
ar

tu
n

gs
lü

ck
e

Ro
ta

ti
on

de
s

A
Pr

.

In
te

rn
at

io
n

al
:

!
8.

EU
-R

ic
ht

lin
ie

!
EU

-V
er

la
u

tb
ar

u
n

ge
n

zu
r

U
n

ab
h

än
gi

gk
ei

t
de

s
A

Pr
.

!
Sa

rb
an

es
-O

xl
ey

A
ct

Ü
be

rn
ah

m
e

vo
n

Er
ge

bn
is

se
n

D
ri

tt
er

Pl
an

u
n

g
de

r
Pr

ü
fu

n
g

Vo
rb

er
ei

te
n

de
Pr

ü
fu

n
gs

h
an

dl
u

n
ge

n

Tr
an

sP
u

G
,B

ilR
eG



4

KK AA PP II TT EE LL II Beruf und Berufsrecht des WirtschaftsprÅfers

" Zahlreiche Schieflagen gleichwohl geprÅfter Unternehmen hatten die Forderung nach Imple-
mentierung einer Qualit!tskontrolle der WirtschaftsprÅfer (QC) laut werden lassen. Diese
sollte zudem in Çffentlicher Aufsicht durchgefÅhrt werden, d. h. unter Beteiligung von Be-
rufsfremden. Hierin bestand Streitpotenzial, war doch die BerufsausÅbung der Wirtschafts-
prÅfer traditionell durch das Prinzip der Selbstverwaltung gepr!gt.

" Kritik entzÅndete sich auch an der Tatsache, dass die WirtschaftsprÅfer gegenÅber den Un-
ternehmen neben der AbschlussprÅfung traditionell auch weitere Dienstleistungen erbrin-
gen, insb. Steuer-, Rechts- und betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen.

" Dies ist einerseits zweckm!ßig, denn der WirtschaftsprÅfer verfÅgt aufgrund seiner „Haupt-
aufgabe PrÅfung“ Åber besonders tiefe Kenntnisse der internen Unternehmensabl!ufe. An-
dererseits kann unterstellt werden, der PrÅfer sei in seinem PrÅfungsurteil befangen, denn er
habe nicht nur am Zustandekommen der zu prÅfenden Sachverhalte mitgewirkt, sondern
laufe auch Gefahr, bei einem aus Sicht der Gesch!ftsleitung negativen PrÅfungsurteil kÅnfti-
ge Auftr!ge zu verlieren.

" Aus diesen Erw!gungen heraus wurde auf internationaler und nationaler Ebene die Verein-
barkeit von PrÅfung und Beratung immer st!rker eingeschr!nkt. Der PrÅfer l!uft zunehmend
Gefahr, bei Beibehaltung seines traditionellen Berufsverst!ndnisses kriminalisiert zu wer-
den.

" Die %ffentlichkeit erwartet vom AbschlussprÅfer f!lschlicherweise eine in die Zukunft ge-
richtete Garantieerkl!rung Åber den wirtschaftlichen Fortbestand oder sogar den wirtschaft-
lichen Erfolg in Bezug auf geprÅfte Unternehmen (sog. ErwartungslÅcke). Der Wirtschafts-
prÅfer ist aber weder Prophet noch Anlageberater und kann diese Erwartungen nicht erfÅl-
len; dies ist aber auch gesetzlich nicht gefordert. In zahlreichen Gesetzesnovellen wurde ver-
sucht, das beschriebene Missverst!ndnis durch EinfÅhrung eindeutiger Formulierungen aus-
zur!umen.

" Dem PrÅfer ist es heutzutage aufgrund gestiegener UnternehmensgrÇßen und -komplexit!-
ten kaum noch mÇglich, VollprÅfungen durchzufÅhren. Er richtet sein Augenmerk stattdes-
sen vorrangig auf die Funktionsf!higkeit von Systemen (Risikomanagementsystem – RMS,
Internes Kontrollsystem – IKS, Buchhaltungssystem, IT-System etc.).

" Insoweit stellt die PrÅfungsplanung und -durchfÅhrung erhÇhte Anforderungen an den PrÅ-
fer als in der Vergangenheit. Die DurchfÅhrung einer SystemprÅfung erfordert ein Verst!nd-
nis der Gesch!ftsprozesse und des wirtschaftlichen Umfelds der Mandanten. Dieses „zeitge-
m!ße“ PrÅfungsverst!ndnis wird in der Literatur allgemein als sog. „risikoorientierter PrÅ-
fungsansatz“ bezeichnet.

" Da die zu beurteilenden Systeme von Seiten des Managements geschaffene Gesch!ftsfÅh-
rungsinstrumente sind, wird indirekt dennoch ein Ordnungsm!ßigkeitsurteil Åber die Ge-
sch!ftsfÅhrung (GF-PrÅfung) abgegeben – ein erheblicher Spagat, den der PrÅfer vornehmen
muss.

" Wie das Wirtschaftsleben insgesamt, sieht sich auch die WirtschaftsprÅfung zunehmender
Internationalisierung und Globalisierung ausgesetzt. Die nationalen Berufsorganisationen
sind Mitglieder in supranationalen Organisationen (insb. der IFAC). Diese entwickeln ihrer-
seits internationale PrÅfungsstandards, die sog. International Standards on Auditing (ISA) so-
wie als Rahmenkonzept den „Code of Ethics for Professional Accountants“. Die nationalen
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Organisationen sind im Rahmen ihrer Mitgliedschaft zu deren Umsetzung in deutsche Be-
rufsgrunds!tze verpflichtet. Dies ist ein steiniger Weg, stehen die internationalen Richtlinien
doch oftmals nicht in Einklang mit hergebrachten nationalen Grunds!tzen.

" Immer umfassendere gesetzliche oder gesetzes!hnliche Regelungen wie z. B. die Entwicklung
und Verabschiedung des sog. Deutschen Corporate Governance Kodexes fÅr kapitalmarktori-
entierte Unternehmen, die Verpflichtung zur Einrichtung eines Risikomanagementsystems
fÅr Gesch!ftsfÅhrer von Aktiengesellschaften oder die Ausweitung der Angabepflichten im
Lagebericht fÅhren notwendigerweise auch zu einer Ausdehnung des PrÅfungsumfangs und
der PrÅfungshandlungen.

" Kapitalmarktorientierte Unternehmen sind mittlerweile durch EU-Verordnung verpflichtet,
jedenfalls ihre KonzernabschlÅsse nicht mehr nach nationalen, sondern nach internationalen
Rechnungslegungsgrunds!tzen – den sog. International Financial Reporting Standards (IFRS)
– aufzustellen. Der PrÅfer wird somit zunehmend mit Rechenwerken konfrontiert, denen die-
se neuartigen Grunds!tze zugrunde liegen, die fachlichen Anforderungen werden auch inso-
weit immer komplexer.

Unter dem Einfluss der beschriebenen historischen Entwicklung lautet das Leitbild des wirt-
schaftsprÅfenden Berufs heute:

AABBBB.. 22:: LLeeiittbbiilldd ddeess wwiirrttsscchhaaffttsspprrÅÅffeennddeenn BBeerruuffss

„Leitbild des wirtschaftsprÅfenden Berufs: Aufgabentr!ger fÅr Transparenz, Vertrauen und Sicherheit
Der wirtschaftsprÅfende Beruf wurde im Jahre 1931 durch eine Verordnung geschaffen, die erstmals die
JahresabschlussprÅfung durch unabh!ngige PrÅfer vorsah.
WirtschaftsprÅfer, WirtschaftsprÅferinnen (WP), vereidigte BuchprÅfer und BuchprÅferinnen (vBP) Åben
einen Freien Beruf aus. Sie erbringen auf der Grundlage ihrer besonderen fachlichen Qualifikation und ihrer
beruflichen Sorgfaltspflichten Leistungen unabh!ngig, persÇnlich und eigenverantwortlich fÅr ihre Auf-
traggeber und im Interesse der %ffentlichkeit. Dabei unterliegen sie umfassenden gesetzlichen Verschwie-
genheitspflichten.
WP/vBP nehmen eine wichtige Sicherungsfunktion fÅr die Wirtschaft wahr und schaffen Vertrauen bei
Kapitalmarkt, Anteilseignern, Gl!ubigern und der sonstigen interessierten %ffentlichkeit. WP/vBP fÅhren
gesetzliche JahresabschlussprÅfungen und sonstige PflichtprÅfungen durch, die wegen ihrer Çffentlichen
Bedeutung ausschließlich von WP/vBP vorgenommen werden dÅrfen. Bei diesen T!tigkeiten sind sie
unparteilich sowie berechtigt und verpflichtet, das Berufssiegel zu fÅhren. WP/vBP erbringen weitere
Dienstleistungen, wie sonstige betriebswirtschaftliche PrÅfungen, Unternehmensbewertungen, die Bera-
tung und Vertretung in steuerlichen Angelegenheiten, die Gutachter- und Sachverst!ndigent!tigkeit in
allen Bereichen der wirtschaftlichen BetriebsfÅhrung, die treuh!nderische Verwaltung und die Beratung in
wirtschaftlichen Angelegenheiten.
WP/vBP erfÅllen mit ihrer BerufsausÅbung hohe ethische und fachliche Anforderungen, die sich aus Geset-
zen, Satzungen, nationalen und internationalen Regeln ergeben. WP/vBP unterliegen einer berufsstands-
unabh!ngigen Çffentlichen Aufsicht durch die AbschlussprÅferaufsichtskommission. Auf diesen Fun-
damenten beruht das Vertrauen der Auftraggeber und der %ffentlichkeit.
WP/vBP mÅssen ein staatliches Examen und einen Berufseid ablegen, verpflichten sich zu kontinuierlicher
Fortbildung und unterliegen als gesetzlicher AbschlussprÅfer einer regelm!ßigen externen Qualit!tskon-
trolle. Sie sorgen fÅr eine angemessene praktische und theoretische Ausbildung des Berufsnachwuchses
und dessen Fortbildung. WP/vBP sind sich des besonderen Vertrauens ihrer Auftraggeber und der %ffent-
lichkeit und der damit verbundenen Verantwortung bewusst.
Die aus Sachverstand und Praxiserfahrung resultierende Kompetenz macht WP/vBP bei privaten und
Çffentlichen Auftraggebern zu wichtigen Ansprechpartnern bei der PrÅfung und der Beratung“
(vgl. http://www.wpk.de/mitglieder/leitbild-wpvbp/).
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1.2 Berufsbild des WirtschaftsprÅfers

Die rechtliche Grundlage des Berufsbilds und der BerufsausÅbung bildet die WirtschaftsprÅfer-
ordnung (WPO). Im ersten Teil der WPO werden die allgemeinen Vorschriften der Berufsaus-
Åbung kodifiziert.

AABBBB.. 33:: AAllllggeemmeeiinnee VVoorrsscchhrriifftteenn ddeerr WWPPOO

Der Beruf des WirtschaftsprÅfers (WP) wird in § 1 WPO definiert. Es handelt sich dabei um einen
freien Beruf. Der WP Åbt keine gewerbliche T!tigkeit aus (§ 1 Abs. 2 WPO).

Die T!tigkeit als WP setzt die Ablegung eines Examens im Rahmen eines staatlichen Zulas-
sungs- und PrÅfungsverfahrens voraus, daneben seine Çffentliche Bestellung (§ 1 Abs. 1 WPO).
Die Bestellung ist ein Verwaltungsakt, durch den der Bewerber die mit dem Beruf verbundenen
Rechte und Pflichten Åbernimmt. Auch muss der WP einen Berufseid leisten (§ 17 Abs. 1 WPO).
Schließlich ist der Nachweis des Abschlusses einer Berufshaftpflichtversicherung erforderlich.

§ 3 WPO besagt, dass der WP unverzÅglich nach der Bestellung eine Niederlassung zu begrÅn-
den und zu unterhalten hat. Der Berufssitz ist der Ort, von der aus der WP seinen Beruf ausÅbt.
Meist handelt es sich dabei um die von ihm eingerichtete Praxis. Wird der WP jedoch als Ange-
stellter t!tig, so ergibt sich der Berufssitz aus dem Anstellungsvertrag; dies ist i. d. R. die Nieder-
lassung des Arbeitgebers.

FÅr die T!tigkeit als AbschlussprÅfer i. S. des § 316 HGB ist eine entsprechende Eintragung ge-
m!ß § 38 Nr. 1 Buchstabe h WPO (fÅr BerufsangehÇrige) bzw. § 38 Nr. 2 Buchstabe f WPO (fÅr
WirtschaftsprÅfungsgesellschaften) Voraussetzung. Dies induziert im $brigen die Verpflich-
tung, sich gem!ß § 57a Abs. 1 Satz 2 WPO der Qualit!tskontrolle zu unterziehen. Generell sind
in das Berufsregister alle Åbrigen in § 38 WPO aufgefÅhrten Angaben einzutragen.
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AABBBB.. 44:: BBeerruuffssbbiilldd ddeess WWiirrttsscchhaaffttsspprrÅÅffeerrss

Freier Beruf des Wirtschaftsprüfers

Bestellung Gründung einer Niederlassung
Abschluss einer Berufs-
haftpflichtversicherung

WirtschaftsprÅfungsgesellschaften (WPG) bieten zum einen den natÅrlichen Personen die MÇg-
lichkeit, sich zur BerufsausÅbung in einer Kapital-, Personenhandels- oder Partnerschaftsgesell-
schaft, seit 2007 zus!tzlich auch in der Rechtsform der GmbH & Co. KG und der Europ!ischen
Gesellschaft (SE), zusammenzuschließen. Zum anderen sind sie aber auch selbst Tr!ger von
Rechten und Pflichten, kÇnnen insb. als AbschlussprÅfer t!tig werden. Gem!ß § 1 Abs. 3 WPO
kann eine WPG nur dann anerkannt werden, wenn diese durch WP verantwortlich gefÅhrt wird.
Allein diese sind befugt, Best!tigungsvermerke zu unterzeichnen und ein Siegel zu fÅhren.

Gem!ß § 3 Abs. 2 WPO gilt als Berufssitz der WPG der Ort der Hauptniederlassung. Es dÅrfen
weitere Zweigniederlassungen begrÅndet werden (§ 3 Abs. 3 WPO).

1.3 Aufgaben des WirtschaftsprÅfers

Das Berufsbild des WP setzt sich aus einer Vielzahl von Aufgaben zusammen, die sich aus § 2
WPO ergeben.

Die Vereinbarkeit der PrÅfungst!tigkeit als Vorbehaltsaufgabe des WP mit darÅber hinaus-
gehenden Beratungsleistungen wird vor dem Hintergrund der Gew!hrleistung der Unabh!ngig-
keit zunehmend in Frage gestellt und eingeschr!nkt. Das Inkrafttreten des sog. Sarbanes-Oxley
Acts in den USA im Jahre 2002 hat auch im EU-Raum mittlerweile dazu gefÅhrt, dass WP zahl-
reiche Dienstleistungen nicht mehr an von ihnen geprÅfte Unternehmen erbringen dÅrfen (§ 43
Abs. 1 WPO i.V. mit §§ 319, 319a HGB).
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AABBBB.. 55:: AAuuffggaabbeenn ddeess WWiirrttsscchhaaffttsspprrÅÅffeerrss

Prüfungs-
tätigkeit

Rechts-
beratung

Treuhand-
tätigkeit

Steuer-
beratung

Unter-
nehmens-
beratung

Gutachter-
tätigkeit

WP

§ 2 WPO

Kernaufgabe des WirtschaftsprÅfers gem!ß § 2 Abs. 3 Nr. 2 WPO ist auch die Wahrung fremder
Interessen. Dies bedeutet, dass er zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Alle unternehmensrele-
vanten Daten und Fakten, die der WP im Rahmen seiner PrÅfungst!tigkeit, insb. seiner Bera-
tungst!tigkeit erf!hrt, sind vertraulich zu behandeln. Diese Tatsache wird ebenso wie die Eigen-
schaft der Unabh!ngigkeit in der Berufssatzung n!her erl!utert (siehe Kapitel I.4.).

1.3.1 PrÅfungst!tigkeit

Die PrÅfungst!tigkeit stellt die Haupt- und Vorbehaltsaufgabe des WirtschaftsprÅfers gem!ß
§ 2 Abs. 1 WPO dar. Unternehmen unterschiedlichster Rechtsform oder Branchen mÅssen sich
gem!ß § 316 HGB ab einer bestimmten GrÇßenordnung der gesetzlichen AbschlussprÅfung un-
terziehen.

§ 317 HGB beschreibt den Gegenstand und Umfang der PrÅfung. GeprÅft wird u. a., ob die Rech-
nungslegung formell und materiell den gesetzlichen Vorgaben entspricht, die Vorgaben des Ge-
sellschaftsvertrags bzw. der Satzung eingehalten und die kÅnftige Entwicklung mit ihren Chan-
cen und Risiken zutreffend dargestellt wurden. Der Jahresabschluss muss als Ganzes den Adres-
saten eine realistische Einsch!tzung der VermÇgens-, Finanz- und Ertragslage des geprÅften Un-
ternehmens ermÇglichen.
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%ffentlichkeitswirksames Ergebnis der JahresabschlussprÅfung ist ein sog. Best!tigungsver-
merk. Diesem kommt eine Signalwirkung dergestalt zu, dass die Verl!sslichkeit und GlaubwÅr-
digkeit der in den PrÅfungsobjekten enthaltenen Informationen sichergestellt wird. Es wird eine
Aussage getroffen, ob der Jahresabschluss im Einklang mit allen relevanten gesetzlichen und
sonstigen bindenden Vorschriften aufgestellt wurde. Der Auftraggeber der PrÅfung – d. h. die
zust!ndigen Leitungs- und Kontrollgremien – erhalten zus!tzlich einen ausfÅhrlichen PrÅfungs-
bericht, der aber keine %ffentlichkeitswirksamkeit entfaltet, sondern als Grundlage fÅr interne
Optimierungsmaßnahmen dient.

Daneben werden WP in eine Vielzahl von PrÅfungen auf freiwilliger Basis eingebunden. Diese
kÇnnen Gesellschaften betreffen, die keiner PrÅfungspflicht unterliegen, insb. Einzelkaufleute
oder Personengesellschaften. Zudem fÅhren WP auch

" PrÅfungen besonderer Vorg!nge wie z. B. GrÅndungs-, Umwandlungs- oder Verschmelzungs-
prÅfungen,

" WirtschaftlichkeitsprÅfungen wie z. B. Investitions-, Subventions- oder PreisprÅfungen sowie

" FunktionsprÅfungen wie z. B. Organisations- oder IT-PrÅfungen

durch.

1.3.2 Steuerberatung

Gem!ß § 2 Abs. 2 WPO i.V. mit §§ 3, 12 StBerG sind WP befugt, Mandanten in Steuerangelegen-
heiten zu beraten und zu vertreten. Dies ist nach der PrÅfung das h!ufigste sonstige Bet!ti-
gungsfeld des WP, da dieser – bedingt durch die Regelung des Berufszugangs, insb. die Struktur
des WP-Examens – i. d. R. auch Åber ein Steuerberaterexamen verfÅgt.

Steuerliche Angelegenheiten umfassen die Erstellung von Steuererkl!rungen und Steuerbilan-
zen, die UnterstÅtzung bei der steuerlichen BetriebsprÅfung oder Steuerstreitigkeiten bis hin
zur LÇsung von komplexen Fragestellungen. Die Vertretung darf vor den Finanzgerichten bis hin
zum Bundesfinanzhof erfolgen.

Neben der „harten“ Steuerberatung i. S. der Auseinandersetzung mit dem Fiskus wird der WP
auch als Ratgeber bei steuerlichen Gestaltungsoptionen hinzugezogen, z. B. bei Fragen der
Rechtsformwahl, Betriebsaufspaltung, Auslagerung, Nachfolgeplanung und vielen anderen
mehr.

1.3.3 Wirtschafts- und Unternehmensberatung

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 WPO bef!higt den WP zur Unternehmensberatung in wirtschaftlichen Angele-
genheiten. Allein bedingt durch seinen Werdegang und die Inhalte des Berufsexamens verfÅgt
der WP Åber besondere Kenntnisse neben der externen auch in der internen Rechnungslegung
(Kosten- und Leistungsrechnung, Planungsrechnung, Controlling, Investitions- und Finanzie-
rungsrechnung), daneben in Fragen der Betriebsorganisation und MitarbeiterfÅhrung.
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Insoweit ergeben sich vielf!ltige Bet!tigungsfelder im Rahmen der Strategie-, IT-, Organisations-
und Personalberatung. In Bezug auf letztgenanntes Gebiet ist der WP bspw. regelm!ßig in der
Lage, Bewerber fÅr Stellen der Bereiche Rechnungswesen, Steuern, Finanzierung oder Control-
ling fachlich zu ÅberprÅfen.

Insbesondere bei notleidenden Unternehmen wird der WP als Sanierungsberater hinzugezogen.
Er beurteilt die $berlebensf!higkeit des Krisenunternehmens und entwickelt auf Basis eines
evtl. Positivbefunds nachhaltige $berlebensstrategien.

1.3.4 Gutachter- bzw. Sachverst!ndigent!tigkeit

Der WP kann gem!ß § 2 Abs. 3 Nr. 1 WPO als Gutachter in allen Bereichen der wirtschaftlichen
BetriebsfÅhrung fungieren. Dies umfasst neben dem schon aufgefÅhrten Sanierungsfall z. B. die
PrÅfung der KreditwÅrdigkeit und insb. die Unternehmensbewertung im Rahmen der $bereig-
nung von Unternehmen. An Sachverst!ndige werden seitens der Industrie- und Handelskammer
(IHK) hohe Anforderungen gestellt, welche der WP bereits in seinem Berufsexamen erworben
und in seiner praktischen T!tigkeit vertieft hat. DarÅber hinaus kÇnnen WP Auftr!ge als Gutach-
ter in Schiedsverfahren annehmen, z. B. im Rahmen von Auseinandersetzungen Åber die Bemes-
sung angemessener Abfindungen an ausscheidende Gesellschafter.

1.3.5 Treuhandt!tigkeit

Gem!ß § 2 Abs. 3 Nr. 3 WPO wird auch die treuh!nderische Verwaltung zu den Aufgaben des
WP gez!hlt. Dem WP als Treuh!nder obliegt insb.

" die Verwaltung fremden VermÇgens,

" die Betreuung von Kreditsicherheiten,

" das Halten von Gesellschaftsanteilen und die Wahrnehmung von Gesellschafterrechten,

" die Aufgabe, außergerichtliche Vergleiche durchzufÅhren.

In diesem Rahmen kann u. a. auch ein Einsatz als Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, In-
solvenzverwalter, Liquidator oder Betreuer in Betracht kommen.

1.3.6 Rechtsberatungs- bzw. -besorgungsbefugnis

Dieses Arbeitsgebiet ist nicht explizit kodifiziert, jedoch im Zuge der AusÅbung obiger Aufgaben
oftmals unumg!nglich. Das Recht, T!tigkeiten der Rechtsberatung und -besorgung auszuÅben,
bezieht sich somit nur auf die sachgem!ße Erledigung der kodifizierten Aufgaben und muss mit
diesen in einem direkten Zusammenhang stehen.

Der $bergang von der Rechtsberatung zur wirtschaftlichen Beratung ist teilweise fließend. Dem
WP soll in diesem Zusammenhang eher die Wahrnehmung wirtschaftlicher Interessen obliegen.
DemgegenÅber ist die „harte“ Besorgung rechtlicher Belange eher Rechtsanw!lten vorbehalten.
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2. Der Weg zum WirtschaftsprÅfer
Die AusÅbung des WirtschaftsprÅferberufs erfordert umfassende wirtschaftliche sowie recht-
liche Kenntnisse. Dies wiederum bedingt hohe AnsprÅche an die vorangegangene Ausbildung.
Der typische Ausbildungsweg l!sst sich wie folgt skizzieren:

AABBBB.. 66:: DDeerr WWeegg zzuumm WWiirrttsscchhaaffttsspprrÅÅffeerr

Hochschul-
reife

Studium (z. B. Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft
oder Jura)

Berufspraxis (ggf. Qualifikation
als Steuerberater)

Examens-
vorbereitung

Wirtschaftsprüfungs-
examen

Bestellung und Vereidigung
als Wirtschaftsprüfer

Ausübung
des Berufs

Regelmäßige Weiterbildung

2.1 Anforderungen an die Vorbildung und berufliche Laufbahn

Die Bestellung als WirtschaftsprÅfer (WP) und damit die BerufsausÅbung setzt das erfolgreiche
Durchlaufen eines formalisierten Zulassungs- und PrÅfungsverfahrens voraus. Die genauen Vo-
raussetzungen ergeben sich aus §§ 5 – 14a WPO, der WirtschaftsprÅferprÅfungsverordnung
(WiPrPrÅfV) und der WirtschaftsprÅfungsexamens-Anrechnungsverordnung (WPAnrV).

Diese Verordnungen wurden auf Grundlage der WPO erlassen.
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AABBBB.. 77:: RReecchhttssvveerroorrddnnuunnggeenn zzuumm BBeerruuffsszzuuggaanngg aauuff GGrruunnddllaaggee ddeerr WWPPOO

Die Anforderungen an Vorbildung und berufliche Laufbahn werden in §§ 8 f. WPO wie folgt fest-
gesetzt:
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Aus § 8 WPO ergibt sich, dass ein abgeschlossenes Hochschulstudium die Grundvoraussetzung
zur Zulassung darstellt. Der konkrete Studiengang ist dabei unerheblich. Rund 85 % der WP-Kan-
didaten haben allerdings einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang absolviert. Im Aus-
land erbrachte Hochschul- und AusbildungsabschlÅsse mÅssen als gleichwertig anerkannt wor-
den sein (§ 8 Abs. 3 WPO).

Gem!ß § 8 Abs. 2 WPO bestehen Ausnahmen fÅr Kandidaten, welche

" bereits eine mindestens zehnj!hrige T!tigkeit bei einem WP oder in einer sonstigen PrÅ-
fungseinrichtung ausgeÅbt haben (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 WPO). Bei diesen handelt es sich um Wirt-
schaftsprÅfungsgesellschaften (WPG), vereidigte BuchprÅfer (vBP), BuchprÅfungsgesellschaf-
ten (BPG), genossenschaftliche PrÅfungsverb!nde, PrÅfungsstellen der Sparkassen- und Giro-
verb!nde sowie ÅberÇrtliche PrÅfungseinrichtungen fÅr KÇrperschaften und Anstalten des
Çffentlichen Rechts bzw.

" eine mindestens fÅnfj!hrige T!tigkeit als Steuerberater oder vereidigter BuchprÅfer aus-
geÅbt haben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 WPO).

Die beruflichen Anforderungen regelt § 9 WPO. Grunds!tzlich muss eine dreij!hrige berufliche
T!tigkeit nach dem Studium bei einem WP oder einer sonstigen PrÅfungseinrichtung i. S. des § 8
Abs. 2 Nr. 1 WPO nachgewiesen werden. Bei Studieng!ngen mit einer Regelstudienzeit von we-
niger als acht Semestern verl!ngert sich diese Zeitspanne auf vier Jahre. Im Rahmen der Berufs-
t!tigkeit ist gem!ß § 9 Abs. 2 WPO eine mindestens zweij!hrige PrÅfungst!tigkeit zu erbringen,
d. h., dass der Bewerber zwei Jahre lang an AbschlussprÅfungen und bei der Abfassung von PrÅ-
fungsberichten teilgenommen haben muss. Als ausreichend gilt gem!ß § 9 Abs. 2 Satz 4 WPO
der Nachweis, in fremden Unternehmen materielle Buch- und BilanzprÅfungen nach betriebs-
wirtschaftlichen Grunds!tzen durchgefÅhrt zu haben.

Ausnahmen bestehen fÅr Steuerberater und vereidigte BuchprÅfer, die bereits seit mindestens
fÅnfzehn Jahren in ihrem Beruf t!tig sind (§ 9 Abs. 4 WPO); sie mÅssen keine PrÅfungst!tigkeit
nachweisen. Weitere Anrechnungen regelt § 9 Abs. 5 und 6 WPO.

2.2 Zulassung zum Berufsexamen

Die Zulassung zum Berufsexamen setzt den Nachweis der Vorbildung gem!ß § 8 WPO und der
PrÅfungst!tigkeit gem!ß § 9 WPO voraus. Der Antrag auf Zulassung ist gem!ß §§ 5 Abs. 1, 7
WPO schriftlich an die „PrÅfungsstelle fÅr das WirtschaftsprÅfungsexamen“ bei der Wirtschafts-
prÅferkammer zu richten. $ber die Zulassung entscheidet ein bei der PrÅfungsstelle angesiedel-
ter Ausschuss.



15

Der Weg zum WirtschaftsprÅfer KK AA PP II TT EE LL II

2.3 Berufsexamen

Die Ausgestaltung des WirtschaftsprÅfungsexamens ergibt sich aus den §§ 12 – 14a WPO und
den Bestimmungen der WirtschaftsprÅferprÅfungsverordnung (WiPrPrÅfV), welche auf Basis
der Verordnungserm!chtigung des § 14 Satz 1 WPO erlassen wurde. Das Examen umfasst nach
§ 4 WiPrPrÅfV folgende PrÅfungsgebiete:

AABBBB.. 99:: PPrrÅÅffuunnggssggeebbiieettee ddeess WWPP--EExxaammeennss

Quelle: In Anlehnung an §§ 4, 7 Abs. 2, 15 Abs. 1 WiPrPrÅfV, 13 WPO.
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In § 4 WiPrPrÅfV werden die PrÅfungsgebiete inhaltlich wie folgt konkretisiert:

AABBBB.. 1100:: IInnhhaallttlliicchhee KKoonnkkrreettiissiieerruunngg ddeerr PPrrÅÅffuunnggssggeebbiieettee iimm WWPP--EExxaammeenn

Wirtschaftliches
PrÅfungswesen, Unternehmens-

bewertung und Berufsrecht

Angewandte
Betriebswirt-

schaftslehre, Volks-
wirtschaftslehre

Wirtschaftsrecht Steuerrecht

1. Rechnungslegung
a) BuchfÅhrung, Jahresabschluss
und Lagebericht,
b) Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht, Bericht Åber die Bezie-
hungen zu verbundenen Unterneh-
men,
c) International anerkannte Rech-
nungslegungsgrunds!tze,
d) Rechnungslegung in besonderen
F!llen,
e) Jahresabschlussanalyse;
2. PrÅfung
a) PrÅfung der Rechnungslegung:
rechtliche Vorschriften und PrÅ-
fungsstandards, insb. PrÅfungs-
gegenstand und PrÅfungsauftrag,
PrÅfungsansatz und PrÅfungs-
durchfÅhrung, Best!tigungsver-
merk, PrÅfungsbericht und Beschei-
nigungen, andere Reporting-Auftr!-
ge,
b) Sonstige gesetzlich vorgeschrie-
bene PrÅfungen, insb. aktienrecht-
liche SonderprÅfungen, PrÅfung
von RisikofrÅherkennungssyste-
men, Gesch!ftsfÅhrungsprÅfungen,
c) andere betriebswirtschaftliche
PrÅfungen;
3. GrundzÅge und PrÅfung der In-
formationstechnologie;
4. Bewertung von Unternehmen
und Unternehmensanteilen;
5. Berufsrecht.

1. Angewandte Be-
triebswirtschaftslehre
a) Kosten- und Leis-
tungsrechnung,
b) Planungs- und
Kontrollinstrumente,
c) UnternehmensfÅh-
rung und Unterneh-
mensorganisation,
d) Unternehmens-
finanzierung und
Investitionsrechnung,
einschließlich metho-
discher Problemstel-
lungen der externen
Rechnungslegung, der
Corporate Governance
und der Unterneh-
mensbewertung;
2. Volkswirtschaftsleh-
re
a) GrundzÅge der
Volkswirtschaftslehre
und Volkswirtschafts-
politik,
b) GrundzÅge der Fi-
nanzwissenschaft.
3. Die Nummern 1 und
2 umfassen Grund-
kenntnisse anwen-
dungsorientierter Ma-
thematik und Statis-
tik.

1. GrundzÅge des BÅr-
gerlichen Rechts ein-
schließlich GrundzÅge
des Arbeitsrechts und
GrundzÅge des inter-
nationalen Privat-
rechts, insb. Recht der
Schuldverh!ltnisse
und Sachenrecht;
2. Handelsrecht, insb.
Handelsstand und -ge-
sch!fte einschließlich
internationalem Kauf-
recht;
3. Gesellschaftsrecht
(Personengesellschaf-
ten und Kapitalgesell-
schaften, Recht der
verbundenen Unter-
nehmen), Corporate
Governance und
GrundzÅge des Kapi-
talmarktrechts;
4. Umwandlungsrecht;
5. GrundzÅge des In-
solvenzrechts;
6. GrundzÅge des Eu-
roparechts.

1. Abgabenordnung
und Nebengesetze, Fi-
nanzgerichtsordnung;
2. Recht der Steuer-
arten, insb.
a) Einkommen-, KÇr-
perschaft- und Gewer-
besteuer,
b) Bewertungsgesetz,
Erbschaftsteuer,
Grundsteuer,
c) Umsatzsteuer,
Grunderwerbsteuer,
d) Umwandlungssteu-
errecht;
3. GrundzÅge des In-
ternationalen Steuer-
rechts.

Ein IDW/WPK-Arbeitskreis „Reform des WirtschaftsprÅfungsexamens“ hat eine noch tiefer ge-
hende Detaillierung der PrÅfungsgebiete im WirtschaftsprÅfungsexamen gem!ß § 4 WiPrPrÅfV
vorgenommen (vgl. http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/IDW-WPK_Konkretisie-
rung_Pruefungsgebiete_Paragraf_4_WiPrPruefV_01.pdf).

Die mit dem Antrag auf Zulassung zur PrÅfung einzureichenden Unterlagen ergeben sich aus
§ 1 WiPrPrÅfV. Gem!ß § 14a WPO ist eine ZulassungsgebÅhr zur PrÅfung zu entrichten.
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Die PrÅfung wird von einer Kommission gem!ß § 2 WiPrPrÅfV abgenommen und besteht aus

" sieben Klausuren # vier bis sechs Stunden (§ 7 WiPrPrÅfV) und

" einer in einen Kurzvortrag und fÅnf PrÅfungsabschnitte gegliederten mÅndlichen PrÅfung
von insgesamt ca. zwei Stunden Dauer (§ 15 WiPrPrÅfV).

Die Teilnahme an der mÅndlichen PrÅfung setzt das vorherige Erreichen eines Mindestergebnis-
ses in der schriftlichen PrÅfung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 und 3 WiPrPrÅfV voraus.

FÅr Steuerberater erfolgt die PrÅfung in verkÅrzter Form. Gem!ß § 13 WPO entf!llt fÅr den Steu-
erberater das PrÅfungsgebiet „Steuerrecht“. Die Erleichterungen fÅr vereidigte BuchprÅfer wer-
den in § 13a WPO aufgefÅhrt.

Das PrÅfungsergebnis setzt sich zu 40 % aus der Gesamtnote der mÅndlichen PrÅfung und zu
60 % aus der Gesamtnote der schriftlichen PrÅfung zusammen (§ 17 WiPrPrÅfV). Die PrÅfung
kann nach Maßgabe des § 22 Abs. 1 WiPrPrÅfV zweimal wiederholt werden.

2.4 Anrechnungen

Im Zulassungsverfahren kÇnnen Hochschulstudieng!nge oder einzelne Leistungsnachweise ge-
m!ß §§ 8a und 13b WPO sowie der WirtschaftsprÅfungsexamens-Anrechnungsverordnung
(WPAnrV), welche auf Basis der Verordnungserm!chtigung des § 8a Abs. 3 WPO erlassen wurde,
auf das WP-Examen angerechnet werden.

Dies setzt voraus, dass die an der Hochschule erbrachten Leistungen den Anforderungen im
WirtschaftsprÅfungsexamen gleichwertig sind. Damit entf!llt die schriftliche und mÅndliche
PrÅfung in dem PrÅfungsgebiet. Eine Anrechnung ist nur in den PrÅfungsgebieten „Angewandte
BWL/VWL“ und „Wirtschaftsrecht“ zul!ssig.

Die WPO sieht hierfÅr zwei Wege vor:

" Der erfolgreiche Abschluss eines nach § 8a WPO akkreditierten Masterstudiengangs befreit
von den PrÅfungsgebieten „Angewandte BWL/VWL“ und „Wirtschaftsrecht“ im Wirtschafts-
prÅfungsexamen. Die Leistungen gelten per se als gleichwertig. Das WirtschaftsprÅfungs-
examen verkÅrzt sich damit auf zwei PrÅfungsgebiete.

" Nach § 13b WPO kÇnnen PrÅfungsleistungen, die im Rahmen einer Hochschulausbildung
(mit nicht rechtlich spezifiziertem Abschluss, also grunds!tzlich auch Bachelor-Studieng!n-
ge) erbracht werden, angerechnet werden, wenn ihre Gleichwertigkeit in Inhalt, Form und
Umfang durch die PrÅfungsstelle festgestellt wird. Die inhaltlichen und formalen Vorausset-
zungen fÅr die Feststellung der Gleichwertigkeit und das Verfahren regeln die §§ 7 ff.
WPAnrV.
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AABBBB.. 1111:: $$bbeerrssiicchhtt ÅÅbbeerr ddiiee MMÇÇgglliicchhkkeeiitteenn zzuurr VVeerrkkÅÅrrzzuunngg ddeess WWiirrttsscchhaaffttsspprrÅÅffuunnggsseexxaammeennss

Rechtsgrundlage PrÅfungsgebiet

PrÅfungswesen Angewandte BWL/
VWL

Wirtschaftsrecht Steuerrecht

§ 8a WPO &3 * * &3

§ 13b WPO &3 &3 /* &3 /* &3

&3 = Pflichtgebiet;* = Befreiung aufgrund gleichwertiger Leistungen.

Quelle: http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPK-Broschuere_Wirtschaftspruefer_Be-
ruf_03.pdf, S. 10.

Der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs, aus dem die Leistungsnachweise stammen, darf
zum Zeitpunkt der Zulassung zum WirtschaftsprÅfungsexamen nicht l!nger als drei Jahre zu-
rÅckliegen (§ 6 Abs. 2 Satz 2 WPAnrV).

Die VerkÅrzung nach § 13 WPO kann neben § 13b WPO in Anspruch genommen werden. FÅr
den Ausbildungsweg nach § 8a WPO ist eine VerkÅrzung nach § 13 WPO nicht relevant.

§ 8a WPO sieht vor, dass besonders geeignete Master-Studieng!nge nach Maßgabe der §§ 1 – 6
WPAnrV anerkannt werden. Dies setzt insb. eine Akkreditierung des Studiengangs nach Maß-
gabe des § 5 WPAnrV voraus. Die Lehrinhalte mÅssen die PrÅfungsgebiete nach § 4 WiPrPrÅfV
umfassen; gem!ß § 3 WPAnrV ist außerdem zu fordern:

" der Nachweis Åber die Ableistung von drei Monaten T!tigkeit gem!ß § 9 Abs. 1 WPO sowie
von drei Monaten PrÅfungst!tigkeit gem!ß § 9 Abs. 2 WPO nach Erwerb des ersten berufs-
qualifizierenden Abschlusses, aber vor Beginn des Masterstudiengangs,

" das Bestehen einer ZugangsprÅfung mit wirtschaftsprÅfungsrelevanten Bestandteilen vor-
zuschreiben sowie

" das Absolvieren von mindestens vier Theoriesemestern sowie die Abfassung einer Master-
Thesis im PrÅfungsgebiet „Wirtschaftliches PrÅfungswesen, Unternehmensbewertung und
Berufsrecht“.
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AABBBB.. 1122:: VVoorrsscchhllaagg zzuurr GGeessttaallttuunngg eeiinneess MMaasstteerrssttuuddiieennggaannggss nnaacchh §§ 88aa WWPPOO

Studieninhalte mit zugeordneten ECTS-Punkten

Wirtschaftliches
PrÅfungswesen

25 Angewandte BWL 25 Wirtschaftsrecht 25 Steuerrecht 25

Jahresabschluss
und Sonderf!lle
der Rechnungs-
legung

Konzernab-
schluss und IFRS

PrÅfung der
Rechnungsle-
gung

Sonder-
prÅfungen

GrundzÅge und
PrÅfung der IT

Unternehmens-
bewertung

Berufsrecht

3

5

6

4

2

2

3

Kosten- und Leis-
tungsrechnung/
Planungs- und
Kontrollinstru-
mente/
Unternehmens-
fÅhrung/
Organisation

Unternehmens-
finanzierung/
Investitionsrech-
nung

Methodische Pro-
blemstellungen
der externen
Rechnungslegung

Corporate
Governance

Unternehmens-
bewertung

Volkswirtschafts-
lehre

6

6

4

2

2

5

BÅrgerliches
Recht/
Arbeitsrecht/
Internationales Pri-
vatrecht

Handelsrecht/
Internationales
Kaufrecht

Gesellschaftsrecht/
Konzernrecht

Corporate
Governance

Kapitalmarktrecht

Umwandlungs-
recht

Insolvenzrecht

Europarecht

4

2

7

2

3

3

2

2

Abgabenordnung/
Finanzgerichtsord-
nung

Einkommensteuer/
KÇrperschaftsteuer/
Gewerbesteuer

Bewertungsgesetz/
Erbschaftsteuer/
Grundsteuer

Umsatzsteuer/
Grunderwerbsteuer

Umwandlungs-
steuerrecht

Internationales Steu-
errecht

5

7

3

4

3

3

Gesamt: 100

Abschlussarbeit (Gebiet: Wirtschaftliches PrÅfungswesen)
Seminar: PrÅfungswesen

15
5

Gesamt: 120

Quelle: http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPK_Examen-Pruefungsstelle_Referenz-
rahmen_24-10-2016.pdf, S. 27.

Abweichend von dem Erfordernis der dreij!hrigen PrÅfungst!tigkeit kann das Examen bereits
unmittelbar nach dem Masterstudium absolviert werden (§ 9 Abs. 6 WPO), somit ist das theo-
retische Wissen noch unmittelbar pr!sent. Gem!ß § 6 Abs. 3 WPAnrV ersetzt die Anrechnung
des Studiengangs die schriftlichen und mÅndlichen PrÅfungen in den Gebieten „Angewandte
Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre“ und „Wirtschaftsrecht“.

Die Bestellung zum WirtschaftsprÅfer erfolgt im Gegenzug erst nach dem Nachweis einer min-
destens dreij!hrigen Berufspraxis. Hierbei wird die gesamte nach einem Bachelor-Abschluss ge-
leistete T!tigkeit als Praxiszeit anerkannt. D. h. nach dem WP-Examen sind noch maximal 2 1/2

Jahre Berufspraxis abzuleisten.

§ 13b WPO i.V. mit §§ 7 – 9 WPAnrV regeln die Anerkennung einzelner Leistungen zum Wirt-
schaftsprÅfungsexamen. Angerechnet werden kÇnnen gem!ß § 7 Abs. 1 WPAnrV die PrÅfungs-
gebiete „Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre“ und „Wirtschaftsrecht“
eines Studienganges, welcher nicht nach § 8a WPO, § 5 WPAnrV akkreditiert sein muss. § 7
Abs. 2 WPAnrV bestimmt, dass von Seiten der PrÅfungsstelle bei der WirtschaftsprÅferkammer
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die PrÅfungen denen des WirtschaftsprÅfungsexamens in Form, Inhalt und zeitlichem Umfang
als gleichwertig festgestellt werden mÅssen. N!heres regelt § 9 WPAnrV.

FÅr die Anerkennung von Studieng!ngen nach § 8a WPO und die Anerkennung von Studien-
leistungen nach § 13b WPO gem!ß § 4 WPAnrV existiert ein Referenzrahmen in der vom
Bundesministerium fÅr Wirtschaft und Energie am 29. 11. 2016 fÅr verbindlich erkl!rten
Fassung (vgl. http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPK_Examen-Pruefungsstelle_Refe-
renzrahmen_24-10-2016.pdf). Dieser Referenzrahmen definiert Berufsbild und Kernkompeten-
zen des WP, hieraus resultierende erforderliche Kompetenzauspr!gungen in sechs Stufen (vgl.
§ 2 Abs. 2 WPAnrV), und ordnet diese den einzelnen Phasen der Ausbildung im Hinblick auf die
Abdeckung des WP-Examens zu.

2.5 Bestellung zum WirtschaftsprÅfer

Gem!ß § 15 WPO kann ein Bewerber nach bestandener PrÅfung seine Bestellung zum WP bei
der WirtschaftsprÅferkammer beantragen, wenn er die Voraussetzungen der §§ 5 ff. WPO er-
fÅllt. Die Bestellung ist gem!ß § 16 WPO zu versagen, wenn der Bewerber

" nach der Entscheidung des BVerfG ein Grundrecht verwirkt hat,

" infolge einer strafrechtlichen Verurteilung keine Çffentlichen &mter bekleiden darf,

" sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das ein Berufsverbot rechtfertigen wÅrde,

" dauerhaft aus gesundheitlichen GrÅnden nicht in der Lage ist, seinen Beruf auszuÅben,

" nicht in geordneten wirtschaftlichen Verh!ltnissen lebt,

" die begrÅndete Besorgnis besteht, dass der Bewerber aufgrund seines Verhaltens nicht in
der Lage ist, seine Berufspflichten zu erfÅllen (hierbei handelt es sich um eine Kann-Vor-
schrift),

" den Abschluss einer nach § 54 Abs. 1 WPO erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung nicht
nachgewiesen hat,

" eine nicht mit dem Beruf des WP vereinbare T!tigkeit gem!ß §§ 43 Abs. 2, 43a Abs. 3 WPO
ausÅbt bzw.

" unmittelbar nach der Bestellung keine berufliche Niederlassung im Berufsregister angege-
ben wird.

Vor der Bestellung muss der Bewerber den Berufseid ablegen (§ 17 WPO). Fortan hat er gem!ß
§ 18 WPO im beruflichen Verkehr die Bezeichnung „WirtschaftsprÅfer(in)“ zu verwenden.

Gem!ß § 19 WPO erlischt die Bestellung bei Tod, Verzicht oder Ausschluss aus dem Beruf. Der
Ausschluss erfolgt durch Urteil in einem berufsgerichtlichen Verfahren. Nach Maßgabe des § 20
WPO kann eine erfolgte Bestellung zurÅckgenommen oder widerrufen werden.

Eine RÅcknahme der Bestellung erfolgt mit Wirkung fÅr die Zukunft, wenn nachtr!glich Tatsa-
chen i. S. des § 16 WPO bekannt werden, bei deren Kenntnis die Bestellung h!tte versagt werden
mÅssen (§ 20 Abs. 1 WPO). Die Bestellung ist demgegenÅber zu widerrufen, wenn nach der zu
diesem Zeitpunkt ordnungsm!ßigen Bestellung Tatsachen i. S. des § 16 WPO bekannt werden.
Die Wiederbestellung eines ehemaligen WP regelt § 23 WPO.
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Im Einzelnen sind der WPO folgende Regelungen zur Bestellung in chronologischer Reihenfolge
zu entnehmen:

AABBBB.. 1133:: RReeggeelluunnggeenn ddeerr WWPPOO zzuurr BBeesstteelllluunngg

Bestellung (§ 15) " Auf Antrag durch Aush!ndigung der von der WPK ausgestellten Urkunde,
" Fristenregelung zur Antragstellung.

Versagung der
Bestellung (§ 16)

Zwingende VersagungsgrÅnde lt. Abs. 1:
" Verwirkung eines Grundrechts,
" Verlust der F!higkeit zur Bekleidung Çffentlicher &mter,
" fehlende Deckungszusage der Berufshaftpflichtversicherung,
" Vorliegen eines Verhaltens, das die Ausschließung aus dem Beruf rechtfertigen

wÅrde,
" AusÅbung einer unvereinbaren T!tigkeit i. S. des § 43 Abs. 2 Satz 1 oder § 43a

Abs. 3,
" gesundheitliche oder andere GrÅnde, die an der BerufsausÅbung nicht nur vorÅ-

bergehend hindern (Vorlage eines !rztlichen Gutachtens nach Maßgabe des
§ 16a),

" keine geordneten wirtschaftlichen Verh!ltnisse, insb. VermÇgensverfall.
MÇgliche Versagung, wenn der Bewerber sich so verhalten hat, dass die Besorgnis
begrÅndet ist, er werde den Berufspflichten als WP nicht genÅgen (Abs. 2)
Zust!ndigkeit der WPK (Abs. 3)

Berufseid (§ 17) " Eidesformel (Abs. 1),
" Sonderregelungen zur Anpassung der Formel (Abs. 2 und 3).

Berufsbezeichnung
(§ 18)

" Grundbezeichnung „WP/WPin“ (Abs. 1),
" Zul!ssigkeit von Zus!tzen, insb. akademische Grade und Titel (Abs. 2),
" Sonderregelungen (Abs. 3 und 4).

ErlÇschen der
Bestellung (§ 19)

" Tod,
" Verzicht, der schriftlich gegenÅber der WPK zu erkl!ren ist,
" Rechtskr!ftige Ausschließung aus dem Beruf.

RÅcknahme der
Bestellung (§ 20)

" Nachtr!gliches Bekanntwerden von Tatbest!nden, bei deren Kenntnis die Bestel-
lung h!tte versagt werden mÅssen (Abs. 1 i.V. mit § 16).
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Widerruf der
Bestellung (§ 20)

Zwingende WiderrufsgrÅnde lt. Abs. 2:
" keine AusÅbung einer eigenverantwortlichen T!tigkeit,
" AusÅbung einer unvereinbaren T!tigkeit,
" Verlust der F!higkeit zur Bekleidung Çffentlicher &mter,
" Gesundheitliche oder andere GrÅnde, die an der BerufsausÅbung nicht nur vorÅ-

bergehend hindern (z. B. Gebrechlichkeit, Sucht; Vorlage eines !rztlichen Gutach-
tens nach Maßgabe des § 20a),

" keine Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung,
" keine geordneten wirtschaftlichen Verh!ltnisse, insb. VermÇgensverfall, ErÇffnung

eines Insolvenzverfahrens,
" keine Unterhaltung einer beruflichen Niederlassung,
" Verwirkung eines Grundrechts,
" Anzeigepflichten gegenÅber der WPK bei gewerblichen T!tigkeiten, Angestellten-

oder Beamtenverh!ltnissen (Abs. 3).

Wiederbestellung
(§ 23)

" Nach ErlÇschen der Bestellung durch Verzicht,
" nach ErlÇschen der Bestellung durch rechtskr!ftige Ausschließung aus dem Beruf

im Gnadenwege oder nach Ablauf von acht Jahren,
" nach RÅcknahme oder Widerruf der Bestellung und Wegfall der hierfÅr maßgeb-

lichen GrÅnde.

Die nachfolgenden §§ 27 – 40a WPO (Vierter bis Siebter Abschnitt) regeln das Recht der Wirt-
schaftsprÅfungsgesellschaften (WPG) wie z. B.

" zul!ssige Rechtsformen,

" Voraussetzungen fÅr die Anerkennung,

" ErlÇschen, Widerruf oder RÅcknahme der Anerkennung,

" Berufsregister sowie

" Berufsgerichtsbarkeit und allgemeine Vorschriften fÅr das Verwaltungsverfahren

dÅrften fÅr einen Berufsanf!nger ohne großen Belang sein. Auf die Darstellung wird deshalb
hier, auch aus GrÅnden der $bersichtlichkeit, verzichtet.



23

Organisationen des Berufsstands KK AA PP II TT EE LL II

3. Organisationen des Berufsstands

3.1 Nationale Organisationen

FÅr den WirtschaftsprÅfer bedeutsame nationale Berufsorganisationen sind:

AABBBB.. 1144:: NNaattiioonnaallee BBeerruuffssoorrggaanniissaattiioonneenn

WPK
(§§ 4, 57 WPO)

Nationale Berufsorganisationen

IDW
(keine gesetzliche

Korrespondenz in WPO)

Zwangsmitgliedschaftÿ

Rechtsform „KöR“ÿ

regelt insbesondere
Berufszugangÿ

Berufsaufsichtÿ

Sanktionenÿ

Freiwillige Mitgliedschaftÿ
Berufsverbandÿ

regelt insbesondere
Rechtsform „e. V.“ÿ

Interessenvertretungÿ

Standardsetzung, Arbeitshilfenÿ

Weiterbildungÿ

Rechtsform „KöR“ÿ

regelt insbesondere
Berufszugangÿ

Berufsaufsichtÿ

Sanktionenÿ

ÿ Kammerÿ

3.1.1 WirtschaftsprÅferkammer

Die WirtschaftsprÅferkammer (WPK) ist die berufsst!ndische Organisation der WP auf der
Rechtsgrundlage des § 4 WPO in der Rechtsform einer KÇrperschaft des Çffentlichen Rechts. Als
Zusammenschluss s!mtlicher BerufsangehÇriger ist sie Tr!gerin der beruflichen Selbstverwal-
tung, die dem Berufsstand mit dem Gesetz Åber eine Berufsordnung der WirtschaftsprÅfer
(WPO) einger!umt wurde.

Der in § 57 WPO festgelegte Aufgabenkatalog macht deutlich, dass die WPK Ansprechpartner
ihrer Mitglieder, aber auch der Mandanten, des Gesetzgebers, der BehÇrden und Gerichte ist. Da
die WPK Çffentliche Aufgaben wahrzunehmen hat und insb. im Bereich der Berufsaufsicht Åber
zahlreiche Hoheitsrechte verfÅgt, reichte eine Vereinigung der BerufsangehÇrigen auf freiwil-
liger Basis nicht aus.

Die WPK untersteht ihrerseits der Staatsaufsicht durch das Bundesministerium fÅr Wirtschaft
und Arbeit. Diese beschr!nkt sich jedoch auf die Feststellung, ob die WPK bei der ErfÅllung ihrer
Aufgaben Gesetze und Satzung beachtet.

Die WPK mit Sitz in Berlin ist bundesweit zust!ndig und t!tig. Sie hat auf Bundesebene die den
Gesamtberufsstand betreffenden Interessen wahrzunehmen und gleichzeitig die BerufsangehÇ-
rigen unmittelbar zu betreuen. Zu diesem Zweck unterh!lt sie Landesgesch!ftsstellen, die die
Hauptgesch!ftsstelle unterstÅtzen, jedoch keine rechtliche Selbst!ndigkeit besitzen (§ 4 Abs. 3
WPO).
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Eine Pflichtmitgliedschaft besteht gem!ß § 58 WPO fÅr

" WP und WPG,

" Mitglieder des Vorstands, verbundene Personen nach dem PartGG, Gesch!ftsfÅhrer sowie
persÇnlich haftende Gesellschafter von WPG,

" vBP und BPG,

" Mitglieder des Vorstands, verbundene Personen nach dem PartGG, Gesch!ftsfÅhrer sowie
persÇnlich haftende Gesellschafter von BPG.

Des Weiteren kÇnnen genossenschaftliche PrÅfungsverb!nde, Sparkassen- und Giroverb!nde
und die ÅberÇrtlichen PrÅfungseinrichtungen der Çffentlichen KÇrperschaften auf Antrag eine
Mitgliedschaft bei der WPK erwerben.

Zum 1. 7. 2017 waren insgesamt 21.508 Mitglieder in der WirtschaftsprÅferkammer organisiert,
hiervon 14.668 WP (vgl. http://www.wpk.de/uploads/tx_templavoila/WPK-Statistiken_Juli_
2017.pdf).
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Als Aufgaben der WPK werden in § 57 WPO explizit genannt:

AABBBB.. 1155:: PPfflliicchhtt-- uunndd KKaannnn--AAuuffggaabbeenn ddeerr WWiirrttsscchhaaffttsspprrÅÅffeerrkkaammmmeerr ((WWPPKK))
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Im Zuge anhaltender Deregulierungsbestrebungen hat sich die WPK zunehmend von einer be-
rufsst!ndischen Interessenvertretung und Selbstverwaltung zu einem Organ der mittelbaren
Staatsaufsicht entwickelt. Insbesondere die Berufsaufsicht bildet heute eine Kernaufgabe der
WPK.

Die Berufsaufsicht der WPK umfasst folgende Bereiche (vgl. http://www.wpk.de/wpk/berufsauf-
sicht/):

" Widerrufsverfahren: Die %ffentlichkeit soll hiermit fÅr den Fall geschÅtzt werden, dass be-
stimmte, gesetzlich definierte Rahmenbedingungen zur BerufsausÅbung nicht eingehalten
werden.

" Abschlussdurchsicht: Die WPK sichtet verÇffentlichte und von ihren Mitgliedern geprÅfte Un-
ternehmensabschlÅsse sowie die hierzu erteilten Best!tigungsvermerke und kl!rt ggf. auf-
tretende Fragen mit den AbschlussprÅfern.

" Disziplinarverfahren: Die WPK geht dem Verdacht berufswidrigen Verhaltens von Mitglie-
dern nach. Hierzu mÅssen zureichende Anhaltspunkte einer Berufspflichtverletzung vorlie-
gen, die sich aus Hinweisen und Mitteilungen an die WPK oder aus einem der vorgenannten
Verfahren ergeben.

Im Bereich der Widerrufsverfahren werden die Voraussetzungen der Bestellung des Mitglieds
als WP/vBP oder der Anerkennung als WPG/BPG (§§ 20, 34 WPO) ÅberprÅft. Die WPK muss die
Bestellung oder Anerkennung widerrufen, wenn gesetzliche Voraussetzungen zur Berufsaus-
Åbung, wie etwa die Unterhaltung einer ordnungsm!ßigen Berufshaftpflichtversicherung, nicht
eingehalten werden. Geordnete wirtschaftliche Verh!ltnisse und der Verzicht auf unvereinbare
T!tigkeiten, insb. einer gewerblichen T!tigkeit, gehÇren gleichermaßen zu den unverzichtbaren
Rahmenbedingungen einer ordnungsgem!ßen BerufsausÅbung, die bei Nichteinhaltung zum
Widerruf der Bestellung als WP/vBP oder der Anerkennung als Berufsgesellschaft fÅhren.

In der Abschlussdurchsicht, die keinen konkreten Anfangsverdacht auf eine Pflichtverletzung vo-
raussetzt, sichtet die WPK verÇffentlichte und von ihren Mitgliedern geprÅfte Unternehmens-
abschlÅsse (Ausnahme: AbschlÅsse von Unternehmen nach § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB) sowie die
hierzu erteilten Best!tigungsvermerke. Dabei werden Fragen zur Rechnungslegung oder zum
Best!tigungsvermerk mit den AbschlussprÅfern gekl!rt. Ein Verdacht einer Pflichtverletzung
kann zur Einleitung eines fÇrmlichen Disziplinarverfahrens fÅhren.

Liegt im Bereich der Disziplinarverfahren als Ermittlungsergebnis der WPK eine Berufspflichtver-
letzung vor, kann die WPK diese mit einer berufsaufsichtlichen Maßnahme ahnden (§ 68 Abs. 1
Satz 2 WPO). Als Maßnahmen der WPK kommen RÅge, Geldbuße bis 500.000A, ein befristetes
T!tigkeitsverbot oder ein Berufsausschluss in Betracht. Das Mitglied kann nach einem erfolg-
losem Einspruchsverfahren die berufsgerichtliche Entscheidung beantragen (§ 71a WPO). Die
Zust!ndigkeit liegt bei den staatlichen Gerichten, den sog. Berufsgerichten (dies sind spezielle
Kammern bzw. Senate beim Landgericht Berlin als erste Instanz, Kammergericht Berlin als zwei-
te Instanz und Bundesgerichtshof als dritte Instanz). Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin
nimmt in den Verfahren vor den Berufsgerichten die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr
(§ 84 WPO). Die WPK macht die unanfechtbaren berufsaufsichtlichen Maßnahmen auf ihrer In-
ternetseite unter Angabe von Art und Charakter des Verstoßes Çffentlich bekannt (§ 69 WPO).

$ber die T!tigkeit der WPK im Bereich der Berufsaufsicht insgesamt unterrichten die j!hrlichen
Berichte Åber die Berufsaufsicht.
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FÅr Berufspflichtverletzungen, die im Zusammenhang mit der DurchfÅhrung gesetzlich vor-
geschriebener AbschlussprÅfungen bei Unternehmen von Çffentlichem Interesse nach § 319a
Abs. 1 Satz 1 HGB stehen, ist die AbschlussprÅferaufsichtsstelle (APAS) beim Bundesamt fÅr
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zust!ndig (§ 66a Abs. 6 WPO). Der APAS steht zudem die Fach-
aufsicht Åber die WPK und die Letztentscheidungsbefugnis zu.

Relevant sind insb. die sog. Inspektionen nach § 62b WPO, bei denen ausgew!hlte Teilbereiche
des Qualit!tssicherungssystems einer Praxis sowie einzelne Auftr!ge Åber gesetzliche Ab-
schlussprÅfungen bei Unternehmen i. S. des § 319a HGB untersucht werden.

Somit ergibt sich seither eine Zweiteilung der PrÅferaufsicht, da lt. EU-Recht fÅr die Aufsicht
Åber BerufsangehÇrige, die § 319a HGB-Mandate wahrnimmt, eine BehÇrde (Aufsicht im Wege
des „monitoring“) und keine mit BerufsangehÇrigen besetzte Organisation (Aufsicht im Wege
des „peer review“) verantwortlich sein muss.

AABBBB.. 1166:: OOrrggaannee ddeerr WWPPKK

Quelle: WirtschaftsprÅferkammer (Hrsg.): Die WirtschaftsprÅferkammer, Berlin 2016, S. 9.

Zus!tzliche Aufgaben ergeben sich aus den Berufspflichten gem!ß § 57 Abs. 4 WPO (vgl. hierzu
Kapitel I.4.).

Die Kammerversammlung setzt sich aus der Gesamtheit der Mitglieder der WPK zusammen.
Ihre Aufgaben sind die Wahl und Entlastung der Mitglieder des Beirats, die Entgegennahme von
Berichten des Vorstands und des Beirats sowie die Vornahme etwaiger Satzungs!nderungen
(§ 4 Abs. 2 WPK-Satzung).

Als Foren der Aussprache und Berichterstattung richtet die WirtschaftsprÅferkammer regionale
und zentrale Kammerversammlungen aus (§ 6 WPK-Satzung).
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Der Beirat ist gem!ß § 7 Abs. 1 WPK-Satzung insb. zust!ndig fÅr die Wahl und Entlastung des
Vorstands und der Kommission fÅr Qualit!tskontrolle, den Beschluss der Berufssatzung sowie
der Satzung fÅr Qualit!tskontrolle.

Der Vorstand besteht aus insgesamt zehn Mitgliedern, dem Pr!sidenten (Vorsitzer des Vor-
stands) und zwei Vizepr!sidenten (§ 8 WPK-Satzung); er umfasst somit 13 Personen. Der Pr!-
sident vertritt die WPK gerichtlich und außergerichtlich. Vorstand und Beirat der WPK rekrutie-
ren sich aus allen Bereichen der Mitglieder und aus PrÅfungseinrichtungen unterschiedlicher
GrÇße.

Der nach § 8a WPK-Satzung zu bildenden Kommission fÅr Qualit!tskontrolle obliegt der Betrieb
des Systems der Qualit!tskontrolle nach §§ 57a ff. WPO einschließlich aller diesbezÅglich zu tref-
fenden Maßnahmen und Entscheidungen. Die Mitglieder mÅssen nach § 57a Abs. 3 Satz 2 WPO
als PrÅfer fÅr Qualit!tskontrolle registriert sein; sie werden auf Vorschlag des Vorstands der
WPK vom Beirat fÅr die Dauer von drei Jahren gew!hlt (vgl. zur Qualit!tskontrolle Kapitel I.6.).

Die WPK unterliegt ihrerseits der Çffentlichen fachbezogenen Aufsicht durch die AbschlussprÅ-
feraufsichtsstelle (APAS) gem!ß § 66a WPO und der Rechtsaufsicht durch das Bundesministeri-
um fÅr Wirtschaft und Energie (BMWi) gem!ß § 66 WPO.

Mit der Einrichtung der APAS wurde das Ziel verfolgt, den Berufsstand der AbschlussprÅfer in
Deutschland unter eine letztverantwortliche, berufsstandunabh!ngige Aufsicht zu stellen. Dazu
wurde der WirtschaftsprÅferkammer (WPK) neben der Rechtsaufsicht durch das Bundesministe-
rium fÅr Wirtschaft und Energie die APAS als Element der Çffentlichen Fachaufsicht voran-
gestellt.

Die AbschlussprÅferaufsichtsstelle (APAS) wurde zum 17. 6. 2016 als BehÇrde beim Bundesamt
fÅr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingerichtet.

Die Åberarbeitete EU-AbschlussprÅferrichtlinie und die EU-Verordnung zur AbschlussprÅfung
bei Unternehmen von Çffentlichem Interesse verlangten strengere Regelungen fÅr die Ab-
schlussprÅfung von Unternehmen von Çffentlichem Interesse nach § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB).
Insb. mussten die Mitgliedstaaten eine vom Berufsstand unabh!ngige BehÇrde vorsehen, die
die Aufsicht Åber die AbschlussprÅfer ausÅbt. Diese muss insb. Åber eigene Mitarbeiter ver-
fÅgen und im Rahmen der Berufsaufsicht selbst Maßnahmen ergreifen kÇnnen.

FÅr die BerufsangehÇrigen mit „bloßen“ § 319 HGB-Mandaten bleibt es bei der Aufsicht durch
die WPK im Rahmen der Qualit!tskontrolle nach §§ 57a ff. WPO.

Neben der Fachaufsicht Åber die WirtschaftsprÅferkammer ist es insb. Aufgabe der APAS, bei
BerufsangehÇrigen, WPG und genossenschaftlichen PrÅfungsverb!nden, die gesetzlich vor-
geschriebene AbschlussprÅfungen bei Unternehmen von Çffentlichem Interesse durchfÅhren,
ohne besonderen Anlass zu ermitteln (Inspektionen). DarÅber hinaus gibt es anlassbezogene Er-
mittlungen, soweit sich z. B. aus Inspektionen konkrete Anhaltspunkte fÅr VerstÇße gegen Be-
rufspflichten ergeben. Zudem leistet die APAS einen Beitrag zur Verbesserung der PrÅfungsqua-
lit!t durch Mitarbeit in den europ!ischen und internationalen Gremien der PrÅferaufsichten
(vgl. http://www.bafa.de/DE/Bundesamt/Abschlussprueferaufsichtsstelle/abschlussprueferauf-
sichtsstelle_node.html).
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AABBBB.. 1177:: DDaass SSyysstteemm ddeerr PPrrÅÅffeerraauuffssiicchhtt iinn DDeeuuttsscchhllaanndd

Quelle: http://www.apak-aoc.de/apak/system_prueferaufsicht_popup.asp.

Aufgaben und Befugnisse der APAS sind im Einzelnen:

AABBBB.. 1188:: AAuuffggaabbeenn uunndd BBeeffuuggnniissssee ddeerr AAPPAASS ((§§ 6666aa WWPPOO))

Allgemeine Kom-
petenzen gegenÅber
BerufsangehÇrigen
(Abs. 1 und 2)

Die AbschlussprÅferaufsichtsstelle (APAS) fÅhrt eine Çffentliche fachbezogene Auf-
sicht Åber die WPK,
" soweit diese Aufgaben nach § 4 Abs. 1 Satz 1 WPO erfÅllt, die gegenÅber Berufs-

angehÇrigen und Gesellschaften wahrzunehmen sind,
" die zur DurchfÅhrung gesetzlich vorgeschriebener AbschlussprÅfungen befugt

sind oder solche ohne diese Befugnis tats!chlich durchfÅhren.

Die WPK hat vor dem Erlass von BerufsausÅbungsregelungen (§ 57 Abs. 3, § 57c) die
Stellungnahme der APAS einzuholen und dem Bundesministerium fÅr Wirtschaft und
Energie (BMWi) vorzulegen.

Die APAS ist zust!ndige BehÇrde i. S. des Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 3, der Art. 14 und 17
Abs. 8 Unterabs. 3 sowie des Art. 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014.
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Regelungsinhalte
(Abs. 3 – 5)

Die APAS beaufsichtigt die WPK, ob diese ihre in Abs. 1 genannten Aufgaben
" geeignet,
" angemessen und
" verh!ltnism!ßig

erfÅllt. Sie kann hierzu an Sitzungen der WPK teilnehmen und hat ein Informations-
und Einsichtsrecht. Sie kann an Qualit!tskontrollen teilnehmen.

Die APAS kann die WPK beauftragen,
" bei Hinweisen auf Berufspflichtverletzungen und
" bei Anfragen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit

berufsaufsichtliche Ermittlungen nach § 61a Satz 2 Nr. 2 WPO durchzufÅhren.

Die APAS kann an Ermittlungen der WPK teilnehmen.

Die APAS kann Entscheidungen der WPK unter Angabe der GrÅnde zur nochmaligen
PrÅfung an diese zurÅckverweisen (ZweitprÅfung). Sie kann bei Nichtabhilfe unter
Aufhebung der Entscheidung der WPK Weisung erteilen (Letztentscheidung).

Die WPK ist verpflichtet, den Vorgang in Umsetzung der Weisung abzuschließen.
H!lt die WPK eine Weisung fÅr rechtswidrig, legt sie den Vorgang dem BMWi vor.

Die WPK ist verpflichtet, auf Anforderung der APAS im Einzelfall oder von sich aus auf
Grund genereller von der APAS festzulegender Kriterien Åber einzelne, aufsichtsrele-
vante Vorg!nge nach Sachverhaltsaufkl!rung zeitnah und in angemessener Form zu
berichten.

Besondere Rege-
lungsinhalte bei
PrÅfung von Unter-
nehmen von Çffent-
lichem Interesse i. S.
des § 319a Abs. 1
Satz 1 HGB (Abs. 6
und 7)

DurchfÅhrung von
" Inspektionen ohne besonderen Anlass (§ 62b WPO),
" erweiterten PrÅfungen, sofern sich bei durchgefÅhrten Inspektionen Anhaltspunk-

te fÅr VerstÇße gegen Berufspflichten ergeben,
" PrÅfungen aufgrund von Mitteilungen der PrÅfstelle nach § 342b Abs. 8 Satz 2

HGB.

MÇglichkeit zur Erteilung von Auflagen, Anordnung von SonderprÅfungen oder Ver-
h!ngung von berufsaufsichtlichen Maßnahmen.

Transparenzregelun-
gen (Abs. 8)

J!hrliche VerÇffentlichung eines Arbeitsprogramms und eines T!tigkeitsberichts.

3.1.2 Institut der WirtschaftsprÅfer in Deutschland

Das Institut der WirtschaftsprÅfer in Deutschland (IDW) ist ein eingetragener Verein fÅr WP
und WPG auf freiwilliger Basis mit Sitz in DÅsseldorf. Anders als bei der WPK unterliegen die
WP keiner Pflichtmitgliedschaft.

Ordentliche Mitglieder des IDW kÇnnen WP und WPG sein. Als außerordentliche Mitglieder kÇn-
nen gem!ß § 3 Abs. 2 IDW-Satzung aufgenommen werden:

" ehemalige WP, die nicht aus dem Beruf ausgeschlossen wurden,

" Vorstandsmitglieder, Gesch!ftsfÅhrer und persÇnlich haftende Gesellschafter einer WPG, die
nicht WP sind,

" Soziet!tsmitglieder und Partnerschaftsgesellschafter von WP,

" vBP,

" entsprechende PrÅfungseinrichtungen ausl!ndischen Rechts,
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" Personen, die das WP-Examen erfolgreich absolviert haben, aber bisher noch nicht als WP
t!tig sind, sowie

" Ehrenmitglieder.

Das IDW ist ein Organ der Interessenvertretung des Berufsstands. Das Hauptziel seiner T!tigkeit
besteht darin, die Anforderungen an eine unabh!ngige, eigenverantwortliche und gewissenhaf-
te BerufsausÅbung auf qualitativ hohem Niveau zu pr!zisieren und nach außen zu verdeutli-
chen, welchen Qualit!tsanforderungen und welcher Selbstkontrolle sich die Mitglieder des IDW
unterziehen.

Um dem Anspruch der IDW als Qualit!tsgemeinschaft zu genÅgen, verpflichten sich seine Mit-
glieder, teilweise Åber die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Normen zu erfÅllen. Hier-
bei handelt es sich um die sog. Grunds!tze zur Qualit!tssicherung in der WirtschaftsprÅferpra-
xis (§ 4 Abs. 8 IDW-Satzung).

Die vom IDW entwickelten einheitlichen Standards der BerufsausÅbung, die

" IDW PrÅfungsstandards (IDW PS),

" IDW PrÅfungshinweise (IDW PH),

" IDW Standards (IDW S),

" IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung (IDW RS) und

" IDW Rechnungslegungshinweise (IDW RH),

legen die fachliche Berufsauffassung der WirtschaftsprÅfer dar. Sie sind zwar rechtlich nicht
bindend, eine Nichtbeachtung kann bei Rechtsstreitigkeiten allerdings als nachteilig ausgelegt
werden. Jedes IDW-Mitglied sollte deshalb unbeschadet seiner Eigenverantwortlichkeit stets die
Anwendung der entsprechend dargelegten Berufsauffassung sorgf!ltig prÅfen und Abweichun-
gen an geeigneter Stelle (z. B. im PrÅfungsbericht) hervorheben und begrÅnden (§ 4 Abs. 9 IDW-
Satzung).

FÅr die DurchfÅhrung der AbschlussprÅfung sind vor allem die IDW PS bedeutsam. Im Zuge der
Umsetzung des KonTraG ab dem Jahre 1997 wurden diese umfassend Åberarbeitet und zum
Teil neu gefasst. Dies geschah mit dem Ziel einer Transformation der sog. International Stan-
dards on Auditing (ISA) in deutsche Grunds!tze ordnungsm!ßiger AbschlussprÅfung.

Unvermeidliche Abweichungen der deutschen PrÅfungsgrunds!tze zu den ISA bestehen auf-
grund von Besonderheiten deutschen Rechts in Bezug auf die AbschlussprÅfung, von denen das
IDW nicht befreien kann. Der Angleichungsprozess konnte im Jahre 2004 abgeschlossen wer-
den. Seither besteht folgende Systematik:

AABBBB.. 1199:: SSyysstteemmaattiikk ddeerr IIDDWW--PPrrÅÅffuunnggssssttaannddaarrddss ((PPSS))

IDW PS Inhalte

100 – 199 Zusammenfassender Standard, Qualit!tssicherung

200 – 249 PrÅfungsgegenstand und PrÅfungsumfang

250 – 299 PrÅfungsansatz

300 – 399 PrÅfungsdurchfÅhrung

400 – 499 Best!tigungsvermerk, PrÅfungsbericht, Bescheinigung

500 – 799 AbschlussprÅfung von Unternehmen bestimmter Branchen

800 – 999 Review- und andere Reporting-Auftr!ge
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Ein weiteres bedeutendes T!tigkeitsfeld des IDW ist die Sicherstellung der Aus- und Fortbildung
der WP und des beruflichen Nachwuchses (§ 2 Abs. 2a IDW-Satzung). Die Mitglieder des IDW
sind gem!ß § 4 Abs. 10 IDW-Satzung verpflichtet, an Fortbildungsmaßnahmen im Mindest-
umfang von 40 Stunden pro Jahr teilzunehmen, das notwendige Literaturstudium ist hierin
nicht inbegriffen. Das IDW bietet hierzu ein breites Lehrgangsprogramm an.

Weitere Aufgaben des IDW bilden gem!ß § 2 IDW-Satzung die

" FÇrderung der Interessen und der Fachgebiete ihrer Mitglieder,

" Weiterentwicklung des Berufsbilds des WP,

" Erstellung von Gutachten in Fach- und Berufsfragen und

" Schaffung von Alters- und Hinterbliebeneneinrichtungen fÅr WP.

Das IDW unterh!lt weitere Gesch!ftsstellen, welchen die Kontaktpflege zu Landesministerien,
die dezentrale DurchfÅhrung von Fortbildungsveranstaltungen und die Mitgliederbetreuung ob-
liegen.

Der WirtschaftsprÅfertag setzt sich aus allen ordentlichen Mitgliedern des IDW zusammen. Die-
se w!hlen die Mitglieder des Ehrenrats und des Verwaltungsrats. Aufgaben der WirtschaftsprÅ-
fertags bestehen in der Entgegennahme der Berichte des Vorstands und des Verwaltungsrats
sowie der Vornahme von Satzungs!nderungen gem!ß § 8 Abs. 2 IDW-Satzung.

Der Verwaltungsrat wird von den Landesgruppen sowie dem WirtschaftsprÅfertag gew!hlt. Er
w!hlt seinerseits den IDW-Vorstand und den Vorsitzenden des Hauptfachausschusses. Weitere
Aufgaben ergeben sich aus § 9 Abs. 5 IDW-Satzung.

Der Vorstand besteht aus sechs ehrenamtlichen und drei gesch!ftsfÅhrenden Mitgliedern, die
das IDW leiten. Die gesch!ftsfÅhrenden Vorstandsmitglieder, welche gem!ß § 10 Abs. 6 IDW-
Satzung mehrheitlich WirtschaftsprÅfer sein mÅssen, vertreten das IDW nach außen.

Dem Ehrenrat obliegt nach § 11 IDW-Satzung die Kl!rung von SatzungsverstÇßen von IDW-Mit-
gliedern und die Beilegung persÇnlicher Differenzen zwischen den Mitgliedern.

§ 12 IDW-Satzung bestimmt die Bildung von AusschÅssen. Insbesondere besteht ein st!ndiger
Hauptfachausschuss (HFA), welcher zur Erstattung von Stellungnahmen bzw. Fachgutachten
befugt ist. Der IDW-Vorstand kann weitere FachausschÅsse (FA) bilden und besetzen, die sich
mit Spezialfragen der PrÅfung und Rechnungslegung befassen, wie bspw. den

" Bankenfachausschuss (BFA),

" Fachausschuss fÅr Informationstechnologie (FAIT),

" Fachausschuss fÅr Recht (FAR),

" Fachausschuss fÅr Sanierung und Insolvenz (FAS),

" Immobilienwirtschaftlichen Fachausschuss (IFA),

" Krankenhausfachausschuss (KHFA),

" Fachausschuss fÅr Çffentliche Unternehmen und Verwaltungen (%FA),

" Steuerfachausschuss (StFA) oder

" Versicherungsfachausschuss (VFA).
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AABBBB.. 2200:: OOrrggaannee ddeess IIDDWW

Wirtschaftsprüfertag
(§ 8 IDW-Satzung)

Landesgeschäftsstellen
(§ 14 IDW-Satzung)

Ehrenrat
(§ 11 IDW-Satzung)

Verwaltungsrat
(§ 9 IDW-Satzung)

Hauptgeschäftsstelle
(§ 14 IDW-Satzung)

Mitglieder der Fachausschüsse
und Delegierte in internationalen

Gremien (§ 12 IDW-Satzung)

Vorstand
(§ 10 IDW-Satzung)

Landesgruppen
(§ 6 IDW-Satzung)
˘ Baden-Württemberg,
˘ Bayern,
˘ Berlin/Brandenburg,
˘ Bremen,
˘ Hamburg/Mecklenburg-

Vorpommern,
˘ Hessen,
˘ Niedersachsen,
˘ Nordrhein-Westfalen,
˘ Rheinland-Pfalz,
˘ Saarland,
˘ Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen,
˘ Schleswig-Holstein

3.2 Internationale Organisationen

International wird der Berufsstand durch die International Federation of Accountants (IFAC) und
die F"d"ration des Experts Comptables Europ"ens (FEE) vertreten.

Die IFAC ist eine internationale Organisation der prÅferischen Berufsverb!nde, welche 1977 ge-
grÅndet wurde und in New York ihren Sitz hat. Ihr gehÇren derzeit 179 Berufsorganisationen
aus 130 L!ndern an, aus Deutschland das IDW und die WPK (vgl. www.iasplus.com/de/resour-
ces/global-organisations/resource52).

Die Zielsetzung der IFAC besteht darin, einen internationalen Berufsstand des wirtschaftlichen
PrÅfungswesens mit harmonisierten Rahmenbedingungen zu schaffen, welcher mÇglichst ein-
heitlichen Richtlinien im fachlichen und berufsethischen Bereich sowie in der Aus- und Fortbil-
dung unterliegt. Des Weiteren hat die IFAC die Aufgabe, Kontakte mit regionalen Berufsorgani-
sationen zu pflegen und die Entwicklung solcher regionalen Organisationen zu fÇrdern, auf die
gegenseitige Anerkennung der Berufsqualifikation hinzuwirken und an der Aus- und Fortbildung
der BerufsangehÇrigen mitzuwirken.

Neben den PrÅfungsrichtlinien, den „International Standards on Auditing“ (ISA) gibt die IFAC
auch Berufsgrunds!tze in Form des sog. „Code of Ethics for Professional Accountants“ mit dem
Anspruch auf weltweite Umsetzung heraus. Die Erarbeitung der ISA erfolgt im Rahmen eines
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standardisierten Prozesses, welcher neben den Mitgliedsorganisationen auch andere internatio-
nale Organisationen sowie die interessierte %ffentlichkeit in angemessener Weise einbezieht.

Die Mitgliedsorganisationen der IFAC haben sich verpflichtet, ihre Mitglieder Åber die von der
IFAC herausgegebenen Richtlinien zu informieren und auf deren Transformation in nationale
Vorschriften oder Grunds!tze hinzuwirken, soweit dies unter nationalen Gegebenheiten mÇg-
lich ist. Das IDW ist dieser Transformationspflicht regelm!ßig nachgekommen.

AABBBB.. 2211:: OOrrggaannee ddeerr IIFFAACC

wählt

unterstützt beaufsichtigt

IFAC

Committees (Fachausschüsse)

Externe Qualitätskontrolle

Monitoring Group of the Regulators
Plattform internationaler Regulatoren im Umfeld der Abschlussprüfung

Public Interest Oversight Board
Aufsichtsorgan bezüglich der Aktivitäten der IFAC mit öffentlichem Interesse

Nominating Committee
Beratendes Gremium zur
Besetzung der Gremien

IFAC-Board
Leitungsorgan, bestehend aus
Präsident und Vizepräsident

sowie weiteren
15 Mitgliedern

IAASB
Entwicklung

internationaler
Prüfungsstandards

TAC
Transnational

Auditors
Committee

(Organ des FoF)

Weitere
zur Berufsethik,

Aus- und Weiter-
bildung,
Prüfung

öffentlicher
Unternehmen etc.

IFAC-Council
Mitgliederversammlung (179 Organisationen)

Forum of Firms (FoF)
Initiative von international tätigen Berufspraxen und Netzwerken zur finanziellen, personellen und

technischen Unterstützung der IFAC und Einrichtung einer weltweiten Qualitätskontrolle

Quelle: WirtschaftsprÅferkammer (Hrsg.): WPK-Magazin 2016, Nr. 1, S. 17.

Die FEE wurde 1987 gegrÅndet und hat ihren Sitz in BrÅssel. Ihr gehÇren derzeit 47 der fÅhren-
den Berufsorganisationen aus 36 europ!ischen L!ndern an, darunter das IDW. Wesentliche Auf-
gaben der FEE sind die VerÇffentlichung von Studien zum Stand der Harmonisierung der prÅ-
fungsrechtlichen Vorschriften in Europa, die Abstimmung fachlicher und berufsrechtlicher Fra-
gen sowie die Beratung und Abgabe von Stellungnahmen gegenÅber der EU-Kommission (vgl.
WPK-Magazin 2016, Nr. 1, S. 19).
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4. Berufspflichten des WirtschaftsprÅfers

4.1 "bersicht und rechtliche Grundlagen
Die Berufspflichten des WP sind in § 43 WPO aufgefÅhrt.

AABBBB.. 2222:: BBeerruuffssppfflliicchhtteenn nnaacchh §§ 4433 WWPPOO

Allgemeine Berufspflich-
ten (Abs. 1, Abs. 2 Satz 1)

" Unabh!ngigkeit,
" Gewissenhaftigkeit,
" Verschwiegenheit,
" Eigenverantwortlichkeit (vgl. auch § 44 WPO),
" Unparteilichkeit,
" NichtausÅbung unvereinbarer T!tigkeiten (vgl. auch §§ 43a, 44a, 44b WPO).

Besondere Berufspflich-
ten (Abs. 2 Satz 2)

" Resultierend aus der Befugnis zur Erteilung von Best!tigungsvermerken,
" Ansonsten in der WPO nicht n!her konkretisiert.

BerufswÅrdiges Verhalten
(Abs. 2 Satz 3)

" In der WPO nicht abschließend konkretisiert, einzelne sind z. B. §§ 48 ff. WPO.

Fortbildung (Abs. 2 Satz 4) " In der WPO nicht n!her konkretisiert.

Verbot eines Arbeits-
platzwechsels in Man-
dantenunternehmen
(Abs. 3)

" Verbot einer AusÅbung wichtiger FÅhrungst!tigkeiten in Mandantenunter-
nehmen,

" Beachtung einer „cooling-off-period“ von zwei Jahren nach Beendigung der
PrÅfungst!tigkeit (in bestimmten Einzelf!llen ein Jahr),

" Nur fÅr AbschlussprÅfer von Unternehmen von Çffentlichem Interesse
gem!ß § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB bzw. verantwortlicher PrÅfungspartner
i. S. des § 319a Abs. 1 Satz 5, Abs. 2 Satz 2 HGB.

Zus!tzliche, mit
APAReG eingefÅhrte
Berufspflichten
(Abs. 4 – 6)

" Durchg!ngige Wahrung einer kritischen Grundhaltung,
" Aufwendung ausreichender zeitlicher und personeller Ressourcen fÅr die PrÅ-

fung,
" angemessene Auswahl des verantwortlichen PrÅfungspartners und ange-

messene Beteiligung von diesem an der DurchfÅhrung der PrÅfung.

Die letztgenannten Berufspflichten entsprachen materiell schon zuvor den Grunds!tzen ord-
nungsm!ßiger DurchfÅhrung von AbschlussprÅfungen. Sie waren bislang der Berufssatzung der
WirtschaftsprÅfungskammer und/oder einschl!gigen IDW PS zu entnehmen. Ihr formeller Ein-
bezug in die WPO bedeutet somit vor allem eine juristische Aufwertung.

Eine Konkretisierung der Berufspflichten erfolgt allerdings ausschließlich in der Berufssatzung
der WirtschaftsprÅferkammer (BS). Letztere wurde aufgrund der Erm!chtigung des § 57 Abs. 3
und 4 WPO durch die WPK unter Zustimmung des Bundesministeriums fÅr Wirtschaft und Ener-
gie erlassen. Die den nachfolgenden AusfÅhrungen zugrunde liegende Fassung datiert vom
23. 9. 2016.

Zu den besonderen Berufspflichten nach WPO z!hlen:

AABBBB.. 2233:: BBeessoonnddeerree BBeerruuffssppfflliicchhtteenn nnaacchh WWPPOO

Siegel (§ 48) " Pflicht zur SiegelfÅhrung bei Erkl!rungen in Zusammenhang mit der gesetzli-
chen Vorbehaltsaufgabe, ansonsten Verweis auf Regelungen in der Berufssat-
zung,

" es gilt die Verordnung Åber die Gestaltung des Siegels der WirtschaftsprÅfer,
vereidigten BuchprÅfer, WirtschaftsprÅfungsgesellschaften und BuchprÅfungs-
gesellschaften („Siegel-Verordnung“).
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Pflichtwidrige
Handlungen (§ 49)

" Versagung der T!tigkeit bei pflichtwidrigen Handlungen (z. B. Geldw!schege-
setz),

" Versagung der T!tigkeit bei Besorgnis der Befangenheit.

Verschwiegenheit der
Gehilfen (§ 50)

" Verpflichtung der Gehilfen und Mitarbeiter zur Verschwiegenheit, soweit diese
nicht bereits durch Gesetz hierzu verpflichtet sind (Auffangtatbestand).

Mitteilung der
Ablehnung (§ 51)

" UnverzÅgliche Erkl!rung der Ablehnung eines Auftrags,
" Schadensersatzpflicht bei schuldhafter VerzÇgerung der Erkl!rung.

FÅhrung von
Handakten (§ 51b)

" Anlage von Handakten, die ein zutreffendes Bild Åber die vom WP entfaltete
T!tigkeit geben mÅssen,

" Aufbewahrungspflicht zehn Jahre nach Beendigung des Auftrags,
" Aush!ndigungspflicht an den Auftraggeber nach Begleichung der VergÅtung

und Auslagen,
" Handakten sind nicht Briefwechsel zwischen WP und Auftraggeber, auch die

vom WP angefertigten internen Arbeitspapiere z!hlen nicht hierzu,
" Anlage einer PrÅfungsakte bei DurchfÅhrung von AbschlussprÅfungen nach

§ 316 HGB mit umfangreichen prÅfungsbezogenen Dokumentationspflichten
und deren Schließung 60 Tage nach Unterzeichnung des Best!tigungsvermerks.

Auftragsdatei (§ 51c) " FÅhrung einer Auftragsdatei in Bezug auf Auftraggeber bei DurchfÅhrung von
AbschlussprÅfungen nach § 316 HGB mit Angaben zum, Auftraggeber, zum
verantwortlichen PrÅfungspartner und zur HÇhe der Honorare,

" Materiell neu seit APAReG, dÅrfte aber schon zuvor g!ngige interne Praxis ge-
wesen sein.

Werbung
(§ 52)

" Zul!ssigkeit, soweit Werbung mit den Regelungen des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG) konform geht.

Widerstreitende
Interessen (§ 53)

" Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen außer bei Einverst!ndnis
der bisherigen und der neuen Auftraggeber.

Haftpflicht
(§§ 54, 54a)

" Verpflichtung zum Abschluss und zur dauerhaften Aufrechterhaltung einer Be-
rufshaftpflichtversicherung,

" Mindestversicherungssumme entsprechend § 323 Abs. 2 Satz 1 HGB,
" Vertragliche Begrenzung von ErsatzansprÅchen des Auftraggebers bei Fahrl!s-

sigkeit des WP nach Maßgabe des § 54a Abs. 1 WPO.

VergÅtung
(§§ 55, 55a)

" Verbot ergebnisabh!ngiger VergÅtungen,
" Verbot bedingter VergÅtungen (z. B. geknÅpft an Sanierungs- oder Beratungs-

erfolge),
" Verbot der VerknÅpfung der VergÅtung mit der Erbringung zus!tzlicher Leis-

tungen fÅr das geprÅfte Unternehmen,
" Nachweispflicht gegenÅber der WPK bei offenkundig nicht leistungsgerechten

VergÅtungen zur Vermeidung von Dumping-Wettbewerb,
" Verbot der Abgabe oder Entgegennahme eines Teils der VergÅtung oder sons-

tiger Vorteile fÅr die Vermittlung von Auftr!gen gegenÅber jeglichen Dritten,
" Sonderregelungen fÅr Vereinbarungen von Erfolgshonoraren fÅr Hilfeleistung

in Steuersachen.

Qualit!tssicherungs-
system (§ 55b)

" Pflicht zur Anwendung und $berwachung der Regelungen, die zur Einhaltung
der Berufspflichten erforderlich sind,

" Pflicht zur Dokumentation des Qualit!tssicherungssystems,
" Mindestanforderungen an Regelungen des Systems bei DurchfÅhrung von Ab-

schlussprÅfungen nach § 316 HGB,
" vgl. im Einzelnen nachfolgendes Kapitel I.5.
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Daneben enth!lt die WPO weitere besondere Regeln der BerufsausÅbung.

AABBBB.. 2244:: BBeessoonnddeerree RReeggeellnn ddeerr BBeerruuffssaauussÅÅbbuunngg nnaacchh WWPPOO

Selbstst!ndigkeit
(§ 43a Abs. 1)

" BerufsausÅbung in eigener Praxis oder in gemeinsamer BerufsausÅbung,
" BerufsausÅbung als Vorstandsmitglieder, gesch!ftsfÅhrende Personen, persÇnlich

haftende Personen, zeichnungsberechtigte Vertreter oder Angestellte,
" Befugnis, Auftr!ge auf gesetzliche AbschlussprÅfungen nach § 316 HGB durchzufÅh-

ren, muss vorliegen.

Zul!ssig ist auch u. a. BerufsausÅbung als
" Angestellte der WirtschaftsprÅferkammer,
" Angestellte des DRSC (§ 342 Abs. 1 HGB),
" Angestellte der DPR (§ 342b Abs. 1 HGB),
" Angestellte einer nicht gewerblich t!tigen Personenvereinigung, deren ordentliche

Mitglieder WP, WPG vBP, BPG oder Personen und Personengesellschaften sind, die die
Voraussetzungen des § 44b Abs. 2 Satz 1 erfÅllen und deren ausschließlicher Zweck
die Vertretung der beruflichen Belange der WirtschaftsprÅfer oder vereidigten Buch-
prÅfer ist und in der WP, WPG vBP, BPG die Mehrheit haben,

" Angestellte der BAFin in bestimmten F!llen,
" Angestellte eines PrÅfungsverbands nach § 26 Abs. 2 KWG.

Vereinbare
T!tigkeiten
(§ 43a Abs. 2)

" AusÅbung eines freien Berufes auf dem Gebiet der Technik und des Rechtswesens
und eines nach § 44b Abs. 1 soziet!tsf!higen Berufs,

" T!tigkeit an wissenschaftlichen Instituten und als Lehrer an Hochschulen,
" T!tigkeit als Gesch!ftsfÅhrer einer Europ!ischen wirtschaftlichen Interessenvereini-

gung, deren Mitglieder ausschließlich soziet!tsf!hige Personen sind,
" DurchfÅhrung von Lehr- und Vortragsveranstaltungen zur Vorbereitung auf die PrÅ-

fungen als WP, vBP oder StB und zur Fortbildung der Mitglieder der WPK,
" freie schriftstellerische, wissenschaftliche und kÅnstlerische T!tigkeit und freie Vor-

tragst!tigkeit.

Unvereinbare
T!tigkeiten
(§ 43a Abs. 3)

" Gewerbliche T!tigkeiten,
" T!tigkeiten aufgrund eines Anstellungsvertrags unter BerÅcksichtigung der in Abs. 2

und 4 genannten Ausnahmen,
" T!tigkeiten aufgrund eines Beamtenverh!ltnisses unter BerÅcksichtigung der in

Abs. 2 genannten Ausnahmen.

Eigenverantwort-
lichkeit (§ 44)

" Negativdefinition: Abwesenheit von Weisungen, „die dazu verpflichten, PrÅfungs-
berichte und Gutachten auch dann zu unterzeichnen, wenn ihr Inhalt sich mit der
$berzeugung des Weisungsgebundenen nicht deckt“ (Abs. 1),

" Unsch!dlich ist die Vereinbarung einer Mitzeichnung durch einen anderen Wirt-
schaftsprÅfer oder bei genossenschaftlichen PrÅfungsverb!nden, PrÅfungsstellen von
Sparkassen- und Giroverb!nden oder ÅberÇrtlichen PrÅfungseinrichtungen fÅr KÇrper-
schaften und Anstalten des Çffentlichen Rechts durch einen zeichnungsberechtigten
Vertreter des PrÅfungsverbandes, der PrÅfungsstelle oder der PrÅfungseinrichtung.

Zu den Pflichten im Rahmen der Qualit!tskontrolle i. S. der §§ 57a ff. WPO vgl. nachstehenden
separaten Abschnitt.

Die Leistungen der WP kÇnnen in ihrer Qualit!t in den wenigsten F!llen unmittelbar ÅberprÅft
werden. Auftraggeber und %ffentlichkeit sind daher auf die VertrauenswÅrdigkeit des Berufs-
stands insgesamt angewiesen. Um diese zu gew!hrleisten, hat der Gesetzgeber, aber auch der
Berufsstand selbst, mit dem Berufseid, den Berufspflichten und allgemeinen Berufsgrunds!tzen
ein Normensystem geschaffen, das eine vertrauenswÅrdige BerufsausÅbung, insb. die Urteils-
f!higkeit und Urteilsfreiheit des WP und dessen Mitarbeiter sichern soll.
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Die BS erfÅllt insoweit eine Ordnungs-, "berwachungs- und Schutzfunktion. Sie schÅtzt Anteils-
eigner, Gl!ubiger, Arbeitnehmer sowie weitere Anspruchsgruppen, die auf die Richtigkeit der
Rechnungslegung vertrauen. Ordnungspflichten ergeben sich in den Bereichen der besonderen
PrÅfungspflichten, etwa bei der Beaufsichtigung der Kreditinstitute gem!ß § 26 Abs. 2, § 29
KWG. Des Weiteren kÇnnen WP zu behÇrdlichen $berwachungsaufgaben herangezogen wer-
den, bspw. gem!ß § 34c GewO fÅr Bautr!ger.

Grundlage sind insb. die §§ 43 – 56 WPO, in denen die wichtigsten Berufspflichten abstrakt ko-
difiziert sind. Die Berufssatzung dient der Konkretisierung der einzelnen Berufspflichten. Die fol-
gende Abbildung verdeutlicht die Berufssatzung der WPK:

AABBBB.. 2255:: AAuuffbbaauu ddeerr BBeerruuffssssaattzzuunngg WWPPKK

Berufssatzung WPK

Besondere Berufs-
pflichten bei der

Durchführung von
Prüfungen und der

Erstattung von
Gutachten (§§ 28 - 44)

Berufspflichten zur
Qualitätssicherung

bei Abschlussprüfun-
gen nach § 316 HGB

(§§ 45 - 63)

Berufshaftpflichtver-
sicherung (§§ 23 - 27)

Allgemeine
Berufspflichten

(§§ 1 - 22)

Weitere Berufs-
pflichten bei der
Auftragsdurch-

führung

Berufspflichten
zum Schaffen von

Regelungen für
ein Qualitäts-

sicherungssystem
nach § 55b WPO

Zahlreiche Regelungsinhalte werden seit der Neufassung der Berufssatzung 2016 nun doppelt
erfasst, so etwa die PrÅfungsplanung und Auftragsabwicklung

" im Rahmen der besonderen Berufspflichten bei der DurchfÅhrung von PrÅfungen (§§ 38, 39
BS) und

" im Rahmen der Regelungen fÅr ein Qualit!tssicherungssystem nach § 55b WPO (§§ 56, 57
BS).

Die Einhaltung der Berufspflichten wird im Rahmen der Qualit!tskontrolle durch BerufsangehÇ-
rige Åberwacht. So ist gem!ß § 8 BS die Einhaltung der Berufspflichten in angemessenen Zeit-
abst!nden zu ÅberprÅfen. Daneben ist mindestens alle sechs Jahre eine Qualit!tskontrolle ge-
m!ß § 57a WPO durch von der WPK zugelassene PrÅfer fÅr Qualit!tskontrolle durchzufÅhren
(vgl. Kapitel I.6.).

4.2 Allgemeine Berufspflichten

Die allgemeinen Berufspflichten werden in § 43 Abs. 1 WPO i.V. mit § 1 BS aufgefÅhrt. Demnach
haben WP „ihren Beruf unabh!ngig, gewissenhaft, verschwiegen und eigenverantwortlich“ aus-
zuÅben. Die Berufssatzung gilt fÅr WP und vBP gleichermaßen; aus GrÅnden der leichteren Les-
barkeit wird im Folgenden aber nur die Bezeichnung „WP“ verwendet.
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4.2.1 Unabh!ngigkeit

Die in § 2 BS geregelte Berufspflicht der Unabh!ngigkeit besagt, dass WP keine Bindungen ein-
gehen dÅrfen, die ihre berufliche Entscheidungsfreiheit beeintr!chtigen oder beeintr!chtigen
kÇnnten. Ihre persÇnliche und wirtschaftliche Unabh!ngigkeit ist gegenÅber jedermann zu be-
wahren. Dies impliziert, dass der BerufsangehÇrige jederzeit seine Entscheidungen in objektiver
und subjektiver Hinsicht unbeeinflusst von eigenen und fremden Interessen treffen kÇnnen
muss.

Beispiele einer unerlaubten wirtschaftlichen Abh!ngigkeit sind nach § 2 Abs. 2 BS i.V. mit § 55a
WPO insb. die

" Vereinbarung eines erfolgsabh!ngigen Honorars fÅr betriebswirtschaftliche PrÅfungen, steu-
erliche Beratungen sowie T!tigkeiten als Sachverst!ndiger oder Treuh!nder,

" Zahlung und Erhalt von Provisionen fÅr Auftragsvermittlungen,

" $bernahme von Mandantenrisiken oder

" Annahme von Versorgungszusagen.

Die AnknÅpfung der VergÅtung an Erfolgsmomente, welche unmittelbar mit dem Ergebnis der
AbschlussprÅfung zusammenh!ngen, verletzt grunds!tzlich die Unabh!ngigkeit, da insoweit
ein wirtschaftliches Eigeninteresse des PrÅfers an Verlauf und Ausgang der PrÅfung besteht (§ 2
Abs. 2 Nr. 1 BS). § 2 Abs. 2 Nr. 2 BS stellt klar, dass das Verbot der Vereinbarung von Erfolgshono-
raren grunds!tzlich auch fÅr die steuerberatende T!tigkeit gilt.

In gleicher Weise sind auch Gestaltungen berufswidrig, welche die HÇhe der VergÅtung von ei-
nem Erfolgsmoment abh!ngig machen, das nicht unmittelbar an das Ergebnis der T!tigkeit des
WP anknÅpft (z. B. AnknÅpfung an einen Sanierungserfolg oder die DurchfÅhrung eines geplan-
ten BÇrsengangs, § 2 Abs. 2 Nr. 3 BS).

Bereits die Vereinbarung einer erhÇhten (zus!tzlichen) VergÅtung ist sch!dlich, auch dann,
wenn bereits eine angemessene GrundvergÅtung vereinbart sein sollte, die eine qualitativ aus-
reichende PrÅfung ermÇglicht. Gleichwohl wÅrden Anreize gesetzt, die PrÅfung mit einem be-
stimmten, vom Mandanten gewÅnschten, Ergebnis zu beenden.

Unsch!dlich sind dagegen Bedingungen, die die HÇhe der VergÅtung von bestimmten Umst!n-
den der Auftragerledigung abh!ngig machen (z. B. AuftragsdurchfÅhrung durch eine bestimmte
Person als PrÅfungsleiter, Grad oder Zeitpunkt der PrÅfungsbereitschaft).

Unzul!ssig ist es, die HÇhe der VergÅtung fÅr die AbschlussprÅfung von der Beauftragung der
Erbringung zus!tzlicher Leistungen oder der HÇhe der VergÅtung hierfÅr abh!ngig zu machen.
Indiz fÅr das Vorliegen einer solchen Abh!ngigkeit ist es, wenn die vereinbarte VergÅtung fÅr
die eine Leistung besonders niedrig, die fÅr die andere Leistung besonders hoch ist. Wenn z. B.
die VergÅtung fÅr die AbschlussprÅfung besonders niedrig ist, kÇnnte sich aus einer besonders
hohen VergÅtung fÅr andere Leistungen ein Druckmittel im Hinblick auf das Ergebnis der Ab-
schlussprÅfung ergeben. Der umgekehrte Fall, dass fÅr die PrÅfung eine besonders hohe Ver-
gÅtung vereinbart wÅrde, w!re hingegen unsch!dlich und von der Vorschrift nicht erfasst.
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FÅr die Beurteilung der Angemessenheit ist auf den am Markt fÅr vergleichbare Leistungen ge-
zahlten Preis zurÅckzugreifen. Grenzen des Verbots sind mithin:

" Vereinbarung einer marktÅblichen VergÅtung fÅr die AbschlussprÅfung,

" Vereinbarung einer marktÅblichen VergÅtung fÅr die sonstigen Leistungen,

" die sonstigen Leistungen verlangen nicht den Eintritt eines bestimmten Erfolgsmoments,
sondern nur z. B. einen bestimmten Grad an Sachkunde,

" bloße Umst!nde der operativen Auftragserledigung wie z. B. Aspekte der personellen oder
zeitlichen PrÅfungsplanung.

Eine Vermittlung von Auftr!gen gegen Entgelt in Form eines Teils der VergÅtung oder sonstiger
Vorteile fÅr den gesamten Bereich der beruflichen T!tigkeit des WP ist unabh!ngig von der Aus-
gestaltung des Entgelts unzul!ssig (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 BS).

Dem WP ist es zudem verwehrt, Mandantenrisiken zu Åbernehmen, etwa im Rahmen von BÅrg-
schaften oder Garantieerkl!rungen zugunsten des Auftraggebers (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 BS). Die An-
nahme von Versorgungszusagen von Auftraggebern kommt gehalts!hnlichen Zahlungen gleich
und wÅrde eine Unterlaufung des Verbots von Anstellungsverh!ltnissen bei Mandanten bedeu-
ten (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 BS).

AABBBB.. 2277:: CChheecckklliissttee zzuurr VVeerrmmeeiidduunngg uunnzzuull!!ssssiiggeerr HHoonnoorraarrggeessttaallttuunnggeenn

Unzul!ssige Honorargestaltungen Regelung zur Qualit!tssicherung (AGB)

" Verbot von prÅfungserfolgsbezogenen
Honoraren;

" Verbot, die HÇhe der VergÅtung fÅr die
AbschlussprÅfung von der (VergÅtung
fÅr die) Erbringung zus!tzlicher Leistun-
gen abh!ngig zu machen. Indiz fÅr eine
solche Abh!ngigkeit ist es, wenn die
vereinbarte VergÅtung fÅr die eine Leis-
tung besonders niedrig, die fÅr die an-
dere Leistung besonders hoch ist;

" Verbot von Vermittlungsprovisionen;
" Verbot der $bernahme von Mandanten-

risiken, z. B. bei BÅrgschaften oder Ga-
rantieerkl!rungen;

" Verbot der Annahme von Versorgungs-
zusagen und anderer Zuwendungen;

" Verbot der Vereinbarung eines
(Fix-)Pauschalhonorars.

" Verbindliche Festlegung und Offenlegung (zeitabh!ngiger)
Honorartabellen;

" AGB, die einen Werkvertrag und das Einstehen fÅr einen be-
stimmten Erfolg ausschließen, rechtliche Absicherung
(WPK, Verwendung von Muster-AGB);

" bei weiteren Leistungen außer der PrÅfung: ausschließlich
Abschluss von Einzelvertr!gen;

" Vornahme und Hinterlegung einer Kalkulation fÅr jede Ein-
zelleistung, aus der eine kostendeckende Leistungserbrin-
gung nachweisbar ist;

" Untersagung von Vermittlungsgesch!ften aller Art und Ein-
holung entsprechender Verpflichtungserkl!rungen;

" Einholung einer Erkl!rung von Vorstand und Aufsichtsrat,
dass keine Zusagen bzw. Zuwendungen get!tigt werden
und keine RisikoÅbernahmen aller Art erfolgen;

" Vereinbarung in AGB, dass bei Eintritt nicht vorhersehbarer
Umst!nde im Bereich des Auftraggebers, die zu einer er-
heblichen ErhÇhung des Aufwandes des WP fÅhren, das Ho-
norar entsprechend zu erhÇhen ist (Anpassungsklauseln).

Das Gebot der Unabh!ngigkeit betrifft insb. die gesetzliche AbschlussprÅfung. Die dem WP in
diesem Bereich verliehenen Befugnisse schließen die Einbindung in den Weisungsbereich eines
berufsfremden Arbeitgebers mit den sich daraus ergebenden arbeitsrechtlichen Folgen aus.

Aus diesem Grund wird in § 319 Abs. 2 HGB etwa bestimmt, dass als AbschlussprÅfer aus-
geschlossen ist, wer bei dem zu prÅfenden Unternehmen im Anstellungsverh!ltnis t!tig oder
wegen des Honorarvolumens von dem zu prÅfenden Unternehmen wirtschaftlich abh!ngig an-
zusehen ist. Letzteres wird grunds!tzlich unterstellt, wenn der AbschlussprÅfer in den letzten
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fÅnf Jahren jeweils mehr als 30 % der Gesamteinnahmen seiner beruflichen T!tigkeit aus der
PrÅfung und Beratung des zu prÅfenden Unternehmens bezogen hat und diese Relation auch
im laufenden Gesch!ftsjahr zu erwarten ist.

§ 3 BS regelt das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen. Sobald eine Mandanten-
mehrheit kontr!re Ziele verfolgt, kann der WP maximal einen dieser Mandanten vertreten, auch
wenn sich alle Betroffenen damit einverstanden erkl!ren. Die Vertretung einer Mandanten-
mehrheit durch verschiedene innerhalb einer Soziet!t zusammengeschlossene WP ist vom je-
weiligen Einzelfall abh!ngig. Dabei sollten jedenfalls alle betroffenen Mandanten Åber die Inte-
ressenvertretung informiert werden.

Unproblematisch sind F!lle nicht widerstreitender Interessen,

" in denen mehrere Auftraggeber einen Auftrag gemeinsam erteilen bzw. sich alle Auftrag-
geber mit der T!tigkeit einverstanden erkl!ren (z. B. Entwicklung eines Gesellschaftsvertrags,
Beratung einer Erbengemeinschaft) sowie

" die vermittelnde bzw. schlichtende T!tigkeiten darstellen (Mediator, Schiedsmann).

Der Grundsatz der Unabh!ngigkeit steht in engem Zusammenhang mit der Unbefangenheit
und Unparteilichkeit bei der DurchfÅhrung von PrÅfungen und Erstattung von Gutachten.

4.2.2 Gewissenhaftigkeit

Die Pflicht zur Gewissenhaftigkeit ergibt sich aus § 323 Abs. 1 Satz 1 HGB, § 43 Abs. 1 Satz 1
WPO sowie den §§ 4 ff. BS. Ihr wesentlicher Bestandteil ist gem!ß § 4 BS die Beachtung gesetzli-
cher, berufsrechtlicher und fachlicher Bestimmungen. Letztere bestehen z. B. in den

" Grunds!tzen ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung (GoB),

" Verlautbarungen des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC),

" Standards, Stellungnahmen und Hinweisen des IDW (IDW PS, IDW PH, IDW RS, IDW RH,
IDW S).

Zur Gewissenhaftigkeit z!hlt zun!chst die Differenzierung des allgemeinen Verbots irrefÅhren-
der Werbung (§ 5 UWG), um eine IrrefÅhrung der %ffentlichkeit durch Angabe von Dienstleis-
tungen zu verhindern, die aus Zeit- oder sonstigen GrÅnden nicht oder nicht in der beworbenen
Weise erbracht werden bzw. werden kÇnnen.

Ein WP darf Leistungen nur anbieten und Auftr!ge nur annehmen, wenn er Åber die erforderli-
che Sachkunde verfÅgt und ihm ausreichende Zeit zur DurchfÅhrung des Auftrags zur Ver-
fÅgung steht. Dies bedingt das Erfordernis einer sachlichen, zeitlichen und personellen Gesamt-
planung aller durchzufÅhrenden Auftr!ge unter BerÅcksichtigung von deren Anzahl, Umfang
und Komplexit!t (§ 4 Abs. 2 und 3 BS).

Werden erst nach Auftragsbest!tigung Umst!nde bekannt, die zur vorherigen Ablehnung des
Auftrags h!tten fÅhren mÅssen, oder treten solche nachtr!glich ein, ist gem!ß § 4 Abs. 4 BS das
Auftragsverh!ltnis zu beenden.

Um die hohen beruflichen Anforderungen auf Dauer erfÅllen zu kÇnnen, ist der WP zur st!ndi-
gen Fortbildung verpflichtet. Das berufliche Wissen, welches sich der WP im Examen angeeignet
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hat, ist laufend zu erg!nzen und zu erneuern. N!heres regelt § 5 BS. Hiernach sind WP zur Teil-
nahme an Fortbildungsmaßnahmen im Umfang von mindestens 40 Stunden pro Jahr verpflich-
tet. Hiervon mÅssen mindestens 20 Stunden auf den Besuch von Fachveranstaltungen oder IT-
gestÅtzte Fortbildungsveranstaltungen entfallen; dieser Anteil ist zu dokumentieren.

Zus!tzlich muss sich der WP mittels Literaturstudium st!ndig Åber aktuelle Entwicklungen in
seinem Beruf auf dem Laufenden halten. Besondere Bedeutung kommt hierbei der LektÅre der
Berufszeitschriften zu.

Der WP hat seine Mitarbeiter mit besonderer Sorgfalt auszuw!hlen, indem im Rahmen der Ein-
stellung deren fachliche und persÇnliche Eignung auf geeignete Weise geprÅft wird. Mit Beginn
des Besch!ftigungsverh!ltnisses sind die Mitarbeiter

" Åber die Berufspflichten und insb. das praxisinterne Qualit!tssicherungssystem zu informie-
ren und

" schriftlich zu verpflichten, die Vorgaben des Qualit!tssicherungssystems, der Datenschutz-
bestimmungen und Vorschriften zur Verschwiegenheit, der Insider-Regelungen des WpHG
und sowie aller weiteren einschl!gigen gesetzlichen Regelungen einzuhalten (§ 6 BS).

Der WP ist verpflichtet, seine Mitarbeiter – sowohl den Berufsnachwuchs wie auch alle sons-
tigen fachliche Mitarbeiter – in theoretischer als auch praktischer Hinsicht angemessen aus-
und fortzubilden. Die Aus- und Fortbildung soll einem strukturierten Ablauf unterliegen mit
dem Ziel, die benÇtigten Kenntnisse des jeweiligen T!tigkeitsbereichs zu erlangen und zu ver-
vollkommnen. $berdies sollen die Mitarbeiter in angemessenen Abst!nden beurteilt werden,
zweckm!ßigerweise anhand eines systematischen Verfahrens auf Basis der gesammelten und
ausgewerteten Informationen Åber deren Leistungen (§ 7 BS).

Ausfluss der Pflicht zur Gewissenhaftigkeit sind auch die Maßnahmen zur Sicherung der Quali-
t!t der Berufsarbeit (§ 8 BS; vgl. hierzu Kapitel I.5.).

Eine gewissenhafte BerufsausÅbung bedingt einen angemessenen Umgang mit Treuhandver-
mÇgen. So besagt § 9 BS, dass anvertraute VermÇgenswerte getrennt von eigenem VermÇgen
aufzubewahren und zu verwalten sind. Das VermÇgen verschiedener Mandanten ist ebenso ein-
deutig zu trennen. Dies kann ggf. auf einem Anderkonto oder einem Sammelkonto mit mehre-
ren Unterkonten erfolgen. Durchlaufende fremde Gelder sind unverzÅglich weiterzuleiten. Hier-
bei werden im Wesentlichen die fÅr Notare geltenden Regelungen (insb. § 12 Abs. 2 DONot)
analog angewandt.

4.2.3 Verschwiegenheit

Aus der Pflicht zur Verschwiegenheit resultiert das dem WP entgegengebrachte Vertrauen, wel-
ches die Voraussetzung fÅr die ErfÅllung der beruflichen Aufgaben bildet. Daher ist diese Berufs-
pflicht durch zahlreiche Normen des Zivil- und Strafrechts abgesichert.

Im Rahmen der Berufssatzung erfolgt eine Regelung in den §§ 10, 11 BS. Tatsachen, die dem WP
im Rahmen seiner beruflichen T!tigkeit anvertraut werden, dÅrfen demnach nicht unbefugt of-
fenbart werden. Zudem sind Vorkehrungen zu treffen, die es Unbefugten nicht ermÇglichen,
Einsicht in die der Verschwiegenheit unterliegenden Unterlagen zu nehmen (z. B. Aktenver-
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schluss, Zugriffsschutz im IT-System). Dies gilt auch fÅr Mitarbeiter, Berufskollegen und Sozie-
t!tspartner, soweit sie nicht mit dem Mandat betraut sind. Bei WPG entscheiden die gesetzli-
chen Vertreter, wer fÅr die DurchfÅhrung des Auftrages eingesetzt wird und insofern unterrich-
tet werden darf.

Ebenso dÅrfen der Verschwiegenheit unterliegende Kenntnisse nicht im Rahmen von Insider-
gesch!ften verwertet werden (vgl. hierzu auch die Regelung des § 15 WpHG i.V. mit Art. 14 ff.
MMVO).

Die Verschwiegenheitspflicht und das Verwertungsverbot gelten gem!ß § 11 Satz 2 BS i.V. mit
§ 10 Abs. 3 BS zeitlich unbegrenzt, d. h., sie bestehen insb. nach Beendigung des Auftragsverh!lt-
nisses – gleich aus welchem Grund – fort.

§ 11 Satz 3 BS stellt klar, dass selbst im Rahmen eines nachfolgend abgelehnten Mandats be-
reits bekannt gewordene Interna des sp!ter „abgelehnten“ Auftraggebers ebenfalls dem Ver-
wertungsverbot unterliegen.

SchutzwÅrdig sind nur Kenntnisse von Berufsgeheimnissen, nicht aber die aus der beruflichen
T!tigkeit gewonnenen allgemeinen Erfahrungen und Kenntnisse in fachlicher und rechtlicher
Hinsicht.

Im Ergebnis lassen sich folgende praxisrelevante Auspr!gungen der Verschwiegenheitspflicht
unter Bezugnahme auf die BS herausstellen, die fÅr Zwecke der internen Qualit!tssicherung
mittels nachstehender praxisinterner Regelungen sichergestellt werden kÇnnen:

AABBBB.. 2288:: AAuusspprr!!gguunnggeenn ddeerr VVeerrsscchhwwiieeggeennhheeiittssppfflliicchhtt uunndd ggeeeeiiggnneettee RReeggeelluunnggeenn zzuu ddeerreenn
SSiicchheerrsstteelllluunngg

Auspr!gungen der Verschwiegenheitspflicht Regelung zur Sicherstellung

" Aktive Weitergabe vertraulicher Informationen.
" UngenÅgende Sicherung vertraulicher Informatio-

nen, sodass eine Einsichtnahme unbefugter Dritter
entsteht.

" Verschluss vertraulicher Informationen gegenÅber
Mitarbeitern, die mit dem Mandat nicht befasst
sind.

" Verwertung vertraulicher Informationen im Rahmen
von Insidergesch!ften.

" Verwertung vertraulicher Informationen bei Ableh-
nung eines interessebezogenen Mandats in dersel-
ben Sache zugunsten eines sp!ter angenommen an-
deren Auftraggebers.

" Turnusm!ßige Verpflichtungserkl!rungen.
" Physische Sicherungsmaßnahmen, Berechti-

gungskonzepte, Datensicherungskonzept, Inan-
spruchnahme externer Dienstleister.

" Klare Zuordnung von Mitarbeitern zu Man-
daten, zeitlich befristete Ausgabe von Berechti-
gungen/PasswÇrtern.

" Arbeitsvertragliche Regelungen, Verpflichtungs-
erkl!rungen der Mitarbeiter.

" Verschlussnahme von Dokumenten und beson-
dere Sicherungsvorkehrungen bei Ablehnung
von Mandaten.

Grunds!tzlich kann nur der Auftraggeber den WP von der Verschwiegenheitspflicht entbinden.
GegenÅber juristischen BehÇrden besteht gem!ß §§ 53 StPO, 383 ZPO, 385 AO ein Zeugnisver-
weigerungsrecht. Dieses Recht schÅtzt auch den Mandanten gem!ß § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO vor
der Herausgabe von Unterlagen.

Seit der 7. WPO-Novelle aus dem Jahre 2007 ist die Verschwiegenheit im Rahmen berufsauf-
sichtlicher und berufsgerichtlicher Verfahren, denen gesetzliche AbschlussprÅfungen zugrunde
liegen, stark eingeschr!nkt worden (§ 62 Abs. 3 WPO). Betroffen sind somit BerufsangehÇrige,
die zur DurchfÅhrung gesetzlicher AbschlussprÅfungen befugt sind und solche tats!chlich
durchfÅhren.
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Sie dÅrfen AuskÅnfte und die Vorlage von Unterlagen gegenÅber der WPK nicht verweigern,
wenn diese in Zusammenhang mit einer gesetzlichen AbschlussprÅfung stehen. Die insoweit
gewonnenen Erkenntnisse dÅrfen allerdings nur in berufsaufsichtlichen und berufsgerichtlichen
Verfahren und nicht in etwaigen anderen Verfahren verwendet werden.

Der WPK wurden Åberdies umfassende Zutritts- und Einsichtsrechte gegenÅber BerufsangehÇri-
gen gew!hrt. Sie ist befugt,

" GrundstÅcke und Gesch!ftsr!ume der BerufsangehÇrigen innerhalb der Åblichen Betriebs-
und Gesch!ftszeiten zu betreten und besichtigen,

" Einsicht in Unterlagen zu nehmen und

" hieraus Abschriften und Ablichtungen anzufertigen (§ 62 Abs. 4 WPO).

Die Auskunft und die Vorlage von Unterlagen kÇnnen verweigert werden, wenn und soweit da-
durch die Pflicht zur Verschwiegenheit verletzt wÅrde (§ 62 Abs. 2 Satz 1 WPO). Die Auskunfts-
und Vorlagepflichten werden ansonsten nur begrenzt, wenn sich dadurch eine Selbstbelastung
ergibt und sich der BerufsangehÇrige darauf beruft (§ 62 Abs. 2 Satz 2 WPO).

Zul!ssige Befreiungen von der Verschwiegenheitspflicht bestehen im Rahmen der Konzern-
abschlussprÅfung gem!ß § 320 Abs. 3 HGB sowie bei ErÇffnung des Insolvenzverfahrens nach
Maßgabe des § 321a HGB.

4.2.4 Eigenverantwortlichkeit

Der Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit ist in §§ 12, 13 BS verankert. Der WP muss sich ein
eigenes Urteil bilden kÇnnen und auf dieser Basis seine Entscheidungen in eigener Verantwor-
tung f!llen. Jegliche berufliche T!tigkeiten sind zu unterlassen, bei denen die geforderte Verant-
wortung nicht getragen werden kann oder nicht getragen werden soll (§ 12 Abs. 2 BS).

Im FÅhrungsverh!ltnis muss der WP jederzeit in der Lage sein, die Arbeit seiner Mitarbeiter zu
Åberblicken. Ihm ist zwar unbenommen, sich bei der Erledigung beruflicher Aufgaben der mit-
hilfe fachlich vorgebildeter Mitarbeiter zu bedienen. Allerdings muss der WP die Arbeit geordnet
delegieren und als Berufstr!ger an der Arbeit in ausreichendem Umfang selbst teilnehmen,
auch wenn die Mitarbeiter jedenfalls in Teilbereichen die Arbeit des Berufstr!gers ersetzen kÇn-
nen. Die T!tigkeiten und Arbeitsergebnisse der eingesetzten Mitarbeiter mÅssen aus Sicht des
WP jederzeit nachvollziehbar und beurteilbar sein, ihm kommt stets die Letztverantwortung zu.

Der Pflicht zur Eigenverantwortlichkeit steht grunds!tzlich ein berufsfremdes Anstellungsver-
h!ltnis entgegen. Im Unterstellungsverh!ltnis darf der WP keinen fachlichen Weisungen unter-
liegen, die ihn verpflichten, insb. PrÅfungsberichte und Gutachten auch dann zu unterzeichnen,
wenn sich ihr Inhalt nicht mit seiner $berzeugung deckt (§ 44 Abs. 1 Satz 1 WPO). Dies integriert
auch eine Schutzfunktion, indem der WP Weisungen, die entgegenstehende Verpflichtungen
enthalten, fÅr unzul!ssig und damit unbeachtlich erkl!rt.

Aufgrund der Pflicht zur Eigenverantwortlichkeit gelten WP stets als leitende Angestellte i. S.
des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVerfG), auch wenn sie selbst keine Arbeitgeberfunktion
wahrnehmen. Bei beruflichen ZusammenschlÅssen gilt das Gebot der Eigenverantwortlichkeit
fÅr den zugewiesenen T!tigkeitsbereich.
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Im Ergebnis lassen sich folgende praxisrelevante Auspr!gungen der Pflicht zur Eigenverantwort-
lichkeit unter Bezugnahme auf die BS herausstellen, die fÅr Zwecke der internen Qualit!tssiche-
rung mittels nachstehender praxisinterner Regelungen sichergestellt werden kÇnnen:

AABBBB.. 2299:: AAuusspprr!!gguunnggeenn ddeerr PPfflliicchhtt zzuurr EEiiggeennvveerraannttwwoorrttlliicchhkkeeiitt uunndd ggeeeeiiggnneettee RReeggeelluunnggeenn zzuu ddeerreenn
SSiicchheerrsstteelllluunngg

Auspr!gungen der Eigenverantwortlichkeit Regelung zur Sicherstellung

" Einhaltung eines angemessenen Verh!ltnis-
ses der verantwortlichen WP zu nachgeord-
neten Mitarbeitern,

" rechtzeitige $berprÅfung der Notwendigkeit
der Hinzuziehung von Spezialisten;

" Angemessenheit der Anzahl der von den ein-
zelnen WirtschaftsprÅfern jeweils betreuten
Mandate;

" BerÅcksichtigung der Qualifikation und Erfah-
rung der Mitarbeiter;

" Einsatzplanung eines Mix von erfahrenen
und weniger erfahrenen Mitarbeitern bei der
Abwicklung von Auftr!gen;

" ausreichender $berblick des verantwort-
lichen WP Åber die Arbeit der Mitarbeiter;

" Beaufsichtigung und $berprÅfung der Arbeit
von Spezialisten;

" Abgabe eines eigenverantwortlichen, nicht
fremdbestimmten PrÅfungsurteils.

" Vorgabe und Einhaltung einer vertretbaren Kontroll-
spanne;

" Abkl!rung von Spezialanforderungen vor Annahme
der PrÅfung;

" $berprÅfung der aktuellen Arbeitsauslastung der WP
vor Auftragsannahme, Festlegung eindeutiger Man-
datsverantwortungen;

" aktuelle Personalakten, Vorgabe eindeutiger und indi-
vidueller Entwicklungs- und Weiterbildungspl!ne;

" Abgleich von Anforderungsprofil des Mandats und Kom-
petenzprofilen der Mitarbeiter, BerÅcksichtigung des
Teamfaktors, Festlegung des Schweregrads von PrÅffel-
dern sowie Zuordnung von Mitarbeitern zu diesen;

" zeitliche Meilenstein-Planung, regelm!ßige Bespre-
chungstermine mit Mitarbeitern, Teambesprechungen;

" Nachvollzug der Spezialistenarbeit, $berprÅfung der
Pr!missen auf Plausibilit!t und Widerspruchsfreiheit,
ggf. Einholung einer Zweitmeinung;

" $berprÅfung der Berichtskritik, insb. von Berichts!nde-
rungen, Umformulierungen.

4.2.5 BerufswÅrdiges Verhalten

Der WP hat sich in Anbetracht der VertrauenswÅrdigkeit seines Berufsstands innerhalb und au-
ßerhalb seiner T!tigkeit gem!ß §§ 14 ff. BS berufswÅrdig zu verhalten. Dies schließt insb. fol-
gende Verhaltensregeln ein:

" BerufswÅrdiges Verhalten bei der AuftragsÅbernahme: § 52 WPO verpflichtet BerufsangehÇ-
rige zu korrektem Verhalten bei der AuftragsÅbernahme. Dieses Gebot ist vor allem dann
bedeutsam, wenn der Auftraggeber bisher von einem anderen WP betreut wurde bzw. nach
wie vor betreut wird. Falls z. B. ein WP auf Veranlassung Dritter (z. B. staatliche Aufsichtsstel-
len oder Kreditinstitute) t!tig wird, so darf er seine Einschaltung nicht dahingehend ausnut-
zen, den bisherigen PrÅfer oder Berater aus dem Mandat zu verdr!ngen.

" Sachlichkeitsgebot: Der BerufsangehÇrige hat sich gem!ß § 14 Abs. 1 BS sachlich zu !ußern.
Insbesondere darf sich der WP in beruflichen Angelegenheiten nicht beleidigend oder herab-
setzend !ußern oder bewusst die Unwahrheit verbreiten.

" Unterrichtung des Auftraggebers Åber GesetzesverstÇße: Die in § 14 Abs. 2 BS kodifizierte
„Redepflicht“ verpflichtet den WP/vBP, seinen Auftraggeber auf GesetzesverstÇße aufmerk-
sam zu machen. Diese Pflicht umfasst aber nicht das gezielte Forschen nach GesetzesverstÇ-
ßen, sondern nur das Aufzeigen der bei Wahrnehmung der Aufgaben festgestellten VerstÇ-
ße. Von der Vorschrift sind also lediglich die F!lle erfasst, in denen der BerufsangehÇrige die
GesetzesverstÇße erkennt, nicht jedoch das fahrl!ssige Nichterkennen derartiger VerstÇße.
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Es steht den BerufsangehÇrigen nicht an, Åber GesetzesverstÇße, die sie bei Wahrnehmung
ihrer Aufgaben festgestellt haben, einfach hinwegzugehen. Nach dem Verh!ltnism!ßigkeits-
grundsatz gilt dies allerdings nicht fÅr BagatellverstÇße, sondern erst bei erheblichen Geset-
zesverstÇßen.

Im Gegensatz zu § 321 Abs. 2 HGB wird keine ausdrÅckliche schriftliche Berichtspflicht gefor-
dert, sondern der BerufsangehÇrige ist gehalten, seinen Auftraggeber auf GesetzesverstÇße
lediglich aufmerksam zu machen.

" Verbot der Annahme von Zuwendungen: Der BerufsangehÇrige darf Zuwendungen von ei-
nem Auftraggeber oder von fÅr ihn handelnden Personen nur annehmen, wenn diese offen-
sichtlich unbedeutend sind und keinen erkennbaren Einfluss auf die Entscheidungsfindung
oder das Ergebnis der T!tigkeit haben; dies gilt fÅr jegliche Leistungen des WP/vBP und nicht
nur im Rahmen gesetzlicher Vorbehaltsaufgaben (§ 14 Abs. 3 BS).

" Vermeidung pflichtwidrigen Verhaltens: Gem!ß § 49 Abs. 1 WPO hat der WP seine T!tigkeit
zu versagen, wenn sie fÅr eine pflichtwidrige Handlung in Anspruch genommen werden soll.
Ein Auftrag darf nicht Åbernommen werden, wenn dabei gesetzliche und berufsrechtliche
Regelungen verletzt werden (z. B. VerstÇße gegen Bestimmungen des Geldw!schegesetzes).

" Tranzparenzbericht: Die in den Transparenzbericht nach § 57 Abs. 4 Nr. 4 WPO aufzuneh-
menden Informationen sollten erkennen lassen, ob und wie die berufliche T!tigkeit durch
finanzielle Anreize beeinflusst wird. Insbesondere muss der Anteil der variablen VergÅtung
und die entsprechenden Bemessungsgrundlagen angegeben werden (§ 15 BS).

" Verhalten gegenÅber BerufsangehÇrigen: Bei der $bertragung einer Praxis oder Teilpraxis
darf die Notlage eines Berufskollegen, dessen Erben oder Verm!chtnisnehmer nicht z. B.
durch unangemessene Konditionenstellung ausgenutzt werden (§ 16 Abs. 1 BS).

Weiter darf der WP z. B. vor einem Praxiswechsel keine Mandanten auf unbefugte Weise ab-
werben oder abwerben lassen, etwa mittels Diffamierung des ehemaligen Arbeitgebers oder
durch Mitnahme von Adressen und Unterlagen Åber potenzielle Auftraggeber. Das eigen-
st!ndige Betreiben von Werbung in der Folgezeit ist demgegenÅber unproblematisch, soweit
keine unlauteren Methoden angewandt werden. Das Verbot der Abwerbung betrifft nicht
nur Mandanten, sondern ebenso Mitarbeiter eines BerufsangehÇrigen (§ 16 Abs. 2 und 3 BS).

FÅr die Einhaltung der Berufspflichten ist es im $brigen unbeachtlich, ob dadurch Fehler von
Kollegen aufgedeckt werden.

" Ausbildung des Berufsnachwuchses und der Mitarbeiter: Gem!ß § 17 BS sollen WP im Rah-
men ihrer MÇglichkeiten an der Ausbildung des Berufsnachwuchses mitwirken. Dies bedingt
keine Ausbildungspflicht, obwohl ein Teil der praktischen Ausbildung gem!ß § 9 Abs. 3 WPO
bei BerufsangehÇrigen erfolgen muss.

" Haftungsbegrenzung: WP ist gem!ß § 18 BS das Angebot bzw. die Vereinbarung einer Haft-
summe untersagt, die das nach der allgemeinen Berufsauffassung Åbliche Maß Åbersteigt
(zu den gesetzlich geregelten Grenzen vgl. § 323 HGB). Insoweit soll durch Unterbindung un-
erfÅllbarer Haftungsversprechen die Funktionsf!higkeit des Marktes fÅr PrÅfungsleistungen
sichergestellt werden. Außerdem werden die Wettbewerbsbelange mittelst!ndischer Praxen
geschÅtzt, welche nicht Åber das fÅr eine HÇherversicherung notwendige Kapital verfÅgen.
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" SiegelfÅhrung: WP/vBP sind gem!ß § 19 Abs. 1 BS verpflichtet, im Rahmen ihrer gesetzlichen
Vorbehaltsaufgaben das Siegel zu fÅhren. Gem!ß § 19 Abs. 2 BS kann das Siegel auch bei Er-
kl!rungen Åber das Ergebnis nicht gesetzlich vorgeschriebener PrÅfungen, Bescheinigungen,
die Erkl!rungen Åber PrÅfungsergebnisse enthalten, sowie erstatteten Gutachten eingesetzt
werden. Eine anderweitige Verwendung des Siegels ist nicht erlaubt (§ 19 Abs. 3 BS).

Zum Ausschluss von Verwechslungen und missbr!uchlichen Verwendung des Siegels dÅrfen
keine Siegel imitierenden Rundstempel verwendet werden (z. B. Familienwappen oder die be-
rÅhmten dreischw!nzigen LÇwen; § 19 Abs. 4 BS). Die korrekte Gestaltung des Siegels be-
stimmt § 20 BS.

" Soziet!t und Berufsgesellschaften: Im Falle einer BerufsausÅbung in diesen Formen sind die
in § 21, 22 BS dargestellten Angaben zu t!tigen bzw. Firmierungen zu verwenden. Auf eine
tiefer gehende Diskussion soll hier verzichtet werden.

" Berufshaftpflichtversicherung: FÅr den Abschluss der nach § 54 WPO geforderten Berufshaft-
pflichtversicherung sind die in §§ 23 – 27 BS aufgefÅhrten Bestimmungen zu beachten und
die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Auf Einzelheiten soll an dieser Stelle nicht wei-
ter eingegangen werden.

Das bis 2007 bestehende generelle Werbeverbot fÅr WP/vBP und damit die oftmals unscharfe
Grenzziehung zwischen Werbung und sog. Kundmachung wurde g!nzlich aufgehoben. § 52
WPO bestimmt seither, dass jegliche nicht unlautere Werbung zul!ssig ist.

Nunmehr sind die allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) anwendbar, so z. B.:

" Unaufgeforderte Briefwerbung ist grunds!tzlich zul!ssig, soweit nicht ein entgegenstehen-
der Wunsch des zu Bewerbenden erkennbar ist (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG).

" Unaufgeforderte Telefon- bzw. Telefaxwerbung ist grunds!tzlich nicht statthaft, außer es
liegt eine ausdrÅckliche Einwilligung vor bzw. es kann eine solche unterstellt werden (§§ 2
Abs. 2, 7 Abs. 2 Nr. 2 und 3 UWG).

" Bei unaufgeforderter E-Mail-Werbung gilt abweichend zur Telefax-Werbung ausnahmsweise
die Zul!ssigkeit fÅr die F!lle, in denen der Werbende in Zusammenhang mit frÅher erbrach-
ten Dienstleistungen von einem Mandanten selbst dessen E-Mail-Adresse erhalten hat (§ 7
Abs. 3 UWG).
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4.3 Besondere Berufspflichten
Die besonderen Berufspflichten lassen sich wie folgt differenzieren:

AABBBB.. 3300:: BBeessoonnddeerree BBeerruuffssppfflliicchhtteenn ggeemm!!ßß ddeerr BBeerruuffssssaattzzuunngg WWPPKK

Durchführung von
Prüfungen und

Erstattung von Gutachten
(§§ 28 – 44 BS)

Allgemeine (§§ 1 ff. BS) Besondere (§§ 28 ff. BS)

Unparteilichkeit

Unbefangenheit

Nachschau

Personelle und zeit-
liche Ressourcen

Gefährdungen und
Schutzmaßnahmen

Anforderungen an die
beteiligten Personen

Beendigung des
Auftrags, Vergütung

Verantwortlichkeiten,
Dokumentation

Auftragsdatei

Auswahl des
verantwortlichen
Prüfungspartners

Regelungen des Quali-
tätssicherungssystems
nach § 55b WPO

Auftragsbezogene Pla-
nung, Abwicklung und
Qualitätssicherung

Maßnahmen zur
auftragsbezogenen
Qualitätssicherung

Anforderungen an
Prüfungsplanung und
-durchführung

Weitere Berufspflichten
bei der Auftragsdurch-
führung (§§ 45 – 49 BS)

Qualitätssicherung
(§§ 50 – 63 BS)

Berufspflichten des WP

4.3.1 DurchfÅhrung von PrÅfungen und Erstellung von Gutachten
Die in den §§ 28 – 44 BS kodifizierten Regelungen zur Unabh!ngigkeit, Unbefangenheit und Un-
parteilichkeit wurden maßgeblich durch das BilReG vom 4. 12. 2004 erweitert. Sie fußen neben
den Vorschriften der §§ 318 ff. HGB auch auf dem Code of Ethics der IFAC vom 13. 6. 2005, dem
Sarbanes-Oxley-Act vom 30. 7. 2002 sowie der Empfehlung der EU-Kommission zur Unabh!ngig-
keit des AbschlussprÅfers vom 16. 5. 2002 (2002/590/EG).

Die vergleichsweise liberale deutsche Berufspraxis wurde maßgeblich durch das BGH-Urteil
vom 21. 4. 1997 (II ZR 317/95, sog. „Allweiler-Urteil“) zur Vereinbarkeit von PrÅfung und Bera-
tung gepr!gt. Demnach gelten folgende Leits!tze:
" Die wirtschaftliche und steuerliche Beratung eines Mandanten ist mit einer AbschlussprÅ-

fung durch denselben WP grunds!tzlich vereinbar, soweit sie lediglich die Darstellung von
Alternativen i. S. der Entscheidungshilfe umfasst. Insbesondere unsch!dlich ist eine bloße
wissenschaftlich-fachliche Sachaufkl!rung.

" Die Beratung wird zur unzul!ssigen Mitwirkung, wenn der Berater anstelle des Mandanten sel-
ber eine unternehmerische Entscheidung in Bezug auf den zu prÅfenden Jahresabschluss trifft.

" Dies gilt insb. bei alternativlosen Empfehlungen, nicht aber, wenn dem Beratenden die Ent-
scheidungskompetenz verbleibt, dem Rat zu folgen oder nicht.
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Die BGH-Entscheidung stellte somit auf das Merkmal der funktionalen Entscheidungszust!ndig-
keit ab. Demzufolge war eine Beratung so lange zul!ssig, wie die Entscheidung dem Mandanten
selbst vorbehalten bleibt und der WP bei der nachfolgenden PrÅfung eine fremde und nicht die
eigene Entscheidung ÅberprÅft.

Ausgehend von dem von der EU-Kommission im Jahre 1996 herausgegebenen sog. „GrÅnbuch“
zur Rolle, Stellung und Haftung des AbschlussprÅfers in der Europ!ischen Union wurden die An-
forderungen an die Unabh!ngigkeit des AbschlussprÅfers von Seiten der EU weiter versch!rft.
Auf Basis der dort vorgenommenen Definition und Differenzierung des Unabh!ngigkeitsbegriffs
in eine innere und !ußere Unabh!ngigkeit

" innere Unabh!ngigkeit (Unbefangenheit) als innere Einstellung des WP, ohne geistige Bin-
dung unvoreingenommen und unbefangen t!tig zu werden („independence in mind“),

" !ußere Unabh!ngigkeit in Form des (Nicht-)Vorhandenseins von Faktoren (z. B. rechtliche,
wirtschaftliche und faktische Bindungen zwischen dem PrÅfer und dem zu prÅfenden Unter-
nehmen), aufgrund derer ein sachverst!ndiger, informierter Dritter die Objektivit!t des PrÅ-
fers in Zweifel ziehen kÇnnte („independence in appearance“),

wurden seitens des zust!ndigen EU-Ausschusses fÅr Fragen der AbschlussprÅfung in der Folge
neben allgemeinen Rahmenbedingungen („framework“) und mÇglichen Schutzmaßnahmen
(„safeguards“) zehn spezifische Anforderungen („specific requirements“) zur Sicherstellung der
Unabh!ngigkeit des AbschlussprÅfers zun!chst in einem Konsultationspapier kodifiziert. Die
EU-Kommission gab am 20. 3. 2002 eine entsprechende Empfehlung ab, die zwar nicht unmit-
telbar rechtlich verbindlich war, aber als eindeutige Richtschnur fÅr die Berufspraxis der Mit-
gliedstaaten dienen sollte.

Die Anforderungen der EU-Kommission wurden aufgrund der AnkÅndigung, bei Nichtumset-
zung innerhalb von drei Jahren verbindliche EU-Rechtsvorschriften zu erlassen, auch in Deutsch-
land rasch verwirklicht. Sie pr!gen die Bestimmungen der Berufssatzung in der heutigen Form
maßgeblich.

Auf Grundlage des GrÅnbuchs „Weiteres Vorgehen im Bereich der AbschlussprÅfung: Lehren
aus der Krise“ und zweier RegulierungsentwÅrfe hat das Europ!ische Parlament am 3. 4. 2014
die EU-PrÅferreform beschlossen. Somit wurde

" zum einen die Achte EG-Richtlinie („EU-AbschlussprÅferrichtlinie“, 2006/43/EG) reformiert
($nderungsrichtlinie 2014/56/EU) und

" zum anderen eine Verordnung Åber spezifische Anforderungen an die PrÅfung von Unter-
nehmen des Çffentlichen Interesses („Public Interest Entities“, PIE) erlassen (VO-EU
Nr. 537/2014).

Hierunter fallen kapitalmarktorientierte Unternehmen i. S. des § 264d HGB sowie grÇßenunab-
h!ngig alle Kreditinstitute und Versicherungen i. S. des §§ 1 KWG, 1 VAG. Die bisherige, an
§ 264d HGB angelehnte Definition der PIE kann somit fÅr nationales Recht beibehalten werden.

Die Verordnung trat am 17. 6. 2016 direkt in allen Mitgliedstaaten der EU in Kraft. In Deutsch-
land wurde die Richtlinie zu diesem Zeitpunkt mit dem AbschlussprÅfungsreformgesetz (AReG)
und dem AbschlussprÅfungsreformgesetz (AReG) in nationales Recht umgesetzt. Vgl. hierzu
auch die AusfÅhrungen in Kapitel II.3.2.4.
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(1) Unparteilichkeit

Der Grundsatz der Unparteilichkeit gem!ß § 28 BS verlangt vom WP unbedingte Neutralit!t. Es
darf kein Beteiligter bevorzugt oder benachteiligt werden. Dies impliziert

" prÅfungsrelevante Sachverhalte vollst!ndig zu erfassen,
" diese unter Abw!gung aller wesentlichen Gesichtspunkte fachlich zu beurteilen und
" bei der Berichterstattung vollst!ndig wiederzugeben.

Die Neutralit!t muss im PrÅfungsbericht und Gutachten zum Ausdruck kommen. Wesentliche
Sachverhalte dÅrfen nicht verschwiegen werden oder im Rahmen der fachlichen WÅrdigung un-
berÅcksichtigt bleiben, Sonderinteressen nicht verfolgt werden.

Es ist WP/vBP nicht verwehrt, auch Auftr!ge mit argumentativer Funktion anzunehmen und
auszufÅhren, d. h. als Berater des K!ufers oder Verk!ufers eines Unternehmens. In diesem Zu-
sammenhang darf aber der Begriff „Gutachten“ nicht verwendet werden, sodass nicht nach au-
ßen hin der Eindruck einer unparteilichen Stellungnahme erweckt wird (§ 28 Abs. 2 BS).

(2) Unbefangenheit

Die auch im Çffentlichen Interesse wahrgenommene Funktion des AbschlussprÅfers verlangt,
dass der WP bei seinen Feststellungen, Beurteilungen und Entscheidungen frei von EinflÅssen,
Bindungen und RÅcksichten ist, gleichgÅltig, ob diese persÇnlicher, wirtschaftlicher oder recht-
licher Natur sind. Demzufolge hat der WP die T!tigkeit zu versagen, wenn gem!ß § 49 WPO die
Besorgnis der Befangenheit bei der DurchfÅhrung des Auftrages besteht bzw. bestehen kÇnnte
(§ 29 Abs. 1 BS).

Die Gef!hrdung der Unbefangenheit i. S. der inneren Einstellung des WP („independence in
mind“) ist regelm!ßig nicht feststellbar, sodass auf !ußere Umst!nde zurÅckgegriffen werden
muss, die auf diese Gef!hrdung schließen lassen. Entscheidend ist die Einsch!tzung eines sach-
verst!ndigen Dritten („independence in appearance“). Die logisch plausible MÇglichkeit der Be-
fangenheit, z. B. aufgrund von RÅcksichtnahme auf nahe stehende Personen, gleichgerichtete
berufliche Interessen oder Einflussnahme ist ausreichend.

Beeintr!chtigungen der Unbefangenheit (sog. „threats“) resultieren insb. aus

" Eigeninteresse (§ 32 BS),
" SelbstprÅfung (§ 33 BS),
" Interessenvertretung (§ 34 BS),
" persÇnlicher Vertrautheit (§ 35 BS) und
" EinschÅchterung (§ 36 BS).

Die Besorgnis der Befangenheit des WP resultiert nicht allein aus Faktoren, die in dessen Person
begrÅndet sind. Sie besteht auch, sofern

" Personen, mit denen der WP seinen Beruf gemeinsam ausÅbt, in einer fÅr Dritte erkennbaren
Weise kooperiert oder die im Rahmen der AuftragsdurchfÅhrung bei dem WP besch!ftigt
sind,

" Ehegatten, Lebenspartner oder Verwandte in gerader Linie des WP oder fÅr eine dieser Per-
sonen handelnde Vertreter sowie

" Unternehmen, auf die der WP maßgeblichen Einfluss hat,

die in §§ 32 ff. BS aufgefÅhrten Sachverhalte verwirklichen (§ 29 Abs. 4 BS).



52

KK AA PP II TT EE LL II Beruf und Berufsrecht des WirtschaftsprÅfers

AABBBB.. 3311:: EEiinnfflluussssggrrÇÇßßeenn ddeerr UUnnbbeeffaannggeennhheeiitt nnaacchh §§§§ 2299 ffff.. BBeerruuffssssaattzzuunngg WWPPKK

Unbefangenheit
(§ 29 BS)

„threats“
(§ 29 BS)

„safeguards“
(§ 30 BS)

Gefährdung durch: Abschwächung durch:

" Eigeninteresse (§ 32)
" Selbstprüfung (§ 33)
" Interessen-

vertretung (§ 34)
" persönliche

Vertraulichkeit (§ 35)
" Einschüchterung (§ 36)

" Aufsichtsratsgremien
" Aufsichtsstelle
" Transparenz

(Veröffentlichung)
" Einschaltung von Kollegen
" Firewalls

Transparenz

Offenlegung
Erörterung

Die die Besorgnis der Befangenheit auslÇsenden Sachverhalte mÅssen nicht nur vor der Annah-
me eines Auftrags, sondern w!hrend der gesamten AuftragsdurchfÅhrung ausgeschlossen wer-
den. Vom WP getroffene $berwachungsmaßnahmen und die in diesem Rahmen festgestellten
Sachverhalte sind in den Arbeitspapieren zu dokumentieren (§ 29 Abs. 5 BS).

Eine Gef!hrdung der Unbefangenheit kann vernachl!ssigt werden

" bei unwesentlichen Tatbest!nden,

" beim Vorliegen vom WP getroffener geeigneter Schutzmaßnahmen i. S. des § 30 BS.

MÇgliche geeignete Schutzmaßnahmen („safeguards“) bestehen insb. in

" ErÇrterungen mit Aufsichtsgremien des Auftraggebers (i. d. R. dem Aufsichtsrat),

" ErÇrterungen mit Aufsichtsstellen außerhalb des Unternehmens (z. B. der Bundesanstalt fÅr
Finanzdienstleistungsaufsicht oder mit RechnungshÇfen),

" geeigneten Transparenzregelungen (z. B. VerÇffentlichung von Honoraren),

" Einschaltung von bisher nicht in den PrÅfungsauftrag eingebundenen Personen unter Beach-
tung der Verschwiegenheitspflicht,

" Beratung mit Kollegen, die in Fragen der Unabh!ngigkeit erfahren sind,

" Errichtung von Firewalls, d. h., personelle bzw. organisatorische Maßnahmen zur Verhin-
derung, dass dem AbschlussprÅfer Informationen bekannt werden, die dessen Befangenheit
begrÅnden kÇnnten (§ 30 Abs. 1 BS).

Die getroffenen Schutzmaßnahmen sind gem!ß § 30 Abs. 2 BS i.V. mit § 29 Abs. 5 BS schriftlich
in den Arbeitspapieren zu dokumentieren.

Das Vorliegen der in § 319 Abs. 3 HGB sowie in Fall der PrÅfung von Unternehmen von Çffent-
lichem Interesse in § 319a Abs. 1 HGB aufgefÅhrten Tatbest!nde fÅhrt stets und unwiderlegbar
zur Annahme der Befangenheit (vgl. hierzu im Einzelnen Kapitel II.3.2). Art und Umfang getrof-
fener Schutzmaßnahmen sowie das subjektive Empfinden des WP sind hierfÅr unbeachtlich
(§ 31 BS).
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Die AusschlussgrÅnde des § 319 HGB gelten fÅr alle gesetzlich vorgeschriebenen PrÅfungen so-
wie freiwilligen PrÅfungen, bei denen ein Best!tigungsvermerk erteilt wird, der demjenigen ge-
m!ß § 322 HGB nachgebildet ist. Bei gemeinsamer BerufsausÅbung wirken sie sich auch auf die
Åbrigen Mitglieder des Zusammenschlusses und diesen als solchen aus. Dies gilt auch fÅr Netz-
werkstrukturen i. S. des § 319b HGB. Vgl. hierzu die AusfÅhrungen in Kapitel II.

FÅr die Unbefangenheit sch!dliche finanzielle Eigeninteressen des WP bestehen nach § 32
Abs. 1 BS insb. bei

" kapitalm!ßigen oder sonstigen finanziellen Bindungen gegenÅber dem zu prÅfenden bzw.
zu begutachtenden Unternehmen,

" einer Åberm!ßigen Umsatzabh!ngigkeit (zur gesetzlichen Konkretisierung vgl. § 319 Abs. 3
Nr. 5 HGB),

" Åber den normalen Liefer- und Leistungsverkehr zu marktÅblichen Konditionen bei Gesch!f-
ten mit fremden Dritten hinausgehende Leistungsbeziehungen mit dem Mandanten,

" Forderungen gegenÅber dem Mandanten bzw. dem zu begutachtenden Unternehmen aus
einem Kredit- oder BÅrgschaftsverh!ltnis,

" ausstehenden Honorarforderungen, wenn sie Åber einen l!ngeren Zeitraum bestehen und
einen fÅr die VermÇgensverh!ltnisse des WP wesentlichen Betrag erreichen.

Daneben kann ein Verdeckungsrisiko aus folgenden sonstigen Eigeninteressen gem!ß § 32
Abs. 2 BS resultieren:

" Pflichtverletzungen aus vorangegangenen PrÅfungen sowie

" offene Rechtsstreitigkeiten Åber Regress- oder Gew!hrleistungsfragen aus frÅheren Auftr!-
gen.

Gew!hrt der WP einem Mandanten einen nicht nur unwesentlichen Kredit, so kann ein negati-
ves PrÅfungsurteil nachteilige Auswirkungen auf die Solvenz des Schuldners induzieren. Eine
Kreditaufnahme des WP beim Mandanten ruft Befangenheit hervor, sofern aus dem Vertrags-
verh!ltnis wirtschaftlicher Druck auf den WP etwa aufgrund nicht festgelegter oder nicht
marktÅblicher Konditionen resultieren kann.

Pflichtverletzungen bzw. diesbezÅgliche Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf frÅhere Leistungen
des WP begÅnstigen, dass im Rahmen der laufenden PrÅfungst!tigkeit Feststellungen ver-
schwiegen werden, um Inanspruchnahmen, Prozessverlusten oder Imagesch!digungen zu ent-
gehen. Bereits die Wahrscheinlichkeit eines Rechtsstreits kann Besorgnis der Befangenheit be-
grÅnden, soweit diese nicht unwesentlich ist. Die Drohung des Mandantenunternehmens, be-
hauptete AnsprÅche durchzusetzen, kann ein Druckmittel derart entstehen lassen, dass sich der
WP in strittigen Fragen der AbschlussprÅfung der Auffassung des Mandanten anschließt.

Ein Verstoß gegen das in § 33 BS geregelte SelbstprÅfungsverbot liegt vor, wenn der WP einen
Sachverhalt zu beurteilen hat, an dessen Zustandekommen er nicht nur nachrangig beteiligt
war und der sich wesentlich auf die Darstellung der VermÇgens-, Finanz- und Ertragslage im
Jahresabschluss auswirkt. Dies gilt nicht, sofern der Sachverhalt in einer vergangenen PrÅfung
bereits abschließend beurteilt wurde.
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Wenn der WP im Rahmen einer vorhergehenden T!tigkeit Fehler nicht erkannte oder selbst
machte, besteht in laufenden PrÅfungen die Gefahr, dass diese Fehler

" entweder aufgrund fachlicher Voreingenommenheit nicht aufgedeckt („Betriebsblindheit“)

" oder zur Vermeidung von Nachteilen aus GrÅnden des Selbstschutzes nicht pflichtm!ßig of-
fenbart werden („Vertuschungsrisiko“).

Ein unwiderlegbares Indiz fÅr eine Besorgnis der Befangenheit liegt vor, wenn an der FÅhrung
der BÅcher und an der Aufstellung des zu prÅfenden Jahresabschlusses mitgewirkt wurde, so-
weit die ausgefÅhrten T!tigkeiten nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Dem WP muss von Seiten des Mandanten ein prÅfungsf!higer Jahresabschluss vorgelegt wer-
den. BerufsÅblich und nicht zu beanstanden sind bloße Korrekturt!tigkeiten im Rahmen der Ab-
schlussprÅfung derart, dass prÅferseitig lediglich Hinweise zur zutreffenden Behandlung von
Gesch!ftsvorf!llen im Jahresabschluss gegeben werden, die letztendliche Entscheidung aber in
der Verantwortung des Mandanten verbleibt (prÅfungsvorbereitende bzw. prÅfungsbegleitende
Beratung). Auch das Aufzeigen jahresabschlusspolitischer Wahlrechte oder Beurteilungsspiel-
r!ume ist unbedenklich.

Die Mitwirkung an der Aufstellung des Jahresabschlusses ist aufgrund der inhaltlichen N!he
der wahrscheinlichste Fall einer Beratungsleistung und deshalb besonders kritisch zu sehen.
Nach § 33 Abs. 3 BS sind folgende Tatbest!nde fÅr eine Zul!ssigkeit von Mitwirkung und PrÅ-
fung zu erfÅllen:

" nur untergeordnete Bedeutung der Mitwirkung fÅr die Gesamtaussage des Jahresabschlus-
ses (dann gelten keine Ausschlusstatbest!nde),

" die Mitwirkung ist Bestandteil der PrÅfungst!tigkeit nach ihrem Funktionszusammenhang
(dann gelten ebenfalls keine Ausschlusstatbest!nde),

" es handelt sich um bloße Hinweise auf festgestellte Beanstandungen oder Fehler (Korrektur-
funktion des PrÅfers), auch konkrete Hinweise fÅr eine zutreffende Behandlung sind unbe-
denklich, die konkrete Realisierung, z. B. die Verarbeitung des Buchungsstoffes, muss dage-
gen beim Unternehmen verbleiben,

" Beratung Åber die mÇgliche oder rechtlich gebotene Behandlung von Sachverhalten oder Ge-
sch!ftsvorf!llen im Jahresabschluss ist erlaubt, soweit die Entscheidung im Verantwortungs-
bereich des Mandanten bleibt,

" Beratung im Bereich der Jahresabschlusspolitik (z. B. Konsequenzen unterschiedlicher Bewer-
tungsmethoden oder WahlrechtsausÅbungen) oder in Bezug auf die Ausgestaltung des Rech-
nungslegungssystems ist erlaubt, soweit sie sich auf die Darstellung allgemeiner Vorgaben
beschr!nkt,

" die konkrete AusÅbung von Wahlrechten oder Beurteilungsspielr!umen sowie die konkrete
Umsetzung der Beratungsinhalte mÅssen in der Verantwortung des Mandanten bleiben.

Konkret empfehlen sich fÅr den WP folgende Maßnahmen zur Flankierung von prÅfungsbeglei-
tenden Beratungsleistungen:

" vorherige Absicherung, Verprobung und Dokumentation, dass es sich um einen Sachverhalt
handelt, der fÅr die Aussage des Jahresabschlusses unwesentlich ist,

" hierzu ggf. die Begutachtung eines nicht mit dem Mandat befassten unabh!ngigen Berufs-
kollegen,
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" vertragliche Sicherstellung, keine eigenverantwortliche oder leitende Position beim Mandan-
ten einzunehmen (Letztverantwortung beim Mandanten),

" vertragliche Sicherstellung, keine Mandantenrisiken zu Åbernehmen (z. B. Einstehen fÅr be-
stimmtes wirtschaftliches Ergebnis; bloße Werkvertr!ge i. d. R. unsch!dlich),

" Sicherstellung, nur vom Mandanten festgelegte Sachverhalte zu verwirklichen (Dokumenta-
tion durch Pflichtenheft des Mandanten),

" Dokumentation aller Beratungsleistungen gegenÅber dem Aufsichtsrat des Mandanten-
unternehmens,

" Einschaltung und Konsultation der praxisinternen (auftragsbegleitenden) Qualit!tssiche-
rung.

Die DurchfÅhrung der internen Revision ist mit dem SelbstprÅfungsverbot jedenfalls dann nicht
vereinbar, wenn der WP hierbei eine verantwortliche Position einnimmt. Hinweise und Empfeh-
lungen zur Steigerung der Zweckm!ßigkeit und Wirksamkeit der internen Kontrollen sind wie-
derum berufsÅblich.

Die Mitwirkung an der Ausarbeitung von Bilanzierungs- oder Konzernrichtlinien oder sonstigen
Buchungsanweisungen sowie Hinweise in Bezug auf die Ausgestaltung des Rechnungslegungs-
systems sind danach zul!ssig, wenn sich die Leistung auf die Darstellung allgemeiner Vorgaben
beschr!nkt und die Entscheidung Åber die EinfÅhrung sowie konkrete Umsetzung der Richtlini-
en dem Mandanten Åberlassen bleibt.

Die $bernahme einer Leitungsfunktion beim Mandanten durch den WP begrÅndet unwiderleg-
lich die Besorgnis der Befangenheit, da insoweit eine einseitige Ausrichtung auf die Interessen
des Unternehmens unterstellt werden kann. Dies gilt u. a. auch bei

" Beendigung der T!tigkeit vor Beginn des zu prÅfenden Gesch!ftsjahres, soweit Leitungsent-
scheidungen auf dieses ausstrahlen,

" AusÅbung von Leitungsfunktionen durch Personen, mit denen der WP seinen Beruf gemein-
sam ausÅbt bzw. die mit der PrÅfungsdurchfÅhrung befasst sind.

Nach § 33 Abs. 5 Satz 2 BS dÅrfen WP keine Finanzdienstleistungen fÅr Mandanten erbringen.
Bei der Vermittlung von Anteilen oder der Anlage von VermÇgenswerten wÅrde ein finanzielles
Interesse begrÅndet, welches den Tatbestand sowohl der Befangenheit als auch der Abh!ngig-
keit auslÇst. Nachteilige Feststellungen der Wertentwicklung im Rahmen nachfolgender Ab-
schlussprÅfungen kÇnnten Haftungskonsequenzen, zumindest aber Reputationssch!den bewir-
ken.

Versicherungsmathematische Leistungen, z. B. die Berechnung von PensionsrÅckstellungen oder
von DeckungsrÅckstellungen bei Versicherungsunternehmen dÅrfen vom WP nur erbracht wer-
den, wenn die bezifferten Werte fÅr den Jahresabschluss als Ganzes von untergeordneter Be-
deutung sind. Unproblematisch sind lediglich technisch-mechanische Hilfeleistungen des WP,
bei denen die wertbestimmenden Parameter und die Bewertungsmethoden vom Mandanten
vorgegeben werden.

Die Zul!ssigkeit der Erbringung von Bewertungsleistungen ist differenziert zu wÅrdigen. Die Be-
wertung von Beteiligungen ist insb. in Zusammenhang mit deren Erwerb problematisch, weil
im Folgeabschluss der WP bei negativer Wertentwicklung bzw. ÅberhÇhter Werteinsch!tzung
einen Abschreibungsbedarf feststellen kÇnnte. Der WP h!tte als AbschlussprÅfer bei der
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Beurteilung eines Abschreibungsbedarfs zum Stichtag mittelbar seine eigene Einsch!tzung zu
prÅfen und mÅsste ggf. Haftungsrisiken befÅrchten, wenn er ohne wesentliche &nderung der
Umst!nde zu einem niedrigeren Wert k!me.

Dieses SelbstprÅfungsrisiko ist dann erheblich niedriger, wenn als Ergebnis der Bewertung nicht
ein bestimmter Betrag, sondern eine grÇßere Bandbreite ermittelt worden ist; dies gilt erst
recht, wenn statt einer Bewertung nur die Ermittlung wesentlicher Parameter fÅr die Wertein-
sch!tzung vereinbart ist oder wenn lediglich eine grobe, indikative Werteinsch!tzung vor-
genommen werden soll, von der keine Bindungswirkung ausgeht.

MÇgliche Schutzmaßnahmen sind:

" Vertragliche Sicherstellung bei der Bewertungsleistung, dass die Letztverantwortung beim
Mandanten verbleibt (bloßes Aufzeigen von Alternativen oder Bewertungsspielr!umen),

" Sicherstellung, nur vom Mandanten festgelegte Sachverhalte zu verwirklichen (Parametrisie-
rung entscheidungsrelevanter Daten durch den Mandanten),

" Einholung eines unabh!ngigen Zweitgutachtens, welches zum selben oder einem vergleich-
baren Ergebnis kommt,

" Einschaltung und Konsultation der praxisinternen Qualit!tssicherung oder einer externen
Qualit!tskontrolle.

Gleiches gilt fÅr die Bewertung von VermÇgenswerten, die fÅr den Jahresabschluss wesentlich
sind, z. B. GrundstÅcke, Bodensch!tze. In Bezug auf die Beratungsleistung kÇnnten sich wieder-
um RegressansprÅche an den WP ergeben.

Im Rahmen der AbschlussprÅfung vom WP notwendigerweise vorzunehmende Bewertungsleis-
tungen begrÅnden keine Besorgnis der Befangenheit (z. B. PrÅfung der Abschreibungen, Wert-
minderungstest).

Leistungen der Steuer- und Rechtsberatung begrÅnden jedenfalls bei Unternehmen i. S. des
§ 319a HGB die Besorgnis der Befangenheit, wenn

" sie Åber das Aufzeigen von GestaltungsmÇglichkeiten hinausgehen,

" der PrÅfer durch Empfehlung konkreter Maßnahmen einen bestimmten Erfolg schuldet, wel-
cher sich auf die Darstellung der VermÇgens-, Finanz- und Ertragslage im Jahresabschluss
nicht nur unwesentlich auswirkt.

Die Unbefangenheit wird nicht beeintr!chtigt, wenn

" lediglich Hinweise auf die bestehende Rechtslage erfolgen bzw.

" bereits vom Mandanten verwirklichte Sachverhalte beurteilt werden

(§ 33 Abs. 8 BS). Soweit die Beratungsleistung nicht fÅr Unternehmen i. S. des § 319a HGB er-
bracht wird, dÅrfte sich diese nur sch!dlich auswirken, wenn das Leistungsobjekt derart kom-
plex ist, dass es vom zu Beratenden nicht wenigstens in GrundzÅgen nachvollzogen werden
kann und dieser folglich weder Åber die funktionale noch die sachliche Entscheidungskom-
petenz verfÅgt.

Zur Beurteilung der Zul!ssigkeit der Erbringung nicht-prÅfungsbezogener Leistungen neben der
DurchfÅhrung der gesetzlichen AbschlussprÅfung kann folgendes abstrakte PrÅfschema heran-
gezogen werden:
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AABBBB.. 3322:: PPrrÅÅffsscchheemmaa zzuurr BBeeuurrtteeiilluunngg ddeerr ZZuull!!ssssiiggkkeeiitt ddeerr EErrbbrriinngguunngg nniicchhtt--pprrÅÅffuunnggssbbeezzooggeenneerr
LLeeiissttuunnggeenn

1. Liegt ein Tatbestand vor, der nach HGB, WPO oder BS unwiderleglich Befangenheit begrÅndet?

2. Steht die vom WP erbrachte Leistung in keinem funktionalen Zusammenhang zur PrÅfungst!tigkeit?

3. Wirkt sich die vom WP erbrachte Leistung auf die Darstellung der VermÇgens-, Finanz- und Ertrags-
lage im Jahresabschluss in wesentlichem Umfang aus?

4. Umfasst die Leistung des WP die $bernahme von Leitungsfunktionen beim Mandanten?

5. Werden dem Mandanten alternativlose Empfehlungen oder lediglich Gestaltungsspielr!ume bzw.
Hinweise auf die bestehende Rechtslage unterbreitet?

6. Besteht die Leistung gegenÅber dem Mandanten lediglich in der Darstellung allgemeiner Vorgaben?

7. Besteht die Leistung gegenÅber dem Mandanten lediglich in technisch-mechanischen Hilfeleistun-
gen?

8. Werden lediglich bereits von der Unternehmensleitung getroffene Entscheidungen verwirklicht?

9. Werden lediglich noch nicht von der Unternehmensleitung getroffene Entscheidungen vorab auf ihre
potenziellen Auswirkungen beurteilt?

10. Werden dem Mandanten lediglich Hinweise auf festgestellte Fehler oder Beanstandungen i. S. einer
Korrekturfunktion des PrÅfers aufgezeigt?

Die projektbegleitende PrÅfung beim Einsatz von Informationstechnologie genießt in diesem
Zusammenhang einen Sonderstatus. Hierbei handelt es sich um eine bereits w!hrend der
DurchfÅhrung des Projekts vorgenommene prÅferische Beurteilung der Entwicklung, &nderung
oder Erweiterung IT-gestÅtzter Rechnungslegungssysteme (IDW PS 850, Tz. 1).

Gegenst!nde der PrÅfungst!tigkeit im Rahmen der projektbegleitenden PrÅfung sind die in den
jeweiligen Projektphasen getroffenen Entscheidungen des Managements in Bezug auf die fÅr
die BuchfÅhrung bestehenden Ordnungsm!ßigkeits-, Sicherheits- und Kontrollanforderungen.

Die T!tigkeit kann projektbegleitend parallel zu den einzelnen Entwicklungs- und Implementie-
rungsschritten erfolgen, um sicherzustellen, dass das neu entwickelte, ge!nderte oder erweiter-
te IT-gestÅtzte BuchfÅhrungssystem als integrierter Teil eines komplexen Informations- und
Kommunikationssystems alle Kriterien der Ordnungsm!ßigkeit erfÅllt und insoweit die Voraus-
setzungen fÅr eine ordnungsm!ßige BuchfÅhrung gegeben sind.

Die projektbegleitende PrÅfungst!tigkeit beschr!nkt sich auf die PrÅfungen der von den Sys-
tementwicklern gestalteten LÇsungen unter Ordnungsm!ßigkeits- und Kontrollgesichtspunk-
ten, schließt aber nicht aus, dass Hinweise oder Anregungen zur Beachtung von Anforderungen
der Ordnungsm!ßigkeit oder zur EinfÅhrung zus!tzlicher Kontrollen gegeben werden. In diesem
Rahmen ist auch die Definition der System- und Programmerfordernisse zur UnterstÅtzung der
AbschlussprÅfung zul!ssig, solange sich die T!tigkeit des WP auf die Darstellung allgemeiner
Vorgaben beschr!nkt und die Konkretisierung sowie die Umsetzung dem Mandanten Åberlas-
sen bleibt.

Die prÅferische T!tigkeit stellt insoweit ausdrÅcklich keine Mitwirkung an der Entwicklung, Ein-
richtung oder der EinfÅhrung eines Rechnungslegungsinformationssystems i. S. der § 319 Abs. 3
Nr. 3 bzw. § 319a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HGB dar und zieht folglich auch keinen zwangsl!ufigen Aus-
schluss des PrÅfers von der DurchfÅhrung der gesetzlichen AbschlussprÅfung nach sich
(IDW PS 850, Tz. 3).
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IT-Projekte haben meist

" die Entwicklung und EinfÅhrung von Individualsoftware,
" die Auswahl und EinfÅhrung von Standardsoftware

oder Mischformen hiervon zum Gegenstand. FÅr die sachgerechte Planung, DurchfÅhrung, Or-
ganisation und $berwachung des jeweiligen IT-Projekts ist allein das Management des Unter-
nehmens verantwortlich. Ihm obliegt es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um etwaigen Pro-
jektrisiken wirksam zu begegnen (IDW PS 850, Tz. 20). Solche resultieren insb. aus

" einer unzureichenden Projektorganisation und
" einem unzureichenden Projektcontrolling (IDW PS 850, Tz. 22).

Aufgabe des projektbegleitenden PrÅfers ist demgegenÅber die Feststellung, ob

" die sich aus den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften sowie GoB ergebenden Ord-
nungsm!ßigkeits-, Sicherheits- und Kontrollanforderungen bei der Umsetzung des IT-Pro-
jekts beachtet wurden sowie

" ein angemessenes und wirksames IT-Kontrollsystem fÅr das ge!nderte IT-Rechnungslegungs-
system eingerichtet wurde (IDW PS 850, Tz. 28).

Im Ergebnis ist zu beurteilen, ob Fehlerrisiken, die zu wesentlichen Falschangaben in der Rech-
nungslegung fÅhren kÇnnen, durch die Einrichtung eines wirksamen IT-Kontrollsystems verhin-
dert bzw. aufgedeckt und korrigiert werden (IDW PS 850, Tz. 27).

Entsprechende PrÅfungshandlungen erstrecken sich auf

" das Projektmanagement allgemein,
" die in den einzelnen Projektphasen getroffenen Managemententscheidungen sowie
" die phasenbezogenen Projektergebnisse.

AABBBB.. 3333:: OObbjjeekkttee ddeerr PPrrÅÅffuunngg vvoonn PPrroojjeekkttmmaannaaggeemmeenntt uunndd PPrroojjeekkttccoonnttrroolllliinngg

Projektmanagement Projektcontrolling

" Bestehen einer angemessenen phasenorientier-
ten Projektsteuerung und -abwicklung.

" Bestehen und Umsetzung von Detail-, Ressour-
cen- und Terminplanungen fÅr die einzelnen Pro-
jektphasen.

" Sachgerechte Einbindung des Managements (Ver-
antwortlichkeiten, Kompetenzen) und der Projekt-
beteiligten (Projektleiter und -team).

" Einhaltung der projektbezogenen Kommunikati-
ons- und Dokumentationsverfahren nebst Einsatz
der dafÅr vorgesehenen Werkzeuge (z. B. Projekt-
managementprogramme).

" Regelm!ßige $berwachung der Einhaltung der
Projektphasen und des Projektbudgets.

" DurchfÅhrung von Abweichungsanalysen, anhand
derer Projektrisiken zeitnah erkannt und ange-
messene Maßnahmen eingeleitet werden kÇn-
nen.

" Vorliegen von Anzeichen fÅr eine unzureichende
Ausstattung mit Sach- und Personalmitteln, z. B.
Zeit- und/oder BudgetÅberschreitungen.

Quelle: IDW PS 850, Tz. 43 ff.

Die auf die jeweiligen Projektphasen bezogenen PrÅfungsziele, PrÅfungsobjekte und PrÅfungs-
handlungen werden eingehend in Kapitel IV.1.5.1 erÇrtert.

Im Ergebnis begrÅndet die DurchfÅhrung einer projektbegleitenden PrÅfung nach Maßgabe des
IDW PS 850 bei jeglichen Unternehmen keine Besorgnis der Befangenheit.

Die Interessenvertretung des WP fÅr oder gegen ein zu prÅfendes oder zu begutachtendes Un-
ternehmen in Form
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" eines einseitigen und nachhaltigen Eintretens fÅr Belange des Unternehmens,

" des Betreibens von Werbung fÅr das Unternehmen oder

" des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens (z. B. Kapitalanlagen),

kann eine Gef!hrdung der Unbefangenheit infolge eines persÇnlichen Gewinn- oder Honorarin-
teresses bedingen (§ 34 BS). Nach dem Gesamtbild der Verh!ltnisse ist der Eindruck zu vermei-
den, dass der PrÅfer eine besonders enge berufliche Verflechtung mit dem Unternehmen einge-
gangen ist.

FÅr die Wahrnehmung von Treuhandfunktionen im Auftrag von Gesellschaftern kommt es da-
rauf an, ob die T!tigkeit fÅr alle Gesellschafter wahrgenommen wird oder nur die Interessen
einzelner Gesellschafter oder Gesellschaftergruppen betrifft. Demnach ist es auch unsch!dlich,
wenn lediglich erg!nzende Kontrollt!tigkeiten im Auftrag von (auch einzelnen) Gesellschaftern
wahrgenommen werden und alle anderen Gesellschafter zugestimmt haben.

Dies gilt auch beim Vorhandensein persÇnlicher Vertrautheit infolge enger persÇnlicher Bezie-
hungen zu

" dem zu prÅfenden bzw. zu begutachtenden Unternehmen,

" Mitgliedern der Unternehmensleitung oder

" Personen, die auf den PrÅfungsgegenstand Einfluss haben (§ 35 BS).

FÅr die Annahme einer Befangenheit aufgrund des Vorliegens enger persÇnlicher Beziehungen
und persÇnlicher Vertrautheit i. S. des § 35 BS ist das Gesamtbild der Verh!ltnisse maßgebend,
durch das sachverst!ndige unbeteiligte Dritte zu der Annahme gelangen kÇnnen, dass ein Åber-
m!ßiges Vertrauen des WP zu den genannten Personen besteht und dessen Urteilsbildung hier-
durch beeinflusst werden kann. HierfÅr sind im Einzelfall zu wÅrdigen

" die Art der Beziehung (z. B. nahe Verwandtschaft oder bloße Freundschaft, etwa vermittelt
durch gemeinsame Vereinsmitgliedschaft),

" ihre Dauer und ihrer Intensit!t sowie

" die Funktion der mit dem WP vertrauten Person in dem Unternehmen oder in Bezug auf den
PrÅfungsgegenstand.

Nach § 29 Abs. 4 Nr. 4 BS kÇnnen auch solche Beziehungen relevant sein, die ein naher AngehÇ-
riger des WP unterh!lt.

Bei einem Wechsel von Mitarbeitern des WP zum Mandanten ist die bisherige Funktion des Mit-
arbeiters (fÅr die PrÅfung verantwortlicher WP, Mitglied des Auftragsteams, Mitarbeiter in lei-
tender Stellung bei dem WP oder sonstiger Mitarbeiter) entscheidend.

Daneben sind die Umst!nde, die zu dem Wechsel gefÅhrt haben, die Position, die der Betreffen-
de bei dem Mandanten bekleiden wird (z. B. leitende Funktion im Rechnungswesen) sowie die
Zeit, die seit dem Wechsel vergangen ist, fÅr die Besorgnis persÇnlicher Vertrautheit relevant.
Geeignete Schutzmaßnahmen zur Abmilderung entsprechender Risiken auf ein vertretbares
Maß sind z. B. eine Nachschau der PrÅfungsergebnisse des wechselnden Mitarbeiters oder die
Besetzung des Auftragsteams mit Personen ohne enge persÇnliche Beziehung.

Eine Gef!hrdung der Unabh!ngigkeit resultiert auch dadurch, dass ein an der PrÅfung mitwir-
kender Mitarbeiter weiß, dass er in Zukunft in ein Besch!ftigungsverh!ltnis bei dem PrÅfungs-
mandanten eintreten wird oder die konkrete MÇglichkeit hierfÅr besteht. In diesem Fall ist pr!-
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ventiv die EinfÅhrung von Regelungen anzuraten, die die Mitarbeiter zur unverzÅglichen Infor-
mation der Praxis Åber derartige Sachverhalte verpflichten. Nach Erhalt einer solchen Informati-
on ist die Bedeutung der Gef!hrdung im Einzelfall zu beurteilen, sodass bei Bedarf Schutzmaß-
nahmen getroffen werden kÇnnen.

Wechselt der AbschlussprÅfer oder der verantwortliche WP zu seinem bisherigen PrÅfungsman-
danten und ist dieser ein Unternehmen i. S. des § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB, darf er dort nach § 43
Abs. 3 WPO zwei Jahre lang keine wichtige FÅhrungst!tigkeit ausÅben. Nach Ablauf dieser Frist
sind Schutzmaßnahmen nicht mehr erforderlich. Bei AbschlussprÅfungen von Unternehmen
von nicht-Çffentlichen Interesse reduziert sich die „coding off-period“ auf ein Jahr.

Der Gef!hrdungstatbestand der EinschÅchterung wurde 2016 im Zuge der Umsetzung der EU-
AbschlussprÅferrichtlinie zus!tzlich in die Berufssatzung eingefÅgt (§ 36 BS). Er umfasst sowohl
tats!chlichen als auch vermeintlichen Druck. Hierbei mÅssen aus Sicht eines objektiven Dritten
Anhaltspunkte dafÅr vorliegen, dass der WP von einer sachgerechten Entscheidung abgehalten
werden kÇnne.

Die Drohung des Mandanten, einen bereits erteilten Auftrag zur DurchfÅhrung einer gesetzli-
chen AbschlussprÅfung zu kÅndigen, stellt dabei kein ausreichendes Drohpotenzial dar, da ein
mÇglicher Widerruf des PrÅfungsauftrags durch den Mandanten sich auf die in § 318 Abs. 1
Satz 5 HGB genannten F!lle beschr!nkt. Fachliche Meinungsverschiedenheiten werden mit
§ 318 Abs. 6 Satz 2 HGB ausdrÅcklich als KÅndigungsgrund ausgeschlossen.

Einschl!gige EinschÅchterungstatbest!nde mÅssen daher die Schwelle strafrechtlicher Relevanz
Åberschreiten, etwa als NÇtigung oder Bedrohung (§§ 240, 241 StGB). Im $brigen steht es dem
WP in diesen F!llen frei, den PrÅfungsauftrag wegen Unzumutbarkeit der weiteren PrÅfungs-
durchfÅhrung zu kÅndigen (§ 318 Abs. 6 HGB). Weiter ist es dem WP mÇglich, die Gef!hrdung
mit geeigneten Schutzmaßnahmen beseitigen oder auf ein unwesentliches Maß abschw!chen.
Dies kann z. B. durch Erstattung einer Strafanzeige geschehen.

Die §§ 37 – 40 BS wurden im Zuge der Novellierung der Berufssatzung im Jahre 2016 neu einge-
fÅgt. Hierbei geht es um – bereits der Åblichen Praxis entsprechende – Grunds!tze der PrÅ-
fungsplanung und -durchfÅhrung, die nachfolgend in den Kapiteln I.5. (Qualit!tssicherung, IDW
QS 1) und III.6. (Grunds!tze der Planung von AbschlussprÅfungen) ausgiebig erÇrtert werden.
Die Anforderungen resultieren s!mtlich aus § 43 Abs. 4 – 6 WPO. Im Einzelnen handelt es sich
um:

" Wahrung einer kritischen Grundhaltung,

" DurchfÅhrung einer sachgerechten PrÅfungsplanung,

" Vornahme einer den Verh!ltnissen des Unternehmens entsprechenden PrÅfungsdurchfÅh-
rung,

" Beachtung und Verfolgung von Beschwerden und VorwÅrfen, die VerstÇße gegen fachliche
oder gesetzliche Regeln erkennen lassen.

Laut KammerbegrÅndung zur BS bildet eine kritische Grundhaltung i. S. des § 37 BS die grund-
s!tzliche Einstellung des WP, Dinge kritisch zu hinterfragen, auf Gegebenheiten zu achten, die
auf eine mÇgliche, durch dolose Handlungen oder IrrtÅmer bedingte, wesentliche falsche Dar-
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stellung hindeuten kÇnnen, und die PrÅfungsnachweise danach zu beurteilen, ob sie angemes-
sen und ausreichend sind.

WP mÅssen sich stets bewusst sein, dass Umst!nde (Fehler, T!uschungen, VermÇgenssch!di-
gungen) existieren kÇnnen, aufgrund derer der Auftragsgegenstand wesentliche falsche Aus-
sagen enth!lt. Eine abschließende PrÅfungsfeststellung setzt daher angemessene und ausrei-
chende Nachweise voraus. FÅr eine angemessene WÅrdigung von PrÅfungsnachweisen ist Vo-
raussetzung, dass der WP Åber ein hinreichendes Verst!ndnis von dem Gesch!ftsmodell des
Mandanten verfÅgt. Zugleich muss der WP hinreichende Kenntnisse Åber das rechnungs-
legungsrelevante interne Kontrollsystem sowie die diesbezÅglichen Risiken erlangt haben.

Die kritische Grundhaltung muss insb. vertieft ausgepr!gt sein bei

" ErstprÅfungen,

" Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen,

" einseitiger ErmessensausÅbung bei der Bilanzierung und Bewertung,

" hohen Unsicherheiten oder Sch!tzungen von fÅr die PrÅfungsfeststellungen wesentlichen
Werten,

" einem dominierenden oder den Aufgaben des WP ablehnend gegenÅberstehenden Manage-
ment,

" Zweifeln an der Integrit!t der gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter des Mandanten.

Materiell handelt es sich hierbei um keine &nderungen gegenÅber der praktizierten Berufsaus-
Åbung, da IDW PS 210 seit jeher diese Anforderungen setzt.

Die bereits mit der Auftragsannahme einzusetzende PrÅfungsplanung soll die Voraussetzung
dafÅr zu schaffen, dass die PrÅfungsauftr!ge unter Beachtung der Berufspflichten ordnungs-
gem!ß durchgefÅhrt und zeitgerecht abgeschlossen werden kÇnnen. Dies inkludiert nach § 38
BS

" die Festlegung und Dokumentation der Verantwortlichkeit fÅr die DurchfÅhrung der PrÅfung
auch i. S. der Verantwortung von Haftungsfragen,

" die Pflicht des/der Verantwortlichen, sich mit allen wesentlichen Aspekten des Auftrags und
der AuftragsdurchfÅhrung zu befassen muss, sodass er/sie das PrÅfungsergebnis in allen we-
sentlichen Belangen mittragen kann/kÇnnen,

" die Regelung des Informationsaustauschs im PrÅfungsteam Åber laufende PrÅfungsfeststel-
lungen und PrÅfungsfortschritte, insb. bei Feststellung unÅblicher Sachverhalte oder Erkl!-
rungen des Mandanten,

" die Einhaltung von Anforderungen aus der auftragsbezogenen oder/und auftragsbegleiten-
den Qualit!tssicherung (vgl. ausfÅhrlich Kap. I.5.2.3.).

Art und Weise sowie Detaillierung der PrÅfungsplanung h!ngen ab von der GrÇße und Komple-
xit!t des zu prÅfenden Unternehmens, dem Schwierigkeitsgrad der PrÅfung, den Erfahrungen
des PrÅfers mit dem Unternehmen und den Kenntnissen Åber die Gesch!ftst!tigkeit sowie das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Unternehmens. Demnach hat sich die PrÅfungsdurch-
fÅhrung an den tats!chlichen Gegebenheiten des PrÅfungsgegenstandes, namentlich GrÇße,
Komplexit!t und Risiko zu orientieren (§ 39 Abs. 1 BS, sog. „skalierte PrÅfungsdurchfÅhrung“,
vgl. ausfÅhrlich Kapitel III.5.2.).
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Auch diese Anforderungen entsprechen im Wesentlichen der Åblichen Praxis gem!ß IDW QS 1
sowie IDW PS 240.

Die Auftragsabwicklung umfasst insb. die Bestimmung von Wesentlichkeiten, die Festlegung
von Art und Anzahl von PrÅfungsaktivit!ten, den Umfang der PrÅfungsnachweise sowie die
Festlegung von Stichproben und Stichprobenverfahren (§ 39 BS). Dies inkludiert Regelungen zur
Sicherstellung, dass

" die bei der PrÅfungst!tigkeit eingesetzten Mitarbeiter mittels PrÅfungsanweisungen in an-
gemessener und ausreichender Weise mit den Aufgaben bei der Abwicklung einzelner PrÅ-
fungsauftr!ge vertraut gemacht und auf ihre Verantwortlichkeit hingewiesen werden,

" die Einhaltung der PrÅfungsanweisungen fortlaufend Åberwacht wird und die PrÅfungs-
anweisungen an den aktuell erzielten PrÅfungsfortschritt angepasst werden,

" ein endgÅltiges PrÅfungsurteil erst nach Kl!rung aller von fÅr das PrÅfungsurteil bedeut-
samen Zweifelsfragen abgegeben wird,

" beim Auftreten von nicht mit hinreichender Sicherheit lÇsbaren Zweifelsfragen externer Rat
eingeholt wird (sog. „Konsultation“), die Ergebnisse der Konsultation eigenverantwortlich ge-
wÅrdigt werden und das Ergebnis des fachlichen Rates und die daraus gezogenen Kon-
sequenzen dokumentiert werden,

" sich der verantwortliche WP bzw. die verantwortlichen PrÅfungspartner in einem Umfang
an der PrÅfungsdurchfÅhrung beteiligen, der eine eigene Urteilsbildung zuverl!ssig ermÇg-
licht,

" der verantwortliche WP bzw. die verantwortlichen PrÅfungspartner vor Beendigung der PrÅ-
fung die Arbeit der an der PrÅfung beteiligten Personen sowie die Dokumentation der PrÅ-
fungshandlungen und -ergebnisse auf die Einhaltung der gesetzlichen und fachlichen Regeln
beurteilt bzw. beurteilen l!sst.

Auch diese Anforderungen entsprechen materiell den Vorgaben des IDW QS 1.

§ 40 BS verpflichtet WP, Beschwerden oder VorwÅrfen von Mandanten, Mitarbeitern oder Drit-
ten, die Anhaltspunkte fÅr VerstÇße gegen gesetzliche oder fachliche Regeln erkennen lassen,
konsequent und systematisch nachzugehen. Dies kann z. B. durch Einrichtung eines sog. Whist-
leblowing-Systems geschehen, welches insb. auch anonyme Meldekan!le umfasst.

Gem!ß § 41 BS sind WP gehalten, in PrÅfungsberichten und Gutachten von Seiten Dritter Åber-
nommene Angaben entsprechend kenntlich zu machen. Typischerweise handelt es sich um PrÅ-
fungsergebnisse anderer AbschlussprÅfer oder einer internen Revision sowie Untersuchungs-
ergebnisse sonstiger Einrichtungen oder Sachverst!ndiger. Diese Verpflichtung resultiert aus
dem Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit in der Weise, dass sich der WP sein Urteil selbst bil-
den und seine Entscheidung selbst treffen muss. Hieraus folgt, dass der WP

" vorab die ErfÅllung der fÅr eine Verl!sslichkeit erforderlichen fachlichen und persÇnlichen
Voraussetzungen des Dritten festlegen und ÅberprÅfen muss,

" die zu den Angaben fÅhrenden Erkenntnisschritte des Dritten zumindest in ihren wesentli-
chen Schritten nachvollziehen und nachprÅfen muss.

Mit anderen Worten widerspricht eine unkritische $bernahme dem Grundsatz der Eigenverant-
wortlichkeit, eine Verwertung von Angaben Dritter schr!nkt hingegen die Verantwortung des
WP nicht ein. Dennoch ist den Berichtsadressaten zu verdeutlichen, dass der WP sich bei der
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eigenen Urteilsbildung auf Angaben Dritter gestÅtzt hat. Ein solches Procedere ist nicht neu,
sondern seit langem in IDW PS 322 n. f. kodifiziert.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Novellierung der Berufssatzung im Jahre 2016 materiell wenig
Neues gebracht hat. Im Wesentlichen wurden Inhalte einschl!giger IDW PS in die Berufssatzung
integriert und somit der Verpflichtungsgrad der Regelungen erhÇht, denn formaljuristisch sind
die Verlautbarungen des IDW als freiwillige Interessenvereinigung nicht bindend, die Regularien
der WPK als Instanz der Berufsaufsicht hingegen schon.

Gem!ß § 318 Abs. 6 HGB kann die KÅndigung eines PrÅfungsauftrags seitens des WP nur infolge
eines wichtigen Grundes erfolgen, z. B. bei Existenz von Befangenheitstatbest!nden. In diesem
Fall ist der WP verpflichtet, seinen Mandatsnachfolger Åber die bisherigen Ergebnisse zu unter-
richten. § 42 Abs. 1 BS verpflichtet den FolgeprÅfer seinerseits, sich Åber den Grund der KÅndi-
gung und das bisherige PrÅfungsergebnis zu informieren. Die Informationspflicht besteht aller-
dings nur, wenn die Verschwiegenheitspflicht oder weitere berechtigte Interessen dem nicht
entgegenstehen. Erlangt der Mandatsnachfolger keine ausreichende AuskÅnfte, so ist das Man-
dat abzulehnen (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BS).

Die VergÅtung des WP soll angemessen sein, um einerseits eine ausreichende PrÅfungsqualit!t
sicherzustellen, ohne andererseits die Gefahr einer Abh!ngigkeit aufzuwerfen. Zwar ist bei An-
gehÇrigen freier Berufe die Vereinbarung von Pauschalhonoraren nicht unÅblich; dies wird auch
durch § 43 BS nicht ausgeschlossen. Da der Umfang des PrÅfungsauftrags sich aber nicht vorab
bestimmen l!sst, muss die MÇglichkeit einer Anpassung aufgrund einer unvorhergesehenen
Ausdehnung der PrÅfungshandlungen jederzeit bestehen, sie kann nicht abbedungen werden.
Insoweit soll eine sorgf!ltige PrÅfungsdurchfÅhrung sichergestellt und Preisdumping verhindert
werden.

Nach § 43 Abs. 1 Satz 3 BS muss beim Vorliegen eines erheblichen Missverh!ltnisses zwischen
der erbrachten Leistung und der erhaltenen VergÅtung in Bezug auf gesetzlich vorgeschriebe-
nen AbschlussprÅfungen der WPK nachgewiesen werden, dass fÅr die PrÅfung eine angemesse-
ne Zeit aufgewandt und qualifiziertes Personal eingesetzt wurde.

Die Regelung zielt vor allem auf Bietungswettbewerbe bei der Ausschreibung von PrÅfungs-
mandaten ab. Es soll verhindert werden, dass bei zu niedrigen Konditionen eine ordnungsm!ßi-
ge DurchfÅhrung der AbschlussprÅfung gef!hrdet ist. Ein solcher Nachweis dÅrfte aufgrund der
Komplexit!t des Aufgreifkriteriums allerdings nur in krassen Ausnahmef!llen verlangt und ge-
fÅhrt werden kÇnnen.

4.3.2 Berufspflichten zur Qualit!tssicherung bei AbschlussprÅfungen nach
§ 316 HGB

Die entsprechenden Berufspflichten lassen sich gem!ß Berufssatzung differenzieren in

" weitere Berufspflichten bei der AuftragsdurchfÅhrung (§§ 45 – 49 BS) und

" Berufspflichten zur Schaffung von Regelungen fÅr ein Qualit!tssicherungssystem nach § 55b
Abs. 2 WPO (§§ 50 – 63 BS).

Im letztgenannten Regelungskomplex werden Mindestanforderungen an ein Qualit!tssiche-
rungssystem fÅr die DurchfÅhrung von AbschlussprÅfungen nach § 316 HGB vorgegeben. Dieser
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wird deshalb zusammen mit den Vorgaben des IDW QS 1 im nachfolgenden Kapitel I.5.2 erÇr-
tert.

Die weiteren Berufspflichten bei der AuftragsdurchfÅhrung enthalten spezielle Vorgaben mit
Bezug zur Qualit!tssicherung, die bei der DurchfÅhrung von gesetzlichen AbschlussprÅfungen
nach § 316 HGB zu beachten sind. Es handelt sich hierbei um Vorschriften, die der Konkretisie-
rung der aus der EU-AbschlussprÅferrichtlinie resultierenden Berufspflichten dienen, deren An-
wendungsbereich sich auf die genannten PrÅfungen beschr!nkt. Sie umfassen die

" FÅhrung einer Auftragsdatei,

" Auswahl und Ausstattung des verantwortlichen PrÅfungspartners,

" Vorhaltung ausreichender personeller und zeitlicher Ressourcen,

" Maßnahmen zur auftragsbezogenen Qualit!tssicherung und

" Nachschau.

AABBBB.. 3344:: $$bbeerrssiicchhtt ÅÅbbeerr ddiiee wweeiitteerreenn BBeerruuffssppfflliicchhtteenn bbeeii ddeerr AAuuffttrraaggssdduurrcchhffÅÅhhrruunngg vvoonn
ggeesseettzzlliicchheenn AAbbsscchhlluusssspprrÅÅffuunnggeenn nnaacchh §§ 331166 HHGGBB

FÅhrung einer Auftragsdatei
(§ 45 BS)

" Zeitpunkt der Anlage
" Form und Inhalte der Auftragsdatei

Auswahl und Ausstattung
des verantwortlichen PrÅ-
fungspartners (§ 46 BS)

" Eignungsfeststellung und Dokumentation, Mitteilung an den Mandanten
" Eigenverantwortliche DurchfÅhrung der PrÅfung
" ZurverfÅgungstellung der erforderlichen personellen und sachlichen Res-

sourcen
" Angemessener Zeitaufwand fÅr die PrÅfung

Vorhaltung ausreichender
personeller und zeitlicher
Ressourcen (§ 47 BS)

" Zusammenstellung eines fachlich geeigneten und erfahrenen PrÅfungs-
teams

" Angemessene Zeitplanung

Maßnahmen zur auftrags-
bezogenen Qualit!tssiche-
rung (§ 48 BS)

" Pflicht zur risikoorientierten Maßnahmenplanung und -implementierung
" MaßnahmenbÅndel: Konsultation, Berichtskritik, auftragsbegleitende

Qualit!tssicherung
" Auswahl geeigneter Kontrollpersonen

Nachschau (§ 49 BS) " Inhalte und zeitlicher Turnus der Nachschau
" Auswahl geeigneter Nachschauer, ggf. Selbstvergewisserung

§ 45 BS konkretisiert die in § 51c WPO normierte Berufspflicht zur FÅhrung einer Auftragsdatei
Åber Auftraggeber, bei denen eine gesetzlich vorgeschriebene AbschlussprÅfung nach § 316
HGB durchgefÅhrt wird.

Die Datei muss zu jedem Mandanten die nach § 51c WPO vorgegebenen Informationen enthal-
ten:

" Name, Anschrift und Ort,

" bei WirtschaftsprÅfungsgesellschaften die Namen der jeweils verantwortlichen PrÅfungs-
partner und

" fÅr jedes Gesch!ftsjahr die fÅr die AbschlussprÅfung und fÅr andere Leistungen in Rechnung
gestellten Honorare.

Die Auftragsdatei ist sp!testens mit Annahme des PrÅfungsauftrags anzulegen (§ 45 Abs. 1 BS).
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Bei der Auswahl des verantwortlichen PrÅfungspartners i. S. des § 38 Abs. 2 BS ist vorab dessen
persÇnliche Eignung zu ÅberprÅfen und zweckm!ßigerweise das Ergebnis zu dokumentieren.
Die Eignung ergibt sich aus der Qualifikation (praktische Erfahrungen, Branchenkenntnisse und
Kenntnisse der fachlichen Regeln) sowie der Durchsetzungsf!higkeit einer Person. Der verant-
wortliche PrÅfungspartner muss sich – ungeachtet mÇglicher Konsultationen – gem!ß dem
Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit aktiv an der PrÅfung beteiligen und sich sein eigenes Ur-
teil bilden.

Dem verantwortlichen PrÅfungspartner mÅssen die zur ErfÅllung seiner Aufgaben erforderli-
chen Mittel, insb. Personal mit den notwendigen Kenntnissen und F!higkeiten, beigestellt wer-
den. Auch obliegt dem verantwortlichen PrÅfungspartner die Einplanung einer angemessenen
Zeitspanne fÅr die DurchfÅhrung der PrÅfung (§ 46 Abs. 2 und 3 BS). Hieraus resultiert unmittel-
bar die Verpflichtung des § 47 BS, ausreichende zeitliche und personelle Mittel bei der Durch-
fÅhrung von gesetzlichen AbschlussprÅfungen vorzuhalten.

Um die Qualit!t der AbschlussprÅfung nach § 316 HGB sicherzustellen, hat der WP zu prÅfen,
ob und welche Maßnahmen zur auftragsbezogenen Qualit!tssicherung zu ergreifen sind (§ 48
BS). MÇgliche Maßnahmen sind:

" Konsultationen (§ 39 Abs. 3 BS),

" Berichtskritik (§ 48 Abs. 2 BS) und

" auftragsbegleitende Qualit!tssicherung (§ 48 Abs. 3 BS).

Wesentliche BestimmungsgrÇßen fÅr diese MaßnahmenprÅfung sind Art, Branche und Komple-
xit!t des PrÅfungsmandats, aus denen das Fehlerrisiko abgeleitet wird. Ein erhÇhtes Fehlerrisiko
kann lt. Kommentierung der WPK zur Berufssatzung insb. gegeben sein bei

" ErstprÅfung durch die WP-Praxis oder PrÅfungsgesellschaft,

" erstmaliger PrÅfung eines Unternehmens mit komplexen Strukturen,

" PrÅfungen, denen eine besondere Bedeutung fÅr die %ffentlichkeit zukommt,

" komplexen und intransparenten Unternehmensstrukturen bzw. wesentlichen &nderungen
der Unternehmensverh!ltnisse,

" besonderen Branchenrisiken,

" einem zu erwartenden Verkauf des zu prÅfenden Unternehmens,

" einem beabsichtigten BÇrsengang des zu prÅfenden Unternehmens,

" zweifelhafter UnternehmensfortfÅhrungspr!misse,

" erstmaligem IFRS-Abschluss.

Die Entscheidung, ob auf eine Maßnahme zur auftragsbezogenen Qualit!tssicherung verzichtet
werden kann, ist w!hrend der gesamten Dauer der AuftragsdurchfÅhrung zu ÅberprÅfen und
erforderlichenfalls zu revidieren.

Mittels einer Konsultation (§ 39 Abs. 3 BS) sollen durch die Einholung von internem oder exter-
nem Rat einzelne Zweifelsfragen gekl!rt werden.

Die Berichtskritik wird durchgefÅhrt, um die Sicherheit des PrÅfungsergebnisses und seiner Dar-
stellung im PrÅfungsbericht zu erhÇhten, indem auch die T!tigkeit des verantwortlichen WP
dem „Vier-Augen-Prinzip“ unterzogen wird. Sie stellt insoweit eine Endkontrolle vor Ausliefe-
rung des PrÅfungsberichts dar (§ 48 Abs. 2 BS). Durch i. d. R. praxisinterne, aber nicht aktiv an
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der PrÅfung beteiligte Personen soll ÅberprÅft werden, ob die fÅr die Erstellung von PrÅfungs-
berichten geltenden fachlichen Regeln eingehalten worden sind. Daneben soll anhand des PrÅ-
fungsberichts in Form einer Plausibilit!tsprÅfung nachvollzogen werden, ob

" die AusfÅhrungen zu den wesentlichen PrÅfungshandlungen keine VerstÇße gegen fachliche
Regeln erkennen lassen,

" aus den im Bericht dargestellten Erkenntnissen aus der PrÅfung plausible Schlussfolgerun-
gen und Beurteilungen abgeleitet worden sind,

" das PrÅfungsergebnis mit den PrÅfungsfeststellungen in Einklang steht.

Die auftragsbegleitende Qualit!tssicherung (§ 48 Abs. 3 BS) erfolgt demgegenÅber w!hrend der
gesamten DurchfÅhrung der AbschlussprÅfung, also von der Auftragsplanung bis zur Bericht-
erstattung. Sie stellt demnach eine umfassende prozessbegleitende Kontrolle dar, die die Be-
richtskritik nach § 48 Abs. 2 BS einschließt.

Vgl. zur Berichtskritik, zur auftragsbegleitenden Qualit!tssicherung und zur Eignung der ent-
sprechenden Kontrollpersonen noch ausfÅhrlich Kapitel I.5.2.3.

Die fÅr WP nach Maßgabe des § 49 BS verpflichtend durchzufÅhrende Nachschau dient dazu,
das interne Qualit!tssicherungssystem hinsichtlich der Regelungen zur Abwicklung von Ab-
schlussprÅfungen, der Fortbildung, Anleitung und $berwachung der Mitarbeiter sowie der
Handakte (PrÅfungsakte) jedenfalls in Bezug auf die in § 49 Abs. 1 Satz 4 BS genannten Tat-
best!nde einmal j!hrlich auf Angemessenheit und Wirksamkeit hin zu bewerten. Die Åbrigen
Tatbest!nde (sog. „umfassende Nachschau“) sind in angemessenen Zeitabst!nden zu bewerten.
Die Angemessenheit richtet sich insb. nach Anzahl, Art, Umfang und die Komplexit!t der abge-
wickelten Auftr!ge sowie der Struktur der WP-Praxis zu berÅcksichtigen. Ebenso beeinflusst das
Ergebnis einer vorangegangenen Qualit!tskontrolle den Zeitabstand. Als Obergrenze der Ange-
messenheit gilt ein Turnus von sechs Jahren.

Die Nachschau ist von hinreichend erfahrenen, fachlich und persÇnlich geeigneten Personen
durchzufÅhren, wobei es sich nicht zwingend um WP handeln muss. Aus GrÅnden der Unbefan-
genheit dÅrfen bei der PrÅfung der Auftragsabwicklung keine Personen eingesetzt werden, die
mit der Abwicklung dieser Auftr!ge unmittelbar oder als auftragsbegleitende Qualit!tssicherer
befasst waren. Etwa in einer Ein-Personen-Praxis kann die Nachschau auch durch „Selbstver-
gewisserung“ durchgefÅhrt werden (§ 49 Abs. 4 BS), oder es ist ein Externer mit der Nachschau
zu beauftragen.

Die in die Nachschau einbezogenen AbschlussprÅfungen nach § 316 HGB mÅssen nach Art und
Umfang in einem angemessenen Verh!ltnis zu den abgewickelten Auftr!gen stehen. Es sind
alle in der WP-Praxis verantwortlich t!tigen WP mit mindestens einem Auftrag in die Nach-
schau einzubeziehen (§ 49 Abs. 2 Satz 2 und 3 BS).

Als Ergebnis der Nachschau sind festgestellte M!ngel der Angemessenheit und Wirksamkeit
des Qualit!tssicherungssystems in einem Bericht zu dokumentieren, wobei Empfehlungen zur
Behebung der festgestellten M!ngel zu geben sind (§ 49 Abs. 3 BS i.V. mit § 55b Abs. 3 Satz 3
WPO).
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5. Qualit!tssicherung

5.1 Rechtliche Grundlagen

Die WP sind aufgrund des in ihre T!tigkeit gesetzten hohen Vertrauens angehalten, eine ange-
messene Qualit!t ihrer Arbeit in s!mtlichen Bereichen zu gew!hrleisten und langfristig zu si-
chern. Sowohl HGB wie auch WPO enthalten gesetzliche Vorschriften, nach deren Maßgabe die
Qualit!tssicherung zu erfolgen hat.

Die Berufssatzung der WPK konkretisiert die gesetzlichen Berufspflichten in Bezug auf die Qua-
lit!tsanforderungen. Sie enth!lt Vorschriften, die den WP zur Beachtung fachlicher Regeln, zur
Erhaltung seiner persÇnlichen und fachlichen Kompetenzen, zur Gesamtplanung aller Auftr!ge
sowie zur Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter verpflichten. Die Einhaltung der Pflichten
ist gem!ß § 8 BS regelm!ßig zu ÅberprÅfen, erkannte M!ngel sind abzustellen (zur Berufssat-
zung vgl. das vorstehende Kapitel I.4.).

Gem!ß § 55b WPO muss ein Qualit!tssicherungssystem geschaffen werden, welches die Einhal-
tung der Berufspflichten Åberwacht und dokumentiert. Explizite Anforderungen an die Einrich-
tung, Unterhaltung und Verbesserung dieses Systems ergeben sich aus der Berufssatzung und
der IDW QS 1 „Anforderungen an die Qualit!tssicherung in der WirtschaftsprÅferpraxis“.

AABBBB.. 3355:: EElleemmeennttee ddeess QQuuaalliitt!!ttssmmaannaaggeemmeennttss ddeerr WWPP

Qualitätsmanagement

Qualitätssicherung Qualitätskontrolle

Organisationsintern
(§§ 43 ff. WPO, Berufssatzung WPK,
IDW QS 1)

Vornahme durch Organisations-
angehörige unter Beachtung des
Vier-Augen-Prinzips

Objekte: Praxisorganisation, Einhal-
tung der Berufspflichten, Prüfungs-
planung, Prüfungsdurchführung,
Nachschau

Qualitätsextern
(§§ 57a ff. WPO, Satzung für
Qualitätskontrolle, IDW PS 140 n. F.)

Vornahme durch Instanzen und
Angehörige des Systems der Qualitäts-
kontrolle (Prüfer für Qualitätskontrolle,
Kommission bzw. Beirat gemäß Satzung
für Qualitätskontrolle der WPK)

Objekte: System der Qualitätssicherung
der WP-Praxis

Bei AbschlussprÅfungen bei Unternehmen von Çffentlichem Interesse i. S. des § 319a HGB erge-
ben sich versch!rfte Anforderungen an die Qualit!tssicherung, insb. hinsichtlich der DurchfÅh-
rung einer auftragsbegleitenden Qualit!tssicherung, die an dieser Stelle nicht weiter erÇrtert
werden sollen.
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IDW QS 1 und IDW PS 140 n. F. wurden im Jahre 2017 neu gefasst. Betont wird nunmehr insb.

" die Ausrichtung der Qualit!tssicherung und Qualit!tskontrolle an mÇglicherweise vorhande-
nen qualit!tsgef!hrdenden Risiken i. S. eines risikoorientierten PrÅfungsansatzes,

" die Skalierung der Maßnahmen der Qualit!tssicherung und Qualit!tskontrolle in Bezug auf
GrÇße, Komplexit!t und Gesch!ftst!tigkeit der jeweiligen WP-Praxis sowie

" die Beachtung des Wesentlichkeitskonzepts bei der Einsch!tzung von Feststellungen im Rah-
men der Qualit!tskontrolle.

Dies sind allgemein akzeptierte Grunds!tze der Planung und DurchfÅhrung von AbschlussprÅ-
fungen i. S. der IDW PS 250 n. F. und 261 n. F., die fÅr Zwecke der Qualit!tssicherung und Quali-
t!tskontrolle adaptiert werden. Im Grunde handelt es sich somit lediglich um eine Kodifizierung
bereits vorherrschender Berufspraktiken.

Anpassungen und Erweiterungen des IDW QS 1 gegenÅber dem Vorg!ngerstandard VO 1/2006
betreffen vor allem

" EinfÅhrung von Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen bei Einsatz von Datenverarbeitungs-
systemen im Rahmen der Auftragsabwicklung gesetzlicher AbschlussprÅfungen nach § 316
HGB,

" EinfÅhrung von Verfahren und Grunds!tzen zur Qualit!tssicherung bei Auslagerung wichti-
ger PrÅfungst!tigkeiten im Rahmen gesetzlicher AbschlussprÅfungen nach § 316 HGB auf
Dritte, insb. hinsichtlich der Einhaltung der Verschwiegenheitspflichten und datenschutz-
rechtlichen Anforderungen,

" EinfÅhrung von Grunds!tzen der Honorarbemessung, VergÅtung und Gewinnbeteiligung,
insb. Ausschluss von Einnahmen aus der Erbringung von NichtprÅfungsleistungen aus den
Kriterien der Leistungsbewertung oder der VergÅtung von Personen, die an der Abschluss-
prÅfung beteiligt oder in der Lage sind, das Ergebnis der AbschlussprÅfung zu beeinflussen,

" Pflicht zur EinfÅhrung eines sog. „Hinweisgebersystems“ („Whistleblowing-System“), soweit
gesetzliche AbschlussprÅfungen nach § 316 HGB durchfÅhrt werden,

" DurchfÅhrung einer j!hrlichen Nachschau bei WP-Praxen, die gesetzliche AbschlussprÅfun-
gen nach § 316 HGB durchfÅhren, zumindest bezogen auf die $berwachung der Angemes-
senheit und Wirksamkeit der Regelungen fÅr die gesetzliche AbschlussprÅfung, die Fortbil-
dung, die Anleitung und Kontrolle der fachlichen Mitarbeiter sowie fÅr die PrÅfungsakte.

Im Grunde sollten diese Tatbest!nde schon nach bisheriger Berufspraxis angemessen geregelt
sein, da z. B. der Einsatz von rechnungslegungsbezogenen IT-Systemen sowie die $berprÅfung
von Auslagerungen seit langem etwa in den IDW PS 330, 331 n. F. normiert sind und fÅr die T!-
tigkeit des WP wohl mindestens dieselben Standards anzulegen sind wie fÅr die AbschlussprÅ-
fung als solche. So entbindet eine Auslagerung wichtiger PrÅfungst!tigkeiten auf Dritte den ver-
antwortlichen WP nicht von seiner Sorgfaltspflicht in Bezug auf ein funktionsf!higes Qualit!ts-
sicherungssystem (IDW QS 1, Tz. 202 f.). Somit handelt es sich im Wesentlichen um formelle
Klarstellungen.

Wie bei jedem System sind Bestandteile des Qualit!tssicherungssystems nach IDW QS 1, Tz. 18:

" Qualit!tsumfeld (Qualit!tskultur),

" Festlegung der Qualit!tsziele,

" Feststellung und Einsch!tzung qualit!tsgef!hrdender Risiken,
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" Regelungen zur Qualit!tssicherung (Maßnahmen),

" Kommunikation und Dokumentation der Regelungen zur Qualit!tssicherung sowie

" $berwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der Regelungen zur Qualit!tssicherung
und kontinuierliche Verbesserung des Qualit!tssicherungssystems.

Anforderungen an die Angemessenheit und Wirksamkeit der Systemelemente werden im IDW
QS 1 nachfolgend beschrieben.

5.2 Mindestanforderungen an die Qualit!tssicherung (IDW QS 1)

5.2.1 Zielsetzung und Inhalt des Qualit!tssicherungssystems

Die Regelungen zur Qualit!tssicherung und Qualit!tskontrolle in der WP-Praxis nehmen einen
immer grÇßer werdenden Anteil an den berufsrechtlichen Anforderungen ein. Schon die Berufs-
satzung l!sst einen prozessorientierten Ansatz erkennen. Alle Prozessschritte der DurchfÅhrung
von AbschlussprÅfungen sind mit qualit!tssichernden Regelungen zu unterlegen.

AABBBB.. 3366:: BBeerruuffssppfflliicchhtteenn zzuurr pprrÅÅffuunnggssbbeezzooggeenneenn QQuuaalliitt!!ttssssiicchheerruunngg nnaacchh §§§§ 3388 ffff.. BBeerruuffssssaattzzuunngg
WWPPKK

Prüfungsverlauf und prüfungsbezogene Qualitätssicherung (§§ 38 ff. BS)

Auftrags-
angebot

Auftrags-
annahme

Prüfungs-
planung

Prüfungs-
anwei-
sungen

Prüfung
i. e. S.

Urteils-
bildung

Bericht-
erstattung

Weitere
Schritte

Prüfung,
Dokumen-
tation

Sachkunde,
Kapazitäten,
Unabhän-
gigkeit

Sachliche,
zeitliche,
personelle
Planung

Mitarbei-
teraus-
wahl und
-einsatz,
Delega-
tion, Ver-
antwort-
lichkeiten,
Beauf-
sichti-
gung

Hinzuzie-
hung von
externem
Rat, Ver-
wertung
von Ergeb-
nissen
Dritter
(Mandats-
vorgänger,
Sachver-
ständige)

Würdi-
gung der
Arbeitser-
gebnisse,
Urteilsbil-
dung, Ein-
haltung
gesetz-
licher und
fachlicher
Regeln

Berichts-
kritik und
auftrags-
begleitende
Qualitätssi-
cherung,
Kennzeich-
nung über-
nommener
Angaben

Verfahren bei
Beschwerden,
und Vorwür-
fen, Streitig-
keiten, vorzei-
tiger Beendi-
gung des
Auftrags
einschließlich
dessen Doku-
mentation

Der IDW QS 1 konkretisiert die Mindestanforderungen der §§ 38 ff. BS an die Qualit!t der beruf-
lichen T!tigkeit der WP und das einzurichtende Qualit!tssicherungssystem. Die Vorgaben zu
dessen Ausgestaltung sind zwar nicht rechtsverbindlich, jedoch kann von einer wirksamen
Selbstbindung ausgegangen werden, da eine Nichtbeachtung in berufsgerichtlichen oder zivil-
rechtlichen Verfahren zum Nachteil des WP ausgelegt werden kann (IDW QS 1, Tz. 3).

Anzuwenden ist der IDW QS 1 von allen Praxen, die von mindestens einem WirtschaftsprÅfer
geleitet werden und prÅfende T!tigkeiten ausfÅhren. Der Regelungsbedarf ist jedoch abh!ngig
von Art, GrÇße und T!tigkeitsbereich der Praxis sowie den daraus resultierenden qualit!ts-
gef!hrdenden Risiken (IDW QS 1, Tz. 6).
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AABBBB.. 3377:: EEiinnrriicchhttuunngg eeiinneess QQuuaalliitt!!ttssssiicchheerruunnggssssyysstteemmss nnaacchh IIDDWW QQSS 11

Regelungen für die Auftragsabwicklung

Regelungen zur allgemeinen Praxisorganisation

Auftrags-
annahme

Informations-
sammlung

und Planung

Auftrags-
durchführung

Bericht-
erstattung

Ziel: Ordnungsmäßige Auftragsabwicklung
" Schaffung eines günstigen Qualitätsumfelds
" Feststellung und Analyse qualitätsgefährdender Risiken
" Regelungen zur Qualitätssicherung
" Dokumentation und Kommunikation der Regelungen
" Überwachung und kontinuierliche Verbesserung des

Qualitätssicherungssystems

Quelle: In Anlehnung an IDW QS 1, Tz. 33.

Einschl!gige qualit!tssichernde Richtlinien und Regelungen betreffend die Auftragsabwicklung
in der WP-Praxis i. S. des § 39 BS sind

" Festlegung und Dokumentation der Verantwortlichkeit fÅr die AuftragsdurchfÅhrung im
Auftragsbest!tigungsschreiben (Musterformular),

" Auswahl der Mitglieder des PrÅfungsteams nach fachlichen Gesichtspunkten (Kenntnisse
und Erfahrungen, Leistungsprofil, Assessments, zeitliche VerfÅgbarkeit),

" Sicherstellung der relevanten Unabh!ngigkeitsregelungen (turnusm!ßige Mitarbeiterbefra-
gung, Dokumentation der einzuhaltenden Rotationszeitpunkte),

" Definition der Auftragsziele, Erkenntnisgewinnung Åber inh!rente Risiken (Dauerakte bzw.
Ersterhebung),

" Einhaltung der Vorgaben fÅr die PrÅfungsdurchfÅhrung, die Beurteilung des PrÅfungsergeb-
nisses und fÅr die Abfassung von PrÅfungsberichten (z. B. Sicherstellung der Benutzung von
Musterberichten),

" durchg!ngige Verwendung von Hilfsmittel und Hinweise zu deren Anwendung (z. B. IT-Pro-
gramme, Formbl!tter und Muster, Dokumentationshilfen),

" Regelungen fÅr die regelm!ßige Anleitung und $berwachung der Teammitglieder, Team-
besprechungen, Verfahren zur LÇsung von Meinungsverschiedenheiten,

" Regelungen fÅr das Einholen von internem oder externem fachlichen Rat (Konsultation) bei
bedeutsamen Zweifelsfragen,

" Regelungen zur Sicherstellung einer angemessenen $berwachung der Auftragsabwicklung
durch den verantwortlichen WP,

" Endkontrolle in Form einer abschließenden Durchsicht der Auftragsergebnisse, erforderli-
chenfalls zus!tzlich einer auftragsbezogene Qualit!tssicherung (Berichtskritik) sowie

" Abschluss der Auftragsdokumentation und Archivierung der Arbeitspapiere.
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Sie umfassen die gesamte prÅferische Prozesskette einschließlich Vor- und Nachbereitung. Auf
diese Weise kann ein fundierter Einblick in den standardm!ßigen Ablauf einer AbschlussprÅ-
fung gewonnen werden.

Gem!ß § 51 BS i.V. mit IDW QS 1, Tz. 24 ff. muss das Qualit!tssicherungssystem mindestens fol-
gende Regelungsbereiche umfassen:

AABBBB.. 3388:: RReeggeelluunnggssbbeerreeiicchhee ddeess QQuuaalliitt!!ttssssiicchheerruunnggssssyysstteemmss nnaacchh IIDDWW QQSS 11,, TTzz.. 2244,, 2266

Regelungen zur allgemeinen
Praxisorganisation

Regelungen zur
Auftragsabwicklung

Regelungen zur Dokumentation

" Sicherstellung der durchg!ngi-
gen Einhaltung der Berufs-
pflichten, insb. der Vorschriften
zur Unabh!ngigkeit, Unpartei-
lichkeit und Unbefangenheit;

" Auftragsannahme und -fort-
fÅhrung sowie vorzeitige Been-
digung von Auftr!gen;

" Einstellung, Fortbildung und
Beurteilung von fachlichen Mit-
arbeitern; Bereitstellung von
Fachinformationen;

" Gesamtplanung aller Auftr!ge
" Umgang mit Beschwerden und

VorwÅrfen

" Organisation der Auftrags-
abwicklung

" Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften und fachlichen
Regelungen fÅr die Auftrags-
abwicklung

" Anleitung des PrÅfungsteams
" Einholung von fachlichem Rat

(Konsultation)
" Laufende $berwachung der

Auftragsabwicklung
" Abschließende Durchsicht der

Auftragsergebnisse
" Auftragsbezogene Qualit!ts-

sicherung (Berichtskritik)
" LÇsung von Meinungsverschie-

denheiten
" Abschluss der Auftragsdoku-

mentation und Archivierung
der Arbeitspapiere

" Nachweis der ErfÅllung gesetzli-
cher Pflichten

" Nachvollzug der konsistenten
Anwendung und personenunab-
h!ngigen Wirksamkeit des Qua-
lit!tssicherungssystems

" Nachvollzug der Qualit!tssiche-
rungsmaßnahmen

" Nachweis, dass die Praxis ihren
Pflichten nachgekommen ist
und die Regelungen des Quali-
t!tssicherungssystems einge-
halten werden

Die Dokumentation des Qualit!tssicherungssystems in schriftlicher oder elektronischer Form
muss es einem fachkundigen Dritten ermÇglichen, sich in angemessener Zeit ein Bild von der
Wirksamkeit des Systems zu verschaffen (IDW QS 1, Tz. 25 ff.). Eine interne $berwachung des
Systems erfolgt mittels

" prozessintegrierter Maßnahmen im Rahmen des PrÅfungsprozesses durch Gestaltung von
Schnittstellen und Anwendung des Vier-Augen-Prinzips,

" prozessunabh!ngiger Maßnahmen wie z. B. der Nachschau (IDW QS 1, Tz. 32).

Die an eine WP-Praxis gestellten Anforderungen erfordern eine zeit- und damit kostenintensive
Umsetzung der entsprechenden Regelungen. Die Kosten kÇnnen i. d. R. nicht auf die Honorare
Åberw!lzt werden.

5.2.2 Qualit!tssicherung bei der Praxisorganisation

Die Verantwortung fÅr die Einhaltung der Berufspflichten liegt bei der Praxisleitung, die diese
auch an einen WP delegieren kann, soweit dieser Åber ausreichend Erfahrung und berufliche
Kompetenz sowie die erforderliche hierarchische Stellung und persÇnliche Autorit!t verfÅgt
(IDW QS 1, Tz. 15 f.).


